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Die vorliegenden Auslegungs- und Anwendungshinweise beziehen sich auf das Gesetz 

über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz; im Fol-

genden: GwG) in seiner Fassung vom 01.01.202008.2021. Sie gelten für alle Verpflichteten 

nach dem Geldwäschegesetz, die unter der Aufsicht der Rechtsanwaltskammern gemäß § 

50 Nr. 3, § 51 Abs.1 GwG stehen. Die Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundes-

rechtsanwaltsammerBundesrechtsanwaltskammer bedürfen gemäß § 51 Abs. 8 SatzS. 2 
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GwG der Genehmigung des Vorstands der jeweils örtlich zuständigen Rechtsanwaltskam-

mer1. Hiermit kommt die jeweilige Rechtsanwaltskammer ihrem gesetzlichen Auftrag ge-

mäß § 51 Abs. 8 GwG nach. 

                                                           

1 Hinweis: Die Rechtsanwaltskammer Düsseldorf hat abweichende Auslegungs- und Anwendungshinweise beschlossen. 
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Auslegungs- und Anwendungshinweise der Bundesrechtsanwaltskammer zum  

Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschege-

setz – GwG) 

Beschlossen vom Präsidium der Bundesrechtsanwaltskammer am 15.02.2021.[Datum]. 

I. Einleitung 

1 Mit dem „Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Aus-

führung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentral-

stelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom 23. Juni 2017" (BGBl. 2017 

I.., S. 1822) wurde die Vierte EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie 

(EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 

zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwä-

sche und der Terrorismusfinanzierung) in Deutschland umgesetzt. Das novel-

lierte „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten" 

(Geldwäschegesetz – GwG) ist seit dem 26. Juni 2017 in Kraft. Mit dem „Ge-

setz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie der vierten Geldwäscherichtli-

nie“ (EU 2018/843) wurde es mit Wirkung zum 1. Januar 2020 weiter ver-

schärft (BGBl. 2019 I, S. 2602). Im Zuge dessen ist auch am 01.10.2020 die 

Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhal-

ten im Immobilienbereich (GwGMeldV-Immobilien) in Kraft getreten (BGBl. 

2020 I, S. 1965). Am 01.08.2021 ist das „Gesetz zur europäischen Vernetzung 

der Transparenzregister und zur Umsetzung der Richtlinie 2019/1153 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Fi-

nanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzie-

rung und sonstigen schweren Straftaten“ (Transparenzregister- und Finanzin-

formationsgesetz) in Kraft getreten (BGBl I 2021, S. 2083). Hierdurch wurden 

erneut zahlreiche Normen im GwG geändert; seither ist der risikobasierte An-

satz der Geldwäschebekämpfung (§ 3a GwG) ausdrücklich im Gesetz verankert 

und Pflichten u.a. in Bezug auf das Transparenzregister (§§ 18 ff. GwG) wurden 

verschärft. 
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2 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte2 sowie Kammerrechtsbeistände3 kön-

nen Verpflichtete im Sinne des Geldwäschegesetzes sein, § 2 Abs. 1 Nr. 10 

GwG. Mit den nachstehenden Ausführungen werden Hinweise zur Pflichtenlage 

sowie zur Auslegung und praktischen Anwendung gegeben. Die Rechtsan-

waltskammer hat als zuständige Aufsichtsbehörde für ihren Kammerbezirk ge-

mäß § 51 Abs. 8 SatzS. 1 GwG den Verpflichteten regelmäßig aktualisierte 

Auslegungs- und Anwendungshinweise für die Umsetzung der Sorgfaltspflich-

ten und internen Sicherungsmaßnahmen nach den gesetzlichen Bestimmun-

gen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zur Verfü-

gung zu stellen. Diese Auslegungs- und Anwendungshinweise, die in einer Ar-

beitsgruppe der Bundesrechtsanwaltskammer gemeinsam mit den örtlich zu-

ständigen Rechtsanwaltskammern erarbeitet wurden, beinhalten keine Zusam-

menfassung sämtlicher für Rechtsanwälte relevanter Regelungen des GwG. 

Sie dienen vielmehr dazu, bei den Rechtsanwälten ein verbessertes Bewusst-

sein für die Gefahren und Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung zu erreichen, ihnen konkrete Hinweise zur Anwendung des GwG zur Ver-

fügung zu stellen und das aktuelle Verständnis der gesetzlichen Regelungen 

durch die Rechtsanwaltskammern niederzulegen. 

3 Die Rechtsanwaltskammern haben die Einhaltung der Pflichten nach dem GwG 

durch die Rechtsanwälte zu überwachen. Dazu sind sie insbesondere befugt, 

die erforderlichen Maßnahmen und Anordnungen zu treffen und Prüfungen 

durchzuführen, um die Einhaltung der Anforderungen sicherzustellen (§ 51 Abs. 

1-3 GwG). Verstöße gegen die Vorschriften des GwG können eine Ordnungs-

widrigkeit darstellen; diese Ordnungswidrigkeiten sind bußgeldbewehrt. 

II. Anwendbarkeit des GwG auf Rechtsanwälte und Syndikusrechtsanwälte 

1. Grundsätze 

4 Maßgeblicher Normadressat des GwG ist der „Verpflichtete“. Auch anderen 

Personen werden durch das GwG Pflichten auferlegt, jedoch richten sich die 

meisten Bestimmungen an die Verpflichteten. Rechtsanwälte unterliegen nicht 

generell diesen Pflichten des GwG, sondern nur im Rahmen der in § 2 Abs. 1 

Nr. 10 GwG enumerativ genannten Tätigkeiten. Darunter fällt die Mitwirkung an 

den in § 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. a) GwG aufgeführten so genannten „Kataloggeschäf-

ten“, die Durchführung von Finanz- oder Immobilientransaktionen im Namen 

                                                           

2 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird jeweils nur die männliche Form verwendet, die weibliche Form 
und Diverse sind dabei jeweils mit eingeschlossen. 
3 Im Folgenden wird nur noch der Begriff "Rechtsanwalt" verwendet; das Gesagte gilt gleichermaßen für Kam-
merrechtsbeistände. 
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und auf Rechnung des Mandanten (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. b) GwG), die Beratung 

des Mandanten im Hinblick auf dessen Kapitalstruktur, dessen industrielle Stra-

tegie oder damit verbundene Fragen (§ 2 Abs.1 Nr. 10 lit. c) GwG), Beratungen 

oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Zusammenschlüssen oder Über-

nahmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. d) GwG) sowie die geschäftsmäßige Hilfeleistung 

in Steuersachen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. e) GwG). Das Führen eines Prozesses 

als solches oder beispielsweise die Strafverteidigung lösen also keine Pflichten 

nach dem GwG aus. Nur wenn sich die anwaltliche Berufsausübung auf eine in 

§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG aufgeführte Tätigkeit bezieht, eröffnet sich der Anwen-

dungsbereich des GwG für den Rechtsanwalt als geldwäscherechtlich Ver-

pflichteten. 

5 Das GwG findet auch auf Syndikusrechtsanwälte Anwendung, soweit sie an-

waltliche Tätigkeiten im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG ausüben (§ 46c Abs. 

1 BRAO).  

6 Nicht jede Tätigkeit, die ein Syndikusrechtsanwalt im Unternehmen ausübt, 

muss aber auch anwaltlich sein, wie sich aus § 46 Abs. 3 BRAO („geprägt“) 

ergibt. Mit nicht-anwaltlichen Tätigkeiten, in der Regel z.B. im Rahmen von Ge-

schäftsleitungsaufgaben oder in Ausübung erteilter Prokura, unterfällt der Syn-

dikusrechtsanwalt nicht dem Verpflichteten-Begriff des § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG, 

weil er insoweit nicht in Ausübung seines Berufs i.S.v. § 2 Abs. 1 1. Hs. GwG 

handelt.  

7 Soweit Syndikusrechtsanwalt und dessen Arbeitgeber beide Verpflichtete sind, 

obliegt nach § 10 Abs. 8a GwG die Einhaltung der allgemeinen Sorgfaltspflich-

ten (z.B. Identifizierung des Vertragspartners) dem Arbeitgeber des Syndikus-

rechtsanwalts („Unternehmen“); ist der Arbeitgeber selbst nicht Verpflichteter 

(nach keiner Nummer des § 2 Abs. 1 GwG) bleibt der Syndikusrechtsanwalt 

auch bezüglich dieser Pflichten selbst in der Verantwortung. Von der Erfüllung 

mandantenbezogener Pflichten nach § 10 GwG kann jedoch im Regelfall abge-

sehen werden, soweit nicht die besonderen Umstände des Einzelfalls mit Blick 

auf Geldwäsche-/Terrorismusfinanzierungsrisiken die Erfüllung der Pflichten 

doch erforderlich erscheinen lassen; das ist stets bei erhöhtem Geldwäsche-

/Terrorismusfinanzierungsrisiko der Fall. Denn nach wörtlichem Verständnis 

des § 2 Abs. 10 GwG ist Mandant des Syndikusrechtsanwalts allein der Arbeit-

geber (vgl. § 46 Abs. 2 SatzS. 1 BRAO).  

8 Für Syndikusrechtsanwälte, die nach Maßgabe von § 46 Abs. 5 SatzS. 2 Nrn. 

2 und 3 BRAO Dritte beraten oder vertreten, gilt diese Privilegierung nicht.  
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9 Nach § 6 Abs. 3 GwG obliegt ferner die Schaffung interner Sicherungsmaßnah-

men ebenfalls dem Arbeitgeber des Syndikusrechtsanwalts, unabhängig von 

der Verpflichteten-Stellung des Arbeitgebers. Ist der Arbeitgeber des Syndikus-

rechtsanwalts selbst Verpflichteter, verbleiben bei dem Syndikusrechtsanwalt 

neben Sonderpflichten (z.B. Auskunftspflichten) faktisch nur die Pflichten im Zu-

sammenhang mit der Risikoanalyse (§ 5 GwG), Aufzeichnungs- und Aufbewah-

rungspflichten (§ 8 GwG), sowie die Meldepflichten (§ 43 GwG).  

10 Angestellte Unternehmensjuristen, die nicht als Syndikusrechtsanwalt zugelas-

sen sind, sind im Rahmen dieser Tätigkeit im Unternehmen dagegen nicht Ver-

pflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG, unabhängig davon, ob sie als (nieder-

gelassener) Rechtsanwalt zugelassen sind (und diesbezüglich ggf. Verpflich-

tete sind). Der Arbeitgeber muss sich aber – wie bei jedem anderen Arbeitneh-

mer – ggf. die Kenntnis des Unternehmensjuristen wie auch des Syndikus-

rechtsanwalts von entsprechenden Umständen im Rahmen seiner eigenen 

Pflichten zurechnen lassen. Ebenso kann der Unternehmensjurist wie auch der 

Syndikusrechtsanwalt nach allgemeinem Ordnungswidrigkeitenrecht als ver-

antwortlicher Täter bei Verstößen des Unternehmens in Betracht kommen  

(§ 9 OWiG).  

11 Wird ein Rechtsanwalt im Rahmen eines ihm übertragenen Amtes tätig, das 

kein Mandatsverhältnis begründet (z.B. als Insolvenzverwalter oder Sachwal-

ter, Schiedsrichter, Testamentsvollstrecker, Nachlasspfleger, Vormund, Verfah-

renspfleger, Betreuer; dagegen nicht: Sanierungsberater in der Eigenverwal-

tung, Kanzlei-Abwickler), ist er – ungeachtet der möglichen Einordnung in eine 

andere Verpflichtetengruppe des GwG – nicht Verpflichteter i.S.d. § 2 Abs. 1 

Nr. 10 GwG.  

12 Mandatiert der Amtswalter einen Rechtsanwalt, auch aus der eigenen Kanzlei, 

ist letztgenannter Verpflichteter, soweit er an einem Kataloggeschäft mitwirkt 

oder eine Transaktion i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG durchführt. Wird die eigene 

Kanzlei vom Amtswalter mandatiert, wird von der Erfüllung mandantenbezoge-

ner Pflichten nach § 10 GwG im Regelfall abgesehen werden können. Das gilt 

auch bei Treuhandverhältnissen zwischen Schuldner, vorläufigem Insolvenz-

verwalter- oder Sachwalter und kanzleiangehörigem anwaltlichem Treuhänder 

zur Sicherung der Weiterlieferer im vorläufigen Insolvenzverfahren.  

13 Mehrfachqualifizierte Berufsträger (z.B. Rechtsanwalt und Notar) unterliegen 

dann der Aufsicht durch die Rechtsanwaltskammer, wenn sie (auch) als Rechts-

anwalt tätig sind. Davon ist grundsätzlich auszugehen, wenn der Berufsträger 

(auch) als Rechtsanwalt nach außen auftritt, es sei denn, das konkrete Mandat 
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hat offensichtlich keine rechtsberatenden, rechtsvertretenden und steuerbera-

tenden Elemente (z.B. notarielle Beurkundung). In diesem Fall ist mangels 

„Ausübung ihres […] Berufs“ i.S.v. § 2 Abs. 1 SatzS. 1 GwG die Verpflichteten-

qualifikation als Rechtsanwalt nicht gegeben. Zur Abgrenzung zwischen anwalt-

licher und notarieller Tätigkeit verweisen wirsei ergänzend auf § 24 Abs.1 und 

2 BNotO verwiesen. 

14 In Deutschland zugelassene Rechtsanwälte, die von der Kanzleipflicht befreit 

und z.B. im Ausland ansässig sind, unterliegen gleichwohl nach Maßgabe von 

§ 2 Abs. 1 SatzS. 1 und § 2 Abs. 1 Nr. 10 den GwG-Pflichten in Deutschland, 

d.h. soweit sie in Ausübung ihres Berufs als Rechtsanwalt tätig sind. Tritt der 

Rechtsanwalt werbend im Verkehr unter seiner deutschen Berufsbezeichnung 

auf, so ist er offensichtlich in Ausübung seines Berufs als deutscher Rechtsan-

walt tätig. 

15 Bei gemeinsamer Bearbeitung eines Mandats i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG 

durch Anwälte mehrerer Kanzleien oder mehrere Anwälte innerhalb einer Kanz-

lei ist jeder für das Mandat verantwortliche sowie (mit-)bearbeitende Rechtsan-

walt Verpflichteter i.S.d. GwG. Das Maß der Bearbeitung ist dabei ohne Rele-

vanz, so dass auch unwesentliche Bearbeitungselemente genügen, um die Ver-

pflichtetenqualifikation zu begründen (so auch Bay VG Augsburg, Beschluss 

vom 24.09.2020 – Az. Au 2 K 19.254, SeiteS. 20, nicht rechtskräftig). Nicht aus-

schlaggebend ist ferner der konkrete Teilbereich der Sachbearbeitung. Die Ver-

pflichteteneigenschaft ist beispielsweise auch in Fällen zu bejahen, bei denen 

sich etwa im Rahmen einer Immobilientransaktion ein Anwalt ausschließlich um 

einen familienrechtlichen Aspekt der Transaktion kümmert. Anders ist der Fall 

dagegen zu beurteilen, wenn ein einen Unternehmensverkauf betreuender 

Rechtsanwalt selbst einen externen Kollegen mandatiert, isoliert den marken-

rechtlichen Aspekt des Verkaufs zu begutachten, da dieses Mandatsverhältnis 

keine Tätigkeit i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG zum Gegenstand hat. Auch die 

Mitwirkung anderer Verpflichteter, beispielsweise eines Notars, Steuerberaters 

oder Wirtschaftsprüfers oder eines Geldinstituts, befreien den Rechtsanwalt 

nicht von der eigenständigen Erfüllung der Pflichten nach dem GwG. So hat der 

Rechtsanwalt beispielsweise die Identifizierungspflicht nebst Dokumentations- 

und Aufbewahrungspflichten auch dann selbst zu erfüllen, wenn der Mandant 

etwa bereits beim Notar identifiziert wurde oder dort voraussichtlich noch iden-

tifiziert werden wird. Das GwG und darauf basierend die Arbeitsweise der Zent-

ralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) stellen darauf ab, dass bei 

Verdachtsmomenten alle involvierten Verpflichteten entsprechende Maßnah-

men treffen und Verdachtsmeldungen abgeben, um so aus einer Mehrzahl von 
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Meldungen Schlüsse zu ziehen oder mithilfe mehrerer Fragmente ein vollstän-

diges Bild zeichnen zu können. Zudem ist bei Begründung der Mandatsbezie-

hung, im Rahmen derer die allgemeinen Sorgfaltspflichten zu erfüllen sind, re-

gelmäßig noch nicht gewiss, ob und wann es tatsächlich beispielsweise zu einer 

Beurkundung kommen wird und wer im Rahmen der Beurkundung (ggf. abwei-

chend vom Mandanten) vom Notar zu identifizieren sein wird.  

16 Das GwG gibt, anders als bei einigen anderen Verpflichtetengruppen, die Pflich-

ten dem Rechtsanwalt stets selbst als natürliche Person auf. Eine Zuweisung 

der Pflichten auf beispielsweise die Kanzlei oder die Anwaltsgesellschaft kennt 

das GwG, abgesehen von §§ 6 Abs. 3 und 10 Abs. 8a GwG (s. IV. 2), nicht. 

Dem steht aber nicht entgegen, dass der Rechtsanwalt zur Erfüllung seiner 

Pflichten auf bestehende interne Kanzleistrukturen oder nach Maßgabe von 

§ 17 Abs. 1 SatzS. 2 GwG auf Dritte zurückgreift. So wird innerhalb einer Kanz-

lei regelmäßig die Einrichtung eines kanzleiweiten bzw. – bei größeren Einhei-

ten – eines standortbezogenen Risikomanagements zweckmäßig sein, das sich 

alle verpflichteten Rechtsanwälte dieser Kanzlei bzw. des Standorts zu eigen 

machen, soweit es deren individuellen Tätigkeitsbereich sachgerecht und um-

fassend abbildet (vgl. Ziff. IV). In Bezug auf die Einrichtung interner Sicherungs-

maßnahmen, beispielsweise der Mitarbeiterschulung, delegiert das Gesetz in  

§ 6 Abs. 3 GwG diese Pflichten beim angestellten Rechtsanwalt sogar aus-

drücklich auf dessen Arbeitgeber. Aber auch zur Erfüllung der Mandatspflich-

ten, also allgemeinen Sorgfaltspflichten sowie Aufzeichnungs- und Aufbewah-

rungspflichten, darf der Rechtsanwalt bestehende interne Strukturen der Kanz-

lei nutzen, im Rahmen derer beispielsweise ein Mitarbeiter für alle Rechtsan-

wälte die Identifizierung und deren Aufzeichnung und Aufbewahrung über-

nimmt. Voraussetzung hierfür ist ein eingerichtetes und dokumentiertes Risiko-

management, dass die entsprechenden Prozesse detailliert beschreibt und die 

regelmäßige Prüfung in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht durch den ver-

pflichteten Rechtsanwalt auf ordnungsgemäße Umsetzung und Einhaltung der 

geldwäscherechtlichen Bestimmungen ermöglicht. Die zur Erledigung der geld-

wäscherechtlichen Pflichten eingesetzten Mitarbeiter müssen dabei besonders 

geschult und überprüft werden (§ 6 Abs. 2 GwG). Auch wenn diese Schulung 

und Überwachung bei angestellten Rechtsanwälten dem Arbeitgeber obliegen 

(§ 6 Abs. 3 GwG), muss sich auch der angestellte Rechtsanwalt davon über-

zeugen, dass Schulung und Überprüfung der Zuverlässigkeit ordnungsgemäß 

erfolgen, wenn er sich zur Erfüllung seiner Pflichten der Mitarbeiter des Arbeit-

gebers bedient. 

2.  An der Planung oder Durchführung mitwirken (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. a) GwG 
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17 Der Begriff der Mitwirkung wird weit ausgelegt; die Mitwirkung beginnt regelmä-

ßig schon mit der auf ein Kataloggeschäft bezogenen Mandatsannahme. Die 

Mitwirkung muss für den Mandanten erfolgen; deshalb sieht das Gesetz auch 

nur Sorgfaltspflichten in Bezug auf den Mandanten, nicht auch in Bezug auf den 

Gegner vor. Ob der dem Mandat zu Grunde liegende Geschäftsbesorgungsver-

trag zivilrechtlich mit dem einzelnen Anwalt oder beispielsweise der Kanzlei be-

steht, für die der Anwalt tätig ist, ist irrelevant (vgl. BT-Drs. 19/13827, S. 71 

sowie Bay VG Augsburg, Beschluss vom 24.09.2020 – Az. Au 2 K 19.254, Sei-

ten 

S. 18 ff., nicht rechtskräftig). 

3.  Kauf und Verkauf von Immobilien (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. a) sublit. aa) GwG) 

18 Jede Mitwirkung an Immobilienkäufen und -verkäufen (z.B. Grundstückskauf-

verträge als Asset Deal oder Share Deal, Bauträgerverträge) löst die Sorgfalts-

pflichten aus. Eine Wertgrenze, unterhalb derer die Sorgfaltspflichten entfallen 

würden, existiert nicht. Nicht erfasst sind Schenkungen und auf die Begrün-

dung, Änderung oder Löschung eines Rechtes an einem Grundstück gerichtete 

Beratungen (z.B. Grundschulden, dagegen aber Auflassungen oder Auflas-

sungsvormerkungen), Immobilientransaktionen im Zusammenhang mit Schei-

dungen, Testamenten und Erbverträgen.). Nachlassauseinandersetzungen, die 

Grundstücke oder Gewerbebetriebe betreffen, lösen ebenfalls keine Sorgfalts-

pflichten aus, da weder Kauf noch Verkauf vorliegt. Auch dieBei Immobilien-

transaktionen im Zusammenhang mit Scheidungen, Testamenten und Erbver-

trägen ist zu differenzieren: Erfolgt die Übernahme der Immobilie in diesen Man-

daten innerhalb des betroffenen Personenkreises, wird die Verpflichteteneigen-

schaft in der Regel nicht begründet. Erfolgt ein Verkauf der Immobilie an Dritte, 

wird die Verpflichteteneigenschaft begründet und die Sorgfaltspflichten sind zu 

beachten. Die rechtliche Mitwirkung am Grundstückserwerb eines Mandanten 

in der Zwangsversteigerung ist dem Wortlaut nach nicht erfasst, da der Eigen-

tumswechsel durch Hoheitsakt und nicht durch Kauf und Verkauf erfolgt. Gleich-

wohl sollte der Rechtsanwalt auch hier die Sorgfaltspflichten einhalten, da bei 

einem risikoorientierten Ansatz davon auszugehen ist, dass der Immobiliener-

werb in der Zwangsversteigerung zur Geldwäsche besonders geeignet ist (vgl. 

§ 2 Abs. 4 GwG). Die Mitwirkung am Kauf und Verkauf von Schiffen fällt schließ-

lich auch nicht unter das vorliegende Kataloggeschäft; indes kann hier die Ein-

ordnung unter ein anderes Kataloggeschäft in Frage kommen. Dies gilt insbe-

sondere für den Kauf oder Verkauf von Gewerbebetrieben gemäß § 2 Abs. 1 

Nr. 10 lit. a) sublit. aa) GwG, oder die Gründung von Ein-Asset-Gesellschaften 
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(wie z.B. Ein-Schiffsgesellschaften) (siehes. auch die Ausführungen zu § 2 

Abs.Rn. 20 ff. und 25 1 Nr. 10 lit. a) sublit. dd) GwG). 

19 Auf die ergänzenden Vorschriften der GwGMeldV-Immobilien wird verwiesen 

(s. Ziff. V Nr. 3 lit. b). 

 

 

4.  Kauf und Verkauf von Gewerbebetrieben (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. a) sublit. aa) 

GwG) 

1920 Unter den Kauf und Verkauf von Gewerbebetrieben fallen sowohl die Übertra-

gung in Form des sog. „Asset Deals“, also der Übertragung der Gesamtheit oder 

eines relevanten Teils der Wirtschaftsgüter eines Unternehmens, als auch die 

Übertragung von Geschäftsanteilen („Share Deal“), unabhängig von der Höhe 

der Beteiligung. Ob die Regelung ebenso Anwendung auf den Kauf und Verkauf 

von Praxen Angehöriger freier Berufe findet, kann dahingestellt bleiben, weil 

der Zusammenschluss von Praxen nun unter § 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. d) GwG (Be-

ratung oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Zusammenschlüssen oder 

Übernahmen erbringen) fällt. Diesbezüglich kann weiter auch eine Beschaffung 

der zur Gründung zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erfor-

derlichen Mittel (§ 2 Abs. 1 Nr.10 lit. a) sublit. dd)) oder die Gründung, der Be-

trieb oder die Verwaltung von Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen (§ 2 

Abs. 1 Nr. 10 lit. a) sublit. ee) GwG) in Betracht kommen. Hierunter kann auch 

der Kauf und Verkauf von Ein-Asset-Gesellschaften fallen. 

 

5.  Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten (§ 2 Abs. 

1 Nr. 10 lit. a) sublit. bb) GwG 

2021 Die Mitwirkung an einer Vermögensverwaltung für den Mandanten kommt in 

zwei Formen vor: Der Rechtsanwalt kann die Vermögensverwaltung für den 

Mandanten rechtlich begleiten (Eigenverwaltung des Mandanten) oder aber die 

Vermögensverwaltung als (ggf. auch nur faktischer) Treuhänder für den Man-

danten selbst übernehmen (Fremdverwaltung). Von der Norm erfasst wird auch 

jede Fremdverwaltung auf einem Rechtsanwalts-Anderkonto oder –-Anderde-

pot. Im Rahmen von Inkassotätigkeiten (einschließlich Zwangsvollstreckung) 

erlangte Gelder, die sogleich an den Mandanten weitergeleitet werden, werden 

nicht „verwaltet“ (vgl. auch § 2 Abs. 1 Nr. 11 GwG). Das gilt mit Blick auf den 
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Gesetzeszweck auch für Zahlungen des Gegners infolge gerichtlicher Verurtei-

lung oder bei Leistungen des Versicherers; dies jedoch nur bei geringem Geld-

wäsche-/Terrorismusfinanzierungsrisiko. In Anlehnung an den Rechtsgedan-

ken des § 4 Abs. 2 SatzS. 3 BORA ist ferner im Regelfall bei einem Betrag von 

bis zu EUR 15.000,00 - bezogen auf den Mandanten, nicht auf das Mandat – 

von Durchleitung und nicht von „Verwaltung“ auszugehen, selbst wenn das 

Fremdgeld (in Summe) bis zu dieser Betragsgrenze über einen längeren Zeit-

raum angesammelt wird, etwa aufgrund von Ratenzahlungen Dritter, die auf 

Wunsch des Mandanten zur Vermeidung von Buchungsaufwand nur einmal 

jährlich an ihn ausgekehrt werden.  

2122 Die Verwaltung von Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Designs kann 

unter die „Verwaltung“ von sonstigen Vermögenswerten nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 

lit. a) sublit. bb) GwG i.V.m. § 1 Abs. 7 Nr. 1 GwG fallen, wenn die Tätigkeit des 

Rechtsanwalts auf die Mitwirkung an laufenden Umsatzgeschäften, d.h. lau-

fende An- und Verkäufe entsprechender Schutzrechte oder eine laufende  

Lizenzverwertung gerichtet ist, wie dies bei Patentverwertungsgesellschaften 

der Fall sein kann. Keine Verwaltung im Sinne der Vorschrift sind hingegen die 

Mitwirkung an gelegentlichen Schutzrechtsübertragungen, die Gestaltung von 

Lizenzverträgen oder die laufende Frist- und Kollisionsüberwachung.  

23 Die unmittelbare oder mittelbare Verwaltung von juristischen Personen oder 

Rechtsvereinbarungen, die als Instrumente für die private Vermögensverwal-

tung dienen (vgl. Anlage 2, Nr. 1 lit. c) zum GwG), fällt ebenfalls unter dieses 

Kataloggeschäft. Der Begriff der Vermögensverwaltung findet sich im Steuer-

recht (§ 14 S. 3 der Abgabenordnung). Nach § 14 S. 3 AO liegt eine Vermö-

gensverwaltung in der Regel vor, wenn Vermögen genutzt, zum Beispiel  

Kapitalvermögen verzinslich angelegt oder unbewegliches Vermögen vermietet 

oder verpachtet wird. Hierzu gehören z.B. Publikumsfonds oder andere Invest-

mentfonds (auch) für Privatanleger.  

6.  Eröffnung von oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten  

(§ 2 Abs. 1 Nr. 10. lit. a) sublit. cc) GwG) 

2224 Diese Fallgruppe erfasst grundsätzlich jede Form der rechtlichen Unterstützung 

durch den Rechtsanwalt für seinen Mandanten in Form von Beratung, Unter-

stützung oder Mitwirkung in Bezug auf (Bank-, Spar- oder Wertpapier-) Konto-

eröffnung, -führung oder -verwaltung. Hierbei kann es sich um Treuhänder-

schaften handeln oder beispielsweise um die rechtliche Beratung bei (Aus-

lands-) Kontoeröffnungen durch den Mandanten oder unter Einsetzung von Drit-

ten als Treuhänder oder Anlagevehikel.  
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7.  Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesell-

schaften erforderlichen Mittel (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. a) sublit. dd) GwG) 

2325 Hierzu zählt die Beratung und sonstige Unterstützung des Mandanten mit  

Kapitalbedarf bei Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierungen, etwa die Mit-

wirkung bei der Kreditaufnahme, der Ausgabe von Anleihen oder die Mitwirkung 

an Kapitalerhöhungen. Geschäfte mit Schiffen, die z.B. nach dem Flaggenge-

setz ins Ausland ausgeflaggt und unter der Flagge eines anderen Staates fah-

ren sollen, können ebenfalls unter dieses Kataloggeschäft fallen. Insoweit kann 

das Schiff als einzig relevantes Betriebsmittel der im Ausland zur Erlangung der 

Ausnahmegenehmigung zu gründenden Gesellschaft (Ein-Schiffsgesellschaft) 

anzusehen sein (z.B. bei einer Beratung und Strukturierung von Fonds und In-

vestmentgesellschaften zur Finanzierung von Schiffen). In Betracht kommen 

aber auch andere Ein-Asset-Gesellschaften, sofern für deren Gründung, Be-

trieb oder Verwaltung Mittel beschafft werden müssen. 

8.  Gründung, Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaf-

ten oder ähnlichen Strukturen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. a) sublit. ee) GwG) 

2426 Diese Fallgruppe betrifft die Mitwirkung an der Erstellung oder Änderung we-

sentlicher Gesellschaftsdokumente, insbesondere die Rechtsberatung zum 

Entwurf eines Gesellschaftsvertrages im Zusammenhang mit der Gründung der 

Gesellschaft sowie die Mitwirkung an allen späteren Änderungen eines Gesell-

schaftsvertrages. Erfasst ist die Mitwirkung oder Beratung zu Vorgängen in Be-

zug auf die Gesellschafts- oder Gesellschafterstruktur. Vorratsgesellschaften 

fallen ebenso hierunter wie Registeranmeldungen zur erstmaligen Eintragung 

der Gesellschaft sowie Umwandlungsvorgänge, die zum Entstehen eines 

neuen Rechtsträgers führen. Bei Umwandlungsvorgängen, die nicht zum Ent-

stehen eines neuen Rechtsträgers führen, muss geprüft werden, ob es sich 

hierbei nicht wirtschaftlich um einen Vorgang handelt, der als Kauf oder Verkauf 

eines Gewerbebetriebes anzusehen ist. Das Tatbestandsmerkmal der Mitwir-

kung an Betrieb oder Verwaltung einer Gesellschaft ist sehr weitgehend und 

bedarf einer Einschränkung, damit nicht jedwede – auch vermögensferne – 

Rechtsberatung einer Gesellschaft im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb (z.B. ar-

beitsrechtliche Beratung) zur Anwendung des GwG führt. Die Mitwirkung bei 

Rechtshandlungen der Gesellschaft unterfällt daher nur dieser Fallgruppe, 

wenn mit ihr eine Vermögensverschiebung einhergeht, die im Risikopotential 

den anderen in § 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. a) GwG genannten Geschäften ähnlich ist. 

9.  Durchführung von Finanz- oder Immobilientransaktionen im Namen und auf 

Rechnung des Mandanten (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. b) GwG) 
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2527 Während bei den vorherigen dargestellten Kataloggeschäften die Mitwirkung für 

den Mandanten ausreicht, handelt es sich bei diesem Tatbestandsmerkmal um 

die eigene Durchführung von Finanz- oder Immobilientransaktionen im Namen 

und auf Rechnung des Mandanten. Der Rechtsanwalt begleitet nicht bloß ein 

eigenes Kataloggeschäft des Mandanten in Gestalt rechtlicher Beratung oder 

Vertretung, sondern führt eine Transaktion des Mandanten stellvertretend für 

ihn durch. Erfasst werden u.a. alle Vertreter- oder Botendienste des Rechtsan-

walts für seinen Mandanten bei Finanz- oder Immobilientransaktionen.  

10.  Beratung des Mandanten im Hinblick auf dessen Kapitalstruktur, dessen indust-

rielle Strategie oder damit verbundene Fragen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. c) GwG) 

2628 Hierbei handelt es sich nach dem Inhalt der Gesetzesbegründung um Tätigkei-

ten im Bereich „Mergers & Acquisition“. Nach der Begründung zum Regierungs-

entwurf (BT-Drs. 19/13827, S. 71) soll mit den Ergänzungen ein Gleichlauf zwi-

schen der geldwäscherechtlichen Beurteilung von Tätigkeiten von Finanzunter-

nehmen nach § 1 Abs. 24 Nr. 5 GwG im Hinblick auf die M&A-Beratung erreicht 

werden. Für die anwaltliche Praxis dürfte der Anwendungsbereich gering sein, 

zumal Rechtsberatung im Zusammenhang mit Unternehmenskäufen und Zu-

sammenschlüssen schon bisher von § 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. a) sublit. aa) GwG 

erfasst wird.  

11.  Beratung oder Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Zusam-

menschlüssen oder Übernahmen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. d) GwG) erbringen 

2729 Auch hierbei handelt es sich nach dem Inhalt der Gesetzesbegründung (BT-

Drs. 19/13827, S. 71) um Tätigkeiten im Bereich Mergers & Acquisition. Von 

dem Tatbestand erfasst wird jede Beratung und andere Dienstleistung des An-

walts im Bereich von Unternehmenstransaktionen wie z.B. im Rahmen von  

Fusionen, Unternehmenskäufen, Betriebsübergängen oder fremdfinanzierten 

Übernahmen. Dazu kann z.B. auch der Zusammenschluss oder die Übernahme 

von Praxen freier Berufe gehören.  

2830 Über den Wortlaut des Buchstaben d) hinaus ist nach Sinn und Zweck der unter  

§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG gefassten Tätigkeiten davon auszugehen, dass auch in 

der Fallkonstellation des Buchstaben d) ein Mandatsverhältnis gegeben sein 

muss und dass die im Gesetzeswortlaut fehlende Bezugnahme auf ein Man-

datsverhältnis auf einem redaktionellen Versehen beruht.  

12.  Geschäftsmäßig Hilfeleistung in Steuersachen erbringen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. 

e) GwG 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fusion_(Wirtschaft)
https://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmenskauf
https://de.wikipedia.org/wiki/Betriebs%C3%BCbergang_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fremdfinanzierte_%C3%9Cbernahme
https://de.wikipedia.org/wiki/Fremdfinanzierte_%C3%9Cbernahme
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2931 Der Gesetzgeber hat die geschäftsmäßige Hilfeleistung in Steuersachen in  

Ergänzung zu § 3 StBerG als gesondertes Verpflichteten-Kriterium für Rechts-

anwälte aufgenommen, da Rechtsanwälte nach dieser Vorschrift berechtigt 

sind, steuerberatend tätig zu werden. Als geschäftsmäßig i.S.d. § 2 StBerG ist 

eine Hilfeleistung dann anzusehen, wenn sie wiederholt und in der Absicht ge-

schieht, sie zu einem wiederkehrenden und dauernden Bestandteil der Be-

schäftigung zu machen. Die steuerrechtliche Beratung als untergeordneter  

Aspekt eines Mandats begründet damit nicht die Verpflichteteneigenschaft nach 

dieser Norm. So ist beispielsweise die Beratung zur steuerlichen Behandlung 

einer Abfindung bei einem Aufhebungsvertrag durch den im Schwerpunkt  

arbeitsrechtlich tätigen Rechtsanwalt kein Kataloggeschäftkeine Katalogtätig-

keit nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. e) GwG. Zieht der schwerpunktmäßig im Arbeits-

recht tätige Anwalt aber einen steuerrechtlich versierten Kollegen aus seiner 

Sozietät hinzu und leistet dieser einen wesentlichen Beratungsbeitrag, wird das 

Mandat zu einem Kataloggeschäft. Kein Kataloggeschäfteiner Katalogtätigkeit. 

Keine Katalogtätigkeit ist ferner die Steuerstrafverteidigung, da Strafverteidi-

gung auch dann nicht zu einem Kataloggeschäfteiner Katalogtätigkeit wird, 

wenn der materiellrechtliche Inhalt der Verteidigung ein Kataloggeschäfteine 

Katalogtätigkeit berührt. Wie vorstehend unter Nr. 11 erwähnt, ist auch hier ein 

Mandatsverhältnis zur Begründung der Verpflichtetenqualifikation erforderlich. 

III. Sorgfaltspflichten in Bezug auf Mandanten 

3032 Ist der Anwendungsbereich des GwG für den Rechtsanwalt als Verpflichteter 

eröffnet, unterscheidet das GwG in Abhängigkeit des Maßes des Risikos der 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zwischen allgemeinen, vereinfachten 

und verstärkten Sorgfaltspflichten. Im Normalfall sind die allgemeinen Sorgfalts-

pflichten zu erfüllen. Bei einem nur geringen Risiko genügt die Anwendung ver-

einfachter Sorgfaltspflichten. In diesem Fall kann der Umfang der Maßnahmen, 

die zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten zu treffen sind, angemes-

sen reduziert werden. Liegt ein erhöhtes Risiko vor, müssen in Ergänzung zu 

den allgemeinen Sorgfaltspflichten zusätzliche Maßnahmen (verstärkte Sorg-

faltspflichten) ergriffen werden. 

3133 Für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten (allgemein, vereinfacht und verstärkt) ist 

grundsätzlich der Verpflichtete persönlich verantwortlich (§ 10 Abs. 3 GwG). 

3234 Eine Ausnahme gilt für Syndikusrechtsanwälte, die bei einem Unternehmen tä-

tig sind, das selbst Verpflichteter gem. § 2 Abs. 1 GwG ist; in diesem Fall oblie-

gen die Verpflichtungen nach § 10 Abs. 8a GwG dem Unternehmen. 
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 1. Allgemeine Sorgfaltspflichten 

a) Anwendungsbereich 

3335 Die allgemeinen Sorgfaltspflichten sind die Identifizierungspflicht, auch bezo-

gen auf einen etwaig abweichenden wirtschaftlich Berechtigten, die Abklärung 

des Hintergrunds und kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung 

sowie die Feststellung, ob es sich beim Mandanten bzw. dem wirtschaftlich Be-

rechtigten um eine politisch exponierte Person („PEP“) oder eine ihr naheste-

hende Person handelt. Die allgemeinen Sorgfaltspflichten sind vom Rechtsan-

walt in den folgenden Fällen zu erfüllen (§ 10 Abs. 3 Satz S. 1 GwG): 

aa)  Bei Begründung einer Geschäftsbeziehung (§ 10 Abs. 3 SatzS. 1 Nr. 1 GwG) 

3436 Mit Geschäftsbeziehung ist die Mandatsbeziehung gemeint, sofern sie sich auf 

eine Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG bezieht. Die Geschäftsbeziehung im 

Sinne des § 1 Abs. 4 GwG muss von gewisser Dauer sein, wobei an das Merk-

mal „von gewisser Dauer“ keine zu hohen Anforderungen zu stellen sind. Letzt-

lich wird man bei jeder Mandatsbeziehung davon ausgehen müssen, dass sie 

stets von gewisser Dauer ist. Lediglich allgemeine Erstberatungen scheiden 

aus. Ein einfacher Rechtsrat als solcher ist also noch keine Geschäftsbezie-

hung und begründet auch dann keine Sorgfaltspflichten, wenn der Rechtsrat 

sich auf eine Tätigkeit nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG bezieht. Zu beachten ist, 

dass die Überschreitung eines Schwellenwertes zur Auslösung von allgemei-

nen Sorgfaltspflichten nicht erforderlich ist. 

3537 Die Pflichten bestehen noch nicht in der reinen Akquise- bzw. Mandatsanbah-

nungsphase. Im Übrigen setzen sowohl der Begriff der Geschäftsbeziehung, 

als auch die Verpflichtetenqualifikation als solche eine berufliche Leistung des 

Rechtsanwalts voraus. Vertragliche Beziehungen, die keinen unmittelbaren Be-

zug zur beruflichen Tätigkeit haben oder die allein dem Kanzleibetrieb dienen, 

sind von der Vorschrift daher von vornherein nicht erfasst. 

 

 

bb)  Bei Transaktionen, die außerhalb einer Geschäftsbeziehung durchgeführt wer-

den, soweit es sich um Transaktionen i.S.d. § 10 Abs. 3 SatzS. 1 Nr. 2a oder 

2b GwG handelt (§ 10 Abs. 3 SatzS. 1 Nr. 2 GwG) 
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3638 Für diese auf Finanzdienstleister zugeschnittene Regelung sind für Rechtsan-

wälte nur wenige Anwendungsbeispiele ersichtlich. Denn nachdem Rechtsan-

wälte nur dann überhaupt Verpflichtete nach dem GwG sind, soweit sie Tätig-

keiten i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG ausüben, ist für Fälle „außerhalb einer Ge-

schäftsbeziehung“ allenfalls dann Raum, wenn trotz Mandatsverhältnis deshalb 

(noch) nicht von einer Geschäftsbeziehung auszugehen ist, weil es am Merkmal 

der „gewissen Dauer“ der Geschäftsbeziehung fehlt (siehe oben, lit. aa). Inso-

weit besteht die Verpflichtung zur Identifikation des Mandanten bei Transfer von 

Wertgegenständen im Wert von mehr als EUR 15.000,00 oder Geldbeträgen 

von mehr als EUR 1.000,00, auch wenn das Mandat nicht „von gewisser Dauer“ 

(§ 1 Abs. 4 GwG) ist sowie bei der Übertragung von Kryptowerten (§ 1 Abs. 29 

GwG) die zum Zeitpunkt der Übertragung einem Gegenwert von EUR 1.000,00 

oder mehr (§ 10 Abs. 3 Nr. 4 GwG) ist.2 lit. c) GwG) entspricht.  

cc)  Bei Vorliegen von Tatsachen, die darauf hindeuten, dass es sich bei Vermö-

gensgegenständen, die mit einer Transaktion oder Geschäftsbeziehung im Zu-

sammenhang stehen, um den Gegenstand einer Geldwäsche gemäß § 261 

StGB handelt oder die Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit Terro-

rismusfinanzierung stehen (§ 10 Abs. 3 SatzS. 1 Nr. 3 GwG) 

3739 Liegen entsprechende Tatsachen vor, müssen die allgemeinen Sorgfaltspflich-

ten – ggf. erneut – erfüllt werden, auch wenn sie schon bei Begründung der 

Mandatsbeziehung erfüllt wurden. 

dd)  Bei Zweifeln, ob die erhobenen Angaben zur Identität des Mandanten, einer für 

den Mandanten auftretenden Person oder des wirtschaftlich Berechtigten zu-

treffend sind (§ 10 Abs. 3 SatzS. 1 Nr. 4 GwG) 

3840 Die allgemeinen Sorgfaltspflichten sind demnach erneut zu erfüllen, wenn Zwei-

fel darüber vorliegen, ob die bereits erhobenen Angaben zur Identität zutreffend 

sind. Zweifel an der Richtigkeit von Angaben können vielfältig entstehen, etwa 

weil Post an der angegebenen Adresse nicht zugestellt werden kann, relevante 

Angaben in einem öffentlichen Register sich im Laufe der Mandatsbeziehung 

verändern, im Laufe des Mandats Anhaltspunkte für einen abweichenden wirt-

schaftlich Berechtigten gewonnen werden, abweichende Schreibweisen bei Na-

men verwendet werden oder auch nur bei Heirat mit Namenswechsel. Auch 

behördliche Hinweise können Zweifel begründen. 

 

ee)  Bei allen neuen Kunden oder auf risikobasierter Grundlage bei bestehenden 

Geschäftsbeziehungen zu geeigneter Zeit (§ 10 Abs. 3a GwG) 
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3941 Bei neuen Kunden müssen die Verpflichteten die allgemeinen Sorgfaltspflichten 

immer erfüllen. Bei bestehenden Geschäftsbeziehungen müssen diese zu ge-

eigneter Zeit und auf risikobasierter Grundlage erfüllt werden, wenn insbeson-

dere sich bei einem Kunden maßgebliche Umstände ändern (§ 10 Abs. 3a Nr. 

1 GwG) oder der Verpflichtete rechtlich verpflichtet ist, den Kunden im Laufe 

des betreffenden Kalenderjahres zu kontaktieren, um etwaige einschlägige  

Informationen über den wirtschaftlich Berechtigten zu überprüfen (§ 10 Abs. 3a 

Nr. 2 GwG) oder der Verpflichtete gemäß der Richtlinie 2011/16/EU des Rates 

vom 15.02.2011 über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Be-

reich der Besteuerung und zur Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG (Abl. L 64 

vom 11.03.2011, S. 1) dazu verpflichtet ist (§ 10 Abs. 3a Nr. 3 GwG). 

 

 

b) Risikobasierter Ansatz bei Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten 

4042 Gemäß dem risikobasierten Ansatz (§ 3a Abs. 1 GwG) kann der konkrete Um-

fang der Maßnahmen zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten – mit 

Ausnahme der Pflicht zur Identifizierung des Mandanten und der etwaig für die-

sen auftretenden Person sowie eines etwaigen wirtschaftlich Berechtigten – 

entsprechend dem jeweiligen Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzie-

rung ausgestaltet werden. Bei der Bewertung der Risiken sind neben den in den 

Anlagen 1 und 2 zum GwG und der in § 15 Abs. 3 GwG genannten Risikofak-

toren zumindest auch der Zweck der Geschäftsbeziehung, der Wert etwaiger 

vom Mandanten eingesetzter Vermögenswerte oder der Umfang der ausgeführ-

ten Transaktionen sowie die Regelmäßigkeit oder die Dauer der Geschäftsbe-

ziehung zu berücksichtigen. Ob der Umfang der von ihnen getroffenen Maß-

nahmen im Hinblick auf die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung angemessen ist, muss im Zweifel vom Rechtsanwalt dargelegt werden 

(vgl. § 10 Abs. 2 SatzS. 4 GwG). 

c) Allgemeine Sorgfaltspflichten im Einzelnen  

§ 10 Abs. 1 GwG beinhaltet fünf allgemeine Sorgfaltspflichten: 

aa)  Identifizierungspflicht 

43  Bei der Identifizierungspflicht handelt es sich um die zentrale Kernpflicht im Be-

reich der Kundensorgfaltspflichten. Sie bezweckt zum einen den Wegfall der 

Anonymität, wodurch im Interesse des Verpflichteten verhindert werden soll, 
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dass Geschäftsbeziehungen und Transaktionen zu Zwecken der Geldwäsche 

und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden. Zum anderen ermöglicht das 

Transparenzgebot im Falle von Anhaltspunkten auf Geldwäsche- oder Terroris-

musfinanzierungsaktivitäten anhand der Identität der betreffenden Person der 

sog. „Papierspur“ zu folgen und dadurch gegebenenfalls Täter überführen zu 

können (BT-Drcks. 16/9038, S. 33). Nach der Systematik im GwG besteht die 

Identifizierung aus zwei Schritten. In einem ersten Schritt muss der Verpflichtete 

nach Maßgabe von § 11 Abs. 4 und 5 GwG personen- bzw. gesellschaftsbezo-

gene Angaben erheben (Erhebung von Angaben). Im zweiten Schritt muss er 

die erhobenen Angaben gemäß § 12 GwG überprüfen (Identitätsüberprüfung). 

Die Vorgaben zur Erhebung und Überprüfung beim Vertragspartner (Mandan-

ten) und hinsichtlich einer etwaig für den Mandanten auftretenden Person sind 

identisch, während sich die Erhebung und die Überprüfung in Bezug auf den 

wirtschaftlich Berechtigten hiervon unterscheidet. 

(i) Identifizierung des Mandanten (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG) 

4144 Liegen die Voraussetzungen des § 10 Abs. 3 Satz 1 GwG vor, trifft den Rechts-

anwalt die Pflicht, seinen Mandanten nach Maßgabe des § 11 Abs. 4 GwG und 

§ 12 Abs. 1 und 2 GwG zu identifizieren. Die Identifizierung ist grundsätzlich 

bereits vor Begründung der Geschäftsbeziehung, d. h. vor Abschluss der Man-

datsvereinbarung, vorzunehmen. Sie kann jedoch im Einzelfall noch während 

der Mandatsbegründung unverzüglich abgeschlossen werden, wenn dies zur 

Vermeidung der Unterbrechung des normalen Geschäftsbetriebs erforderlich ist 

und nur ein geringes Risiko der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung 

besteht (§ 11 Abs. 1 Satz 2 GwG).1 S. 2 GwG). Die Identifizierung muss in be-

stimmten Konstellationen auch bei schon bestehender Mandatsbeziehung gem. 

§ 10 Abs. 3 GwG (erneut) vorgenommen werden, etwa wenn es sich bei einem 

Vermögensgegenstand der mit einer Transaktion oder Geschäftsbeziehung im 

Zusammenhang steht, um den Gegenstand von Geldwäsche handelt oder bei 

Zweifeln, ob die erhobenen Angaben zu der Identität des Vertragspartners, ei-

ner für den Vertragspartner auftretenden Person oder des wirtschaftlich Berech-

tigten zutreffend sind. Der in § 10 Abs. 3 Nr. 2 GwG geregelte Anknüpfungs-

punkt zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Transaktionen außer-

halb einer Geschäftsbeziehung ist für Rechtsanwälte nicht einschlägig, weil sie 

außerhalb einer Mandatsbeziehung schon nicht Verpflichtete sind (vgl. § 2 Abs. 

1 Nr. 10 GwG). Der Mandant ist verpflichtet, dem Rechtsanwalt die zur Identifi-

zierung erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen 

(§ 11 Abs. 6 GwG). 

(i) Identifizierung des Mandanten (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG) 
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(ii) Feststellung der Identität des Mandanten 

Zur Feststellung der Identität Erhebung von Angaben des Mandanten sind  

4245 Zum Zweck der Identifizierung hat der Rechtsanwalt die nach § 11 Abs. 4 GwG 

vorgebendenvorgegebenen Angaben zu erheben. Die Feststellung der Identität 

erfolgt Diese sind bei einer natürlichen Person als Mandant durch die Feststel-

lung von Vor- und Nachname, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit 

und Wohnanschrift (§ 11 Abs. 4 Nr. 1 lit. e) GwG). Bei juristischen Personen (z. 

B. AG, GmbH, Verein) und Personengesellschaften (z. B. OHG, KG) sind Firma, 

Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer (falls vorhanden), An-

schrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung und die Namen der Mitglieder 

des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter aufzunehmen. Unab-

hängig von der Rechtsform ist es entsprechend dem Anwendungserlass des 

Bundesministeriums der Finanzen zur Abgabenordnung (AEAO) bei mehr als 

fünf Vertretern ausreichend, dass lediglich Angaben zu fünf Vertretern erhoben 

werden, soweit diese in öffentliche Register eingetragen sind bzw. bei diesen 

eine Legitimationsprüfung stattgefunden hat (Nummer 11.1 k AEAO zu § 154 

AO). Bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts sind die Namen der Gesellschaf-

ter aufzunehmen. Umfasst die GbR mehr als fünf Gesellschafter, reicht unter 

Heranziehung des Rechtsgedankens der Ziff. 11.1 k AEAO zu § 154 AO die 

Feststellung des Namens von fünf Gesellschaftern aus. 

(iii) Überprüfung der IdentitätIdentitätsüberprüfung des Mandanten 

43 Die Überprüfung der erhobenen Angaben, die zur Feststellung der Identität des 

Mandanten erhoben wurden, sind gemäß § 11 Abs. 1 GwG auf ihre Richtigkeit 

zu überprüfen (Verifikation). 

4446 Bei erfolgt bei natürlichen Personen erfolgt dies durch Vorlageanhand eines 

vor Ort vorzulegenden gültigen amtlichen Ausweises im Original, der ein Licht-

bild des Inhabers enthält und mit dem die Pass- und Ausweispflicht im Inland 

erfüllt wird, insbesondere Reisepass, Personalausweis, Pass- oder Ausweiser-

satz; eine (auch notariell beglaubigte) Ablichtung genügt nicht (BGH, Urteil vom 

20.04.2021, Az. XI ZR 511/19, Tz. 21 ff.) (zur Übertragung der Sorgfaltspflichten 

auf Dritte: siehe nachfolgend lit. h). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzu-

weisen dass bei Dokumenten, die keine Wohnanschrift enthalten (z.B. Reise-

pass), der ordnungsgemäßen Erhebung der Angaben nach § 11 Abs. 4 GwG 

besondere Bedeutung zukommt. Die alternativ möglichen elektronischen Nach-

weise (vgl. § 12 Abs. 1 GwG) dürften in der Anwaltspraxis derzeit keine große 

Bedeutung haben.  
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4547 Anstelle der Prüfung des Ausweisdokuments vor Ort, kann sich der Rechtsan-

walt aber nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 GwG eines „sonstigen Verfahrens“ bedienen, 

„das zur geldwäscherechtlichen Überprüfung der Identität geeignet ist und ein 

Sicherheitsniveau aufweist“, das der Prüfung des vor Ort vorgelegten Doku-

ments gleichwertig ist. Hierunter kann ein Identifizierungsverfahren mittels Vi-

deoschaltung fallenZu diesen gleichwertigen Verfahren gehört die Verwendung 

eines in § 12 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GwG erwähnten elektronischen Identitätsnach-

weises, die Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß § 

12 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GwG sowie eines in § 12 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 GwG genannten 

notifizierten elektronischen Identifizierungssystems. Ferner kann ein Identifizie-

rungsverfahren mittels Videoschaltung als gleichwertiges Verfahren anzuerken-

nen sein, soweit es hohen technischen und sonstigen Sicherheitsstandards ge-

nügt und Manipulationen ausgeschlossen sind. Geeignete Anforderungen be-

schreibt die BaFin in ihrem im Internet abrufbaren „Rundschreiben 3/2017 

(GW)“ vom 10.04.2017. Die Möglichkeit der Ausführung durch Dritte und die 

vertragliche Auslagerung durch § 17 GwG bleibt unbenommen  

(siehe Rn. 6975 ff.).  

48 Bei einer Person, die das 16. Lebensjahr nicht vollendet hat, kann die Geburts-

urkunde in Verbindung mit der Überprüfung der Identität des gesetzlichen Ver-

treters anhand eines Dokuments oder Nachweises nach § 12 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 

- 4 GwG der Identitätsüberprüfung dienen, soweit der Minderjährige nicht selbst 

im Besitz eines Dokuments nach § 12 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GwG ist. 

49 Bei einem Betreuten dient die Bestellungsurkunde des Betreuers nach § 290 

des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenhei-

ten der freiwilligen Gerichtspraxis (FGG) in Verbindung mit der Überprüfung der 

Identität des Betreuers anhand eines Dokuments oder Nachweises nach § 12 

Abs. 1 S. 1 Nr. 1 - 4 GwG der Identitätsüberprüfung. 

4650 Der Rechtsanwalt darf und muss die betreffenden Ausweise und Dokumente 

kopieren und aufzeichnen bzw. digitalisiert erfassen. § 8 Abs. 2 S. 2 GwG geht 

als lex specialis insoweit entgegenstehenden Normen (Personalausweisgesetz, 

Datenschutz) vor.  

51 Bei nur geringem Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung i.S.v.  

§ 14 Abs. 1 GwG kann im Rahmen vereinfachter Sorgfaltspflichten die Über-

prüfung der Identität auf Grundlage von sonstigen Dokumenten, Daten oder In-

formationen erfolgen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle 

stammen und für die Überprüfung geeignet sind (vgl. § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 
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GwG). Als geeignete Papiere kommen daher beispielsweise auch Dienstaus-

weise staatlicher Einrichtungen und Behörden oder EU-Führerscheine in Be-

tracht. Diese Erleichterung bei der Verifizierung entbindet nicht von der Identifi-

zierung als solcher nach Maßgabe von § 11 GwG, insbesondere der Erhebung 

von Vorname, Name, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und 

Wohnanschrift.  

4752 Juristische Personen oder Personengesellschaften sind durch  

eineneigene dokumentierte Einsichtnahme des Verpflichteten in das amtliche 

Register oder durch Vorlage eines amtlichen RegisterauszugRegisterauszugs 

oder – falls es bei ausländischen Gesellschaften kein öffentliches Register gibt 

– durch ein anderes beweiskräftiges Dokument (zum Beispiel Gründungsur-

kunde oder Bestätigung durch einen  

lokalen Anwalt oder Notar) zu identifizieren. Bei US-amerikanischen Mandanten 

ist als Alternative zu Gründungsdokumenten auch ein "Certificate of Good 

Standing" über das Unternehmen ausreichend. Bei Gesellschaften bürgerlichen 

Rechts ist die Überprüfung anhand des Gesellschaftsvertrags nebst Gesell-

schafterlisten vorzunehmen. Wird der Gesellschaftsvertrag nicht vorgelegt, sind 

die einzelnen Gesellschafter der Gesellschaft bürgerlichen Rechts als natürli-

che Personen zu identifizieren. 

 

 

bb) Identifizierung der für den Mandanten auftretenden Person (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 

GwG) 

4853 Soweit der Mandant bei Mandatsbegründung nicht selbst erscheint, sondern für 

diesen eine andere Person auftritt, muss (z.B. organschaftlicher Vertreter, An-

gestellter, Familienangehöriger, Nachlasspfleger), müssen gem. § 11 Abs. 1 

GwG auch dieAngaben der für den Mandanten auftretendeauftretenden Person 

identifizierterhoben werden und müssen die zur Identitätsfeststellung erhobe-

nen Angaben verifiziertgem. § 12 Abs. 1 GwG überprüft werden. Das istInsoweit 

gelten die vorstehenden Ausführungen zur Identifizierung des Mandanten ent-

sprechend. Eine Identifizierung der für den Mandanten auftretenden Person ist 

stets der Fallerforderlich, wenn der Mandant nicht einekeine natürliche Person 

ist. Die Identifizierung kann in der Praxis insbesondere für die auftretende Per-

son noch während der Begründung der Geschäftsbeziehung, dann aber unver-

züglich, abgeschlossen werden, wenn dies erforderlich ist, um den normalen 
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Geschäftsablauf nicht zu unterbrechen, und wenn ein geringes Risiko der Geld-

wäsche und der Terrorismusfinanzierung besteht (§ 11 Abs. 1 SatzS. 2 GwG). 

4954 Zudem ist zu prüfen, ob die Person tatsächlich dazu berechtigt ist, für den Man-

danten aufzutreten; beim gesetzlichen Vertreter oder Verfügungsberechtigten 

einer juristischen Person oder Personenhandelsgesellschaft bedarf es dieser 

gesonderten Prüfung nicht, da sich deren Berechtigung zum Auftreten aus ihrer 

gesellschaftsrechtlichen Stellung ergibt. Im Übrigen bleibt es dem Verpflichte-

ten überlassen, wie und in welcher Form er die Berechtigungsprüfung vornimmt. 

501 Bei nur geringem Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung i.S.v.  

§ 14 Abs. 1 GwG kann im Rahmen vereinfachter Sorgfaltspflichten die Über-

prüfung der Identität auf Grundlage von sonstigen Dokumenten, Daten oder In-

formationen erfolgen, die von einer glaubwürdigen und unabhängigen Quelle 

stammen und für die Überprüfung geeignet sind (vgl. § 14 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 

GwG). Als geeignete Papiere kommen daher beispielsweise auch Dienstaus-

weise staatlicher Einrichtungen und Behörden oder EU-Führerscheine in Be-

tracht. Diese Erleichterung bei der Verifizierung entbindet nicht von der Identifi-

zierung als solcher nach Maßgabe von § 11 GwG, insbesondere der Erhebung 

von Vorname, Name, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und 

Wohnanschrift.  

cc) Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG) 

51 Da die Ratio der Geldwäscheprävention u.a. darin liegt, herauszufinden, welche 

wirtschaftlichen Interessen hinter einem Geschäftsvorgang stehen, und Stroh-

manngeschäfte aufzudecken, ist der Rechtsanwalt neben der Identifizierung 

des Mandanten auch verpflichtet, abzuklären, ob der Mandant für einen wirt-

schaftlich Berechtigten handelt und, soweit dies der Fall ist, den wirtschaftlich 

Berechtigten nach Maßgabe des § 11 Abs. 55 und des § 12 Abs. 3 und 4 GwG 

zu identifizieren.  

55 SoweitIst der Mandant keine natürliche Person ist, schließt die Abklärung des 

wirtschaftlich Berechtigten die Pflicht mit ein, die Eigentums- und Kontrollstruk-

tur des Mandanten mit angemessenen Mitteln in Erfahrung zu bringen. Nach § 

11 (§ 10 Abs. 5 Satz1 Nr. 2 GwG).   

(i) Definition des wirtschaftlich Berechtigten 

56  hat der Verpflichtete bei einer ab dem 1. Januar 2020 begründeten neuen Ge-

schäftsbeziehung mit einer „Vereinigung“ nach § 20 GwG (Nach § 3 Abs. 1 
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Satz 1 GwG ist wirtschaftlich Berechtigter die natürliche Person, in deren Ei-

gentum oder unter deren Kontrolle eine juristische Person des Privatrechts oder 

Personenvereinigung, z.B. GmbH; AG, oHG, KG, e.V. eG), sonstige Gesell-

schaft oder einereine Rechtsgestaltung nach § 21im Sinne des § 3 Abs. 3 GwG 

(z.B. nicht-rechtsfähige Stiftung, Trust) sich einen Nachweis der Registrierung 

nach § 20 Abs. 1 letztlich steht, oder § 21 GwG vorlegen zu lassendie natürliche 

Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder 

selbst einen Auszug aus dem Transparenzregister einzuholen. Bei Trusts oder 

anderen Rechtsgestaltungen nach § 21 GwG, bei denen eine Geschäftsbezie-

hung letztlich begründet wird. Hinsichtlich juristischen Personen und sonstigen 

Gesellschaften wird unwiderlegbar vermutet, dass eine Person, die unmittelbar 

oder mittelbar mehr als 25% der Kapitalanteile hält oder mehr als 25% der 

Stimmrechte kontrolliert oder in vergleichbarer Weise Kontrolle ausübt (z.B. auf-

grund satzungsgemäßer Regelungen), wirtschaftlich Berechtigter ist. Diese Be-

stimmung gilt nur für Gesellschaften, die nicht an einem organisierten Markt 

nach § 2 Abs. 11 Wertpapierhandelsgesetz notiert sind und keinen dem Ge-

meinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf 

Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, 

außerdem nicht für rechtsfähige Stiftungen (dazu sogleich). Bei einem Mandan-

ten können dementsprechend auch mehrere natürliche Personen als wirtschaft-

lich Berechtigte zu qualifizieren sein. Sind in den Beteiligungsverhältnissen Ge-

sellschaften zwischengeschaltet und werden deshalb die Kapitalanteile an dem 

Mandanten nicht unmittelbar von einer oder mehreren natürlichen Personen ge-

halten, sind die Beteiligungs- und Kontrollstrukturen der anteilshaltenden zwi-

schengeschalteten Gesellschaft(en) zu ermitteln. Bei rechtsfähigen Stiftungen 

und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder 

verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder 

bei diesen vergleichbaren Rechtsformen zählt gem. § 3 Abs. 3 GwG zu den 

wirtschaftlich Berechtigten jede natürliche Person, die als Treugeber (Settlor), 

Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt, jede natürliche Person, 

die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist, jede natürliche Person, die als Be-

günstigte bestimmt worden ist, die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren 

Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche 

Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht 

bestimmt ist, jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder 

mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertrags-

verteilung ausübt und jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar be-

herrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben kann, die Mitglied des 

Vorstands der Stiftung ist oder die als Begünstigte der Stiftung bestimmt worden 

ist, oder als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor 
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handelt oder die als Begünstige der Rechtsgestaltung bestimmt worden ist. 

Schließlich zählt nach § 3 Abs. 4 GwG bei Handeln auf Veranlassung zu den 

wirtschaftlich Berechtigten derjenige, auf dessen Veranlassung die Transaktion 

durchgeführt wird; soweit der Mandant als Treuhänder handelt, handelt er in 

diesem Sinne ebenfalls auf Veranlassung. 

(ii) Erhebung von Angaben der wirtschaftlich Berechtigten 

57 Zum Zwecke der Identifizierung muss der Rechtsanwalt zumindest den Vor- 

und Nachnamen des wirtschaftlich Berechtigten und, soweit dies in Ansehung 

des im Einzelfall bestehenden Risikos der Geldwäsche oder der Terrorismusfi-

nanzierung angemessen ist, weitere Identifizierungsmerkmale erheben. Ge-

burtsdatum, Geburtsort und Anschrift des wirtschaftlich Berechtigten dürfen un-

abhängig vom festgestellten Risiko erhoben werden.  

58 Werden bei Trusts oder anderen Rechtsgestaltungen nach § 21 die wirtschaft-

lich Berechtigten nach besonderen Merkmalen oder nach einer Kategorie be-

stimmt werden, sind gemäß § 11 Abs. 5 Satz 6 GwG ferner weitere , so hat der 

Verpflichtete ausreichende Informationen über den wirtschaftlich Berechtigten 

einzuholen, um zum Zeitpunkt der Ausführung der Transaktion oder zurder Aus-

übung derseiner Rechte die Identität des wirtschaftlich Berechtigten feststellen 

zu können. Dies kann durch schriftliche Aufzeichnungen oder auch schematisch 

in Form eines Konzerndiagramms 

5259 Die Erhebung der Angaben hat beim Mandanten oder der etwaig für diesen 

auftretenden Person zu erfolgen, falls dieses die Eigentums- und Kontrollstruk-

tur vollständig abbildet. Die Informationen sind zunächst durch Befragung des 

Mandanten über Eigentums- und Kontrollstrukturen zu ermitteln. Grundsätzlich 

können die Angaben des Mandanten übernommen und dann durch zusätzliche 

risikoangemessene Überprüfungsmaßnahmen (z.B. anhand von Registern o-

der Wirtschaftsdatenbanken) plausibilisiert werden (§ 11 Abs. 5 S. 3 GwG). Eine 

Erhebung der Angaben aus dem Transparenzregister genügt zur Erfüllung der 

Pflicht zur Erhebung der Angaben nicht. 

60 Mit diesen Vorgaben korrespondiert § 11 Abs. 6 SatzS. 3 GwG, der dem Man-

danten die Pflicht auferlegt, offenzulegen, ob er die Geschäftsbeziehung für ei-

nen wirtschaftlich Berechtigten begründen, fortsetzen oder durchführen will.  

5361 Zusätzlich müssen Verwalter von Trusts und anderen Rechtsgestaltungen nach 

§ 21i.S.v. § 3 Abs. 3 GwG gemäß § 11 Abs. 7 GwG dem Verpflichteten ihren 

Statusihre Verwaltereigenschaft offenlegen und ihm die Angaben nach § 21 

Abs. 1 und 2 GwG unverzüglich die Angaben übermitteln, die nach § 11 Abs. 5 
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zur Identifizierung aller wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des § 3 Abs. 3 er-

forderlich sind, wenn sie in dieser Position eine Geschäftsbeziehung aufneh-

men oder eine Transaktion oberhalb der in § 10 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, Abs. 5, 

Abs. 6 oder 6 aAbs. 6a genannten Schwellenbeträge durchführen. Im Falle von 

Trusts und anderen Rechtsgestaltungen nach § 21 müssen die Verwalter oder 

sonst Verantwortlichen dem Verpflichteten die Angaben nach § 21 Abs. 1 und 

2 unverzüglich übermitteln. Zugleich besteht für den Rechtsanwalt – vorbehalt-

lich der Einschränkung nach § 43 Abs. 2 GwG - nach § 43 Abs. 1 Nr. 3 GwG 

eine Meldepflicht gegenüber der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-

chungen (FIU), wenn Tatsachen vorliegen, die darauf hindeuten, dass der Man-

dant die Offenlegungspflicht gemäß § 11 Abs. 6 SatzS. 3 GwG nicht erfüllt hat. 

Darüber hinaus ist der Mandant verpflichtet, mit der Offenlegung dem Rechts-

anwalt auch die Identität des wirtschaftlich Berechtigten nachzuweisen (§ 11 

Abs. 6 SatzS. 4 GwG). Auf die genannten Pflichten sollte frühzeitig hingewiesen 

und in diesem Zusammenhang thematisiert werden, ob der Mandant als Treu-

händer oder anderweitig für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt.  

5462 Sofern trotz sorgfältiger Prüfung kein wirtschaftlich Berechtigter ermittelt wer-

den kann oder Zweifel an der Richtigkeit der Ermittlung bestehenund ohne dass 

Tatsachen nach § 43 Abs. 1 vorliegen, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der 

gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Man-

danten (§ 3 Abs. 2 S. 5 GwG). Bei börsennotierten Gesellschaften, die einem 

Markt i.S.v. § 2 Abs. 11 WpHG notiert sind, muss der wirtschaftlich Berechtigte 

nicht ermittelt werden, sofern dem EU-Recht entsprechende Transparenzanfor-

derungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile  

oder gleichwertige internationale Standards gelten. 

(i) Definition des wirtschaftlich Berechtigten 

Nach § 3 (iii) Identitätsprüfung der wirtschaftlich Berechtigten 

63 Für die Überprüfung der erhobenen Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten 

gilt gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 3 GwG ist wirtschaftlich Berechtigter die natürliche 

Person,der Grundsatz, dass sich der Verpflichtete „durch risikoangemessene 

Maßnahmen“ zu vergewissern hat, dass die Angaben zutreffend sind. In Be-

tracht kommt insoweit etwa die Einsichtnahme in deren Eigentumdas Handels-

register oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht,andere öf-

fentliche Register, die Anforderung  zweckdienlicher Dokumente oder die na-

türliche Person,Daten beim Mandanten und deren Überprüfung, Internetrecher-

chen in verlässlichen Quellen, Zugriff auf deren Veranlassungeinschlägige Da-

tenbanken, etc.  
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5564 Die seit 01.08.2021 geltende Neuregelung des § 12 Abs. 3 GwG sorgt in diesem 

Zusammenhang einerseits für eine Transaktion letztlich durchgeführtVerschär-

fung, andererseits für eine praktische Erleichterung: Im Falle der Identifizierung 

anlässlich der Begründung einer neuen Mandatsbeziehung mit einer Vereini-

gung nach § 20 GwG (alle juristischen Personen des Privatrechts und eingetra-

gene Personengesellschaften) oder eine einer Rechtsgestaltung nach § 21 hat 

der Verpflichtete nunmehr zwingend einen Nachweis der Registrierung zum 

Transparenzregister nach § 20 Abs. 1 oder § 21 GwG oder einen Auszug der 

im Transparenzregister zugänglichen Daten einzuholen (zu vereinfachten Sorg-

faltspflichten sogleich). Diese Pflicht besteht nur bei Begründung einer neuen 

Geschäftsbeziehung letztlichmit dem Mandanten, also grundsätzlich einmalig, 

es sei denn die Geschäftsbeziehung wurde zwischenzeitlich beendet und spä-

ter neu begründet wird. Zur Feststellung der Identität hat der . Umfasste die neu 

begründete Mandatsbeziehung zunächst keine Katalogtätigkeiten i.S.v. § 2 

Abs. 1 Nr. 10 GwG (so dass keine Sorgfaltspflichten zu erfüllen waren), besteht 

die Pflicht, sobald Katalogtätigkeiten für den Rechtsanwalt gemäß § erstmalig 

anfallen. Eine Erleichterung für die Praxis stellt die Neuregelung in § 12 Abs. 3 

S. 3 GwG dar, wonach der Verpflichtete bei Geschäftsbeziehungen oder Trans-

aktionen mit Vereinigungen nach § 20 oder Rechtsgestaltungen nach § 21 keine 

über die Einsicht in das Transparenzregister hinausgehenden Maßnahmen zur 

Erfüllung seiner Überprüfungspflicht ergreifen muss, wenn die nach § 11 Abs.  5 

Satz 1 GwG zumindest den Namen (d. h. den Nachnamen und mindestensGwG 

erhobenen Angaben mit den ersten Vornamen) des Angaben zu den wirtschaft-

lich Berechtigten zu erheben. Ferner dürfen dessen Anschrift, Geburtsdatum 

und Geburtsort erhoben werden; verpflichtend ist die Erhebung dieser und ggf. 

weiterer Identifizierungsmerkmale dagegen nur, soweit dies in Ansehung des 

im Einzelfall bestehenden Risikosim Transparenzregister übereinstimmen und 

keine sonstigen Anhaltspunkte bestehen, die Zweifel an der Identität der wirt-

schaftlich Berechtigten, ihrer Stellung als wirtschaftlich Berechtigten oder der 

Richtigkeit sonstiger Angaben nach  

§ 19 Abs. 1 begründen oder die auf ein höheres Risiko der Geldwäsche oderund 

der Terrorismusfinanzierung angemessen ist.gemäß § 15 Abs. 2 hindeuten.  

(ii) Überprüfung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten 

5665 Gemäß § 11 Abs. 5 Satz 4 GwG hat sich der Rechtsanwalt durch risikoange-

messene Maßnahmen zu vergewissern, dass die zur Feststellung der Identität 

erhobenen Angaben zutreffend sind. Wie sich aus § 14 Abs. 2 SatzS. 1 GwG 

ergibt, mussmüsen in jedem Fall, d. h. auch in Fällen eines geringen Risikos die 

Identität desAngaben zum wirtschaftlich Berechtigten überprüft werden. Nur Art 
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und Umfang der Maßnahmen zur Überprüfung der Identität des wirtschaftlich 

Berechtigten können risikoangemessen ausgestaltet werden. Für die Beurtei-

lung der Angemessenheit der Maßnahmen ist neben dem individuellen Geld-

wäsche- oder Terrorismusfinanzierungsrisiko der Geschäftsbeziehung oder 

Transaktion auch zu berücksichtigen, welche Erkenntnismöglichkeiten den Ver-

pflichteten zur Klärung des Sachverhalts zur Verfügung stehen. In Betracht 

kommt etwa die Einsichtnahme in das Transparenzregister und andere öffentli-

che Register, die Befragung des Mandanten bzw. die Bitte um Vorlage zweck-

dienlicher Dokumente oder Daten, Internetrecherchen in verlässlichen Quellen, 

Zugriff auf einschlägige Datenbanken, etc. 

57 Unabhängig von der Pflicht zur Überprüfung der Identität des wirtschaftlich Be-

rechtigten besteht seit 1. Januar 2020 bei Begründung einer neuen Geschäfts-

beziehung die Pflicht, beim Mandanten einen Nachweis darüber einzuholen, 

dass dieser seinen Transparenz-Pflichten aus §§ 20 und 21 GwG nachgekom-

men ist, soweit es sich beim Mandanten um eine „Vereinigung“ (z.B. GmbH, 

AG, oHG; KG) bzw. „Rechtsgestaltung“ im Sinne des GwG handelt. Dieser 

Nachweis erbringt als solcher keine Information über den wirtschaftlich Berech-

tigten und ermöglicht folglich auch nicht die Überprüfung der Identität des wirt-

schaftlich Berechtigten. Er belegt nur, dass der Mandant seiner Mitteilungs-

pflicht gegenüber dem Transparenzregister nachgekommen ist. Allerdings kann 

der Rechtsanwalt anstelle des Nachweises über die Registrierung gem. § 11 

Abs. 5 Satz 2 GwG auch selbst einen Auszug aus dem Transparenzregister 

einholen, um damit sogleich Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten zu 

erlangen.  

(iii (iv) Überprüfung anhand des Transparenzregisters 

5866 Inländische juristische Personen des Privatrechts (z.B. GmbH, AG, e.V. rechts-

fähige Stiftung) und eingetragene Personengesellschaften (z.B. oHG, KG, 

PartG) sowie bestimmte weitere Rechtsträger, die das GwG sämtlich als „Ver-

einigungen“ definiert sowie bestimmte „Rechtsgestaltungen“ (insbesondere 

Trusts) sind bereits seit Oktober 2017 gemäß § 20 Abs. 1 bzw. § 21 Abs. 1 GwG 

verpflichtet, deren wirtschaftlich Berechtigten zum Transparenzregister elektro-

nisch mitzuteilen (www.transparenzregister.de). Das gilt nicht, sofern sich die 

wirtschaftlich Berechtigten schon aus anderen öffentlichen Registern wie dem 

Handelsregister ergeben und die betreffenden Daten bzw. Dokumente zu den 

wirtschaftlich Berechtigten dort elektronisch abrufbar sind (§ 20 Abs. 2 GwG). 

Diese Ausnahme greift aber z.B. bei der Aktiengesellschaft generell nicht. Zwar 

ist die Aktiengesellschaft im Handelsregister eingetragen, aber die Daten zu 

den Aktionären sind nicht elektronisch abrufbar. Wenngleich sich Verpflichtete 
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gemäß § 11 Abs. 5 S. 4 GwG mangels öffentlichen Glaubens dieses Registers 

nicht allein auf die Angaben im Transparenzregister verlassen dürfen, ist die für 

die Verpflichteten nach § 23 Abs. 1 Nr. 2 GwG zulässige – indes gebühren-

pflichtige – Einsichtnahme im Rahmen der Ermittlung des wirtschaftlich Berech-

tigten zu empfehlen (zur verpflichteten Einsichtnahme sogleich). Wenn danach 

Zweifel bestehen, insbesondere wenn die Registerdaten eigenen Erkenntnis-

sen (z. B. aufgrund einer Befragung des Mandanten) widersprechen oder aus 

anderen Gründen zweifelhaft oder widersprüchlich erscheinen, sind die dort mit-

geteilten Angaben risikoangemessen zu plausibilisieren. Dies hat etwa durch 

Einsichtnahme in Register, Wirtschaftsdatenbanken oder Prüfung von vom 

Mandanten vorgelegten Unterlagen zu erfolgen.Die Führung des Transparenz-

registers ist kostenpflichtig (seit 2020: EUR 4,80 Jahresgebühr). Die bisherige 

Mitteilungsfiktion, wonach keine Mitteilung zum Transparenzregister erforder-

lich war, wenn sich die wirtschaftlich Berechtigten schon aus anderen öffentli-

chen Registern ergaben, wurde durch das Transparenzregister- und Finanzin-

formationsgesetz gestrichen und damit zum 01.08.2021 eine (bußgeldbe-

wehrte) Mitteilungspflicht für alle Rechtseinheiten eingeführt (bei eingetragenen 

Vereinen erfolgt eine automatische Eintragung nach § 20a GwG). Abhängig von 

der Rechtsform bestehen gem. § 59 Abs. 8 GwG Übergangsregelungen, soweit 

bislang die Mitteilungsfiktion griff. Wie ausgeführt (vgl. Rn. 64), hat der Gesetz-

geber gleichzeitig die Pflicht geschaffen, wonach Verpflichtete bei Begründung 

einer neuen Geschäftsbeziehung (Mandatsbeziehung) beim Vertragspartner 

(Mandanten) einen Nachweis der Registrierung zum Transparenzregister nach 

§ 20 Abs. 1 oder § 21 GwG oder selbst einen Auszug der im Transparenzregis-

ter zugänglichen Daten einholen müssen. Die Einsichtnahme in das Transpa-

renzregister ist kostenpflichtig (aktuell: EUR 1,65 je abgerufenem Dokument).  

59 Wie schon ausgeführt (oben, lit. ii) muss der Rechtsanwalt seit 1. Januar 2020 

– unabhängig von der Pflicht zur Überprüfung der Identität des wirtschaftlich 

Berechtigten – bei Begründung einer neuen Geschäftsbeziehung bei Mandan-

ten, die zur Mitteilung zum Transparenzregister verpflichtet sind, einen Nach-

weis darüber einholen, dass diese ihrer Mitteilungspflicht gegenüber dem 

Transparenzregister nachgekommen sind. Alternativ kann der Rechtsanwalt 

auch selbst einen Auszug aus dem Transparenzregister einholen, und diesen, 

ggf. neben weiteren Dokumenten und Auskünften, zur Überprüfung der Identität 

des wirtschaftlich Berechtigten verwenden. Diese Pflicht besteht nur bei Be-

gründung einer neuen Geschäftsbeziehung mit dem Mandanten, also grund-

sätzlich einmalig, es sei denn die Geschäftsbeziehung wurde zwischenzeitlich 

beendet und später neu begründet. 
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6067 Das Transparenzregister fordert gem. § 7 der Transparenzregistereinsichtnah-

meverordnung (TrEinV), bei jedem konkreten Einsichtnahmeantrag abstrakt 

darzulegen, anlässlich welchem der in § 10 Abs. 3 GwG genannten Fälle die 

Einsichtnahme erfolgen soll, ferner, welche Tätigkeit des § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG 

einschlägig ist. Als abstrakte Angabe ist zum Beispiel als Begründung ausrei-

chend, dass es sich um eine Mandatsübernahme bei Gründung einer Treu-

handgesellschaft (§ 10 Abs. 3 Nr. 1 und § 2 Abs. 1 Nr. 10 lit. a) sublit. ee) GwG) 

handele. Darüber hinausgehende, konkrete Angaben zum Mandat sind im Hin-

blick auf die anwaltliche Verschwiegenheit nicht zu machen. 

dd) Absehen von der Identifizierung 

6168 Von einer Identifizierung kann nach § 11 Abs. 3 GwG abgesehen werden, wenn 

der Rechtsanwalt die zu identifizierende Person bereits bei früherer Gelegen-

heit im Rahmen der Erfüllung seiner Sorgfaltspflichten identifiziert und die dabei 

erhobenen Angaben aufgezeichnet hat, es sei denn, aufgrund der äußeren Um-

stände bestehen Zweifel, dass die bei der früheren Identifizierung erhobenen 

Angaben weiterhin zutreffend sind. Zweifel werden sich regelmäßig ergeben, 

wenn die Person beispielsweise eine von der früheren Adresse abweichende 

Wohnadresse benennt, sie z.B. nach Heirat unter anderem Namen auftritt oder 

sich relevante Angaben in öffentlichen Registern bei juristischen Personen ge-

ändert haben. Unerheblich ist dagegen, ob das seinerzeit anlässlich der Ersti-

dentifizierung vorgelegte Dokument zu dem späteren Zeitpunkt, an dem von 

einer weiteren Identifizierung abgesehen werden soll, noch gültig ist. Bestehen 

keine Zweifel, dass die Angaben noch zutreffend sind, wird eine wiederholte 

Identifizierung erst nach einem Zeitablauf von mehreren Jahren notwendig sein. 

Die Pflicht zur Identifizierung entfällt hingegen nicht schon dann, wenn dem 

Rechtsanwalt der zu Identifizierende persönlich bekannt ist. Wird nach § 11 

Abs. 3 SatzS. 1 GwG von einer erneuten Identifizierung abgesehen, so sind 

gem.  

§ 8 Abs. 2 SatzS. 4 GwG der Name des zu Identifizierenden und der Umstand, 

dass er bei früherer Gelegenheit identifiziert worden ist, aufzuzeichnen. 

ee) Abklärung des Hintergrunds der Geschäftsbeziehung (§ 10 Abs. 1 Nr. 3 GwG) 

6269 Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, Informationen über den Zweck und die ange-

strebte Art der Geschäftsbeziehung einzuholen und zu bewerten, damit er even-

tuelle Risiken des Geschäfts in Bezug auf Geldwäsche oder Terrorismusfinan-

zierung besser einschätzen kann. Die Pflicht soll die geldwäscherechtlich Ver-

pflichteten besser in die Lage versetzen, ein Risikoprofil über ihre jeweiligen 

Vertragspartner zu entwickeln. Diese Pflicht dürfte in der anwaltlichen Praxis 
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kaum Relevanz haben, da sich Zweck und Art der Geschäftsbeziehung regel-

mäßig aus dem Auftrag selbst ergeben dürften. Bei einem "blinden Mandat" hat 

die Informationspflicht dagegen praktische Relevanz, etwa wenn der Rechtsan-

walt einzelne Beratungsaufträge bekommt, aber nicht erkennen kann, wofür der 

Mandant die einzelnen Beratungsergebnisse nutzen möchte. Relevanz hat die 

Informationspflicht ferner regelmäßig bei Treuhandgeschäften. 

ff) Abklärung der PEP-Eigenschaft (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG) 

6370 Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, durch angemessene risikoorientierte Verfah-

ren festzustellen, ob es sich bei dem Mandanten oder – soweit vorhanden – 

dem wirtschaftlich Berechtigten um eine politisch exponierte Person („PEP“), 

ein Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen naheste-

hende Person im Sinne des § 1 Abs. 12 bis 14 GwG handelt (§ 10 Abs. 1 Nr. 4 

GwG).  

6471 Politisch exponierte Personen sind nach § 1 Abs. 12 GwG Personen, die ein 

hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder 

nationaler Ebene ausüben oder ausgeübt haben oder ein öffentliches Amt un-

terhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, 

ausüben oder ausgeübt haben. Zu den politisch exponierten Personen gehören 

nach dem Gesetz insbesondere Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mit-

glieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssek-

retäre, Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungs-

organe, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Mitglieder von 

obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Ge-

richten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr ein-

gelegt werden kann, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen, Mit-

glieder der Leitungsorgane von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger 

und Verteidigungsattachés, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Auf-

sichtsorgane staatseigener Unternehmen, Direktoren, stellvertretende Direkto-

ren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer 

Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Orga-

nisation. Ebenfalls zu den politisch exponierten Personen gehören nach § 12 

Abs. 12 Nr. 2 GwG Personen, die Ämter innehaben, welche in den nach Artikel 

1 Nr. 13 der EU-Richtlinien 2018/843 und 2015/849 von der Europäischen Kom-

mission veröffentlichten Liste4 enthalten sind. 

                                                           

4 Eine Liste der EU-Kommission ist momentan noch nicht veröffentlicht (Stand FebruarOktober 2021) 
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6572 Im Regelfall ist es ausreichend, wenn der Mandant bezüglich seiner  

PEP-Eigenschaft befragt wird (Selbstauskunft) und der Rechtsanwalt die Aus-

kunft des Mandanten anhand öffentlicher Informationen (z.B. Internetrecher-

che) auf Richtigkeit oder zumindest Plausibilität überprüft. Nur bei Zweifeln 

sollte dies aber z.B. durch Abfrage einer der im Markt bestehenden kommerzi-

ellen Datenbanken verifiziert werden. Im Falle des Vorliegens der PEP-Eigen-

schaft sind in der Regel verstärkte Sorgfaltspflichten nach § 15 Abs. 4 GwG zu 

erfüllen (hierzu siehe Rn.7480 ff.). 

gg) Kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 GwG) 

6673 Schließlich trifft den Rechtsanwalt auch die Pflicht zur kontinuierlichen Überwa-

chung der Geschäftsbeziehung, einschließlich der im Verlauf der Geschäftsbe-

ziehung durchgeführten Transaktionen, wobei die Pflichterfüllung gemäß  

§ 10 Abs. 2 GwG auch hier auf risikoorientierter Grundlage, also in Relation zu 

dem konkret bestehenden Risiko einer Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-

rung zu erfolgen hat. Für die anwaltliche Praxis dürfte diese Pflicht kaum rele-

vant werden und allenfalls Bedeutung erlangen, wenn es sich um ein Dauer-

mandat handelt. 

 

 

d) Rechtsfolgen der Verletzung der allgemeinen Sorgfaltspflichten 

6774 Nach § 10 Abs. 9 SatzS. 1 GwG darf in dem Fall, dass der Verpflichtete die 

allgemeinen Sorgfaltspflichten nicht erfüllen kann, die Geschäftsbeziehung 

nicht begründet oder fortgesetzt und die Transaktion nicht durchgeführt werden. 

Soweit eine Geschäftsbeziehung bereits besteht, muss diese durch Kündigung 

oder auf andere Weise beendet werden. Dies gilt jedoch nicht, wenn Tätigkeiten 

der Rechtsberatung oder Prozessvertretung erbracht werden sollen, es sei 

denn, der Rechtsanwalt hat positive Kenntnis, dass der Mandant die Rechtsbe-

ratung oder Prozessvertretung bewusst für den Zweck der Geldwäsche oder 

der Terrorismusfinanzierung genutzt hat oder nutzen wird (§ 10 Abs. 9 SatzS. 3 

GwG). Rechtsanwälte können also z.B. ein Beratungsmandat grundsätzlich 

auch dann annehmen, wenn etwa der Käufer oder Verkäufer einer Immobilie 

noch nicht identifiziert oder der wirtschaftlich Berechtigte noch nicht abgeklärt 

werden kann. Diese Ausnahme berücksichtigt, dass Rechtsberatung und Pro-

zessvertretung häufig eilbedürftig sind, also nicht von der vorherigen Erfüllung 

von Sorgfaltspflichten abhängig gemacht werden können. Indes befreit § 10 

Abs. 9 SatzS. 3 GwG nur von der für andere Verpflichtete geltenden Vorgabe, 
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die Geschäftsbeziehung nicht zu begründen bzw. nicht fortzusetzen und zu be-

enden. Die Pflicht zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten bleibt also grundsätzlich 

unberührt. Für Tätigkeiten des Rechtsanwalts jenseits von Rechtsberatung und 

Prozessvertretung (z.B. reine Treuhandtätigkeit) gilt das Mandantenprivileg von 

vorneherein nicht.  

e) Ausführung der Sorgfaltspflichten durch Dritte, vertragliche Auslagerung 

6875 Nach § 17 Abs. 1 GwG kann ein Verpflichteter zur Erfüllung der allgemeinen 

Sorgfaltspflichten auch auf Dritte zurückgreifen. Solche Dritte können insbeson-

dere andere inländische Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 GwG und Verpflichtete in 

anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie unter bestimmten  

Voraussetzungen in einem Drittstaat ansässige Institute und Personen sein, so-

weit sie entsprechenden Sorgfalts- und Aufbewahrungspflichten und einer 

gleichwertigen Aufsicht unterliegen. Die Verantwortung für die Erfüllung der 

Sorgfaltspflichten verbleibt jedoch auch in diesem Fall beim Verpflichteten. 

6976 Der Rechtsanwalt kann also etwa seine Pflicht zur Identifizierung auf einen an-

deren Rechtsanwalt übertragen. Voraussetzung ist nur, dass dieser andere 

Rechtsanwalt in seinem Heimatstaat ähnlichen Sorgfaltspflichten unterliegt wie 

in der Europäischen Union. Berät beispielsweise ein Rechtsanwalt einen Man-

danten aus den USA beim Kauf eines Grundstücks in Deutschland, so kann der 

deutsche Rechtsanwalt die Identifizierung durch einen amerikanischen Rechts-

anwalt vornehmen lassen. Der deutsche Rechtsanwalt muss den amerikani-

schen Rechtsanwalt nicht überprüfen oder überwachen, sondern kann sich auf 

die Zuverlässigkeit des dritten Rechtsanwalts verlassen, sofern dieser in sei-

nem Heimatstaat ähnlichen Berufsaufsichtsregelungen unterliegt wie in der Eu-

ropäischen Union (vgl. § 17 Abs. 4 GwG). 

7077 Die Ausführung der Sorgfaltspflichten kann im Rahmen vertraglicher Vereinba-

rung nach Maßgabe von § 17 Abs. 5 GwG und unter Berücksichtigung der be-

rufsrechtlichen Vorgaben zur Verschwiegenheit aber auch auf andere geeig-

nete Personen oder Unternehmen übertragen werden. In diesem Fall muss der 

Verpflichtete sicherstellen, dass die anderen geeigneten Personen und Unter-

nehmen die Informationen einholen, die für die Durchführung der Sorgfalts-

pflichten nach § 10 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3a GwG notwendig sind, und ihm diese 

Informationen unverzüglich und unmittelbar übermitteln. Hierunter kann etwa 

die Identifizierung mittels Postident-Verfahren durch die Deutsche Post AG fal-

len.  
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2. Vereinfachte Sorgfaltspflichten 

7178 Rechtsanwälte können entsprechend dem risikobasierten Ansatz vereinfachte 

Sorgfaltspflichten anwenden, soweit sie bei ihrer Risikoanalyse oder im Einzel-

fall unter Berücksichtigung der in den Anlagen 1 und 2 zum GwG genannten 

Risikofaktoren feststellen, dass in bestimmten Bereichen, insbesondere im Hin-

blick auf die Mandantenstruktur und die Art der angebotenen Dienstleistungen, 

nur ein geringes Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht. 

Vor der Anwendung vereinfachter Sorgfaltspflichten muss sich der Rechtsan-

walt vergewissern, dass die Geschäftsbeziehung oder Transaktion tatsächlich 

mit einem geringen Risiko verbunden ist (§ 14 Abs. 1 SätzeS. 1 und S. 2 GwG), 

was anhand einer Gesamtschau der Kriterien in Anlage 1 und 2 zum GwG zu 

beurteilen ist. Diese Beurteilung ist bei der Mandatsanlage zu dokumentieren. 

Liegt ein geringes Risiko vor, können der Umfang der Maßnahmen zur Erfüllung 

der Sorgfaltspflichten angemessen reduziert und bei der Identifizierung des 

Mandanten auch andere Dokumente, Daten oder Informationen als Register-

auszüge oder Ausweispapiere herangezogen werden. Bei in der EU börsenno-

tierten Unternehmen wird etwa die Feststellung der internationalen Wertpapier-

kennnummer (ISIN), bei Mandanten der öffentlichen Hand mangels eines amt-

lichen Behördenregisters eine sorgfältige Internetrecherche ausreichend sein. 

7279 Auf die Identifizierung als solche und auf die Feststellung des wirtschaftlich Be-

rechtigten darf jedoch auch bei einem geringen Risiko nicht verzichtet werden 

(vgl. § 14 Abs. 2 GwG). 

3. Verstärkte Sorgfaltspflichten 

7380 Entsprechend dem risikobasierten Ansatz haben Rechtsanwälte – zusätzlich zu 

den allgemeinen Sorgfaltspflichten – verstärkte risikoangemessene Maßnah-

men zu ergreifen, wenn sie im Rahmen der Risikoanalyse oder im Einzelfall 

unter Berücksichtigung der in den Anlagen 1 und 2 zum GwG genannten Risi-

kofaktoren feststellen, dass ein höheres Risiko der Geldwäsche oder Terroris-

musfinanzierung bestehen kann (§ 15 Abs. 1 und 2 GwG). Auch hier muss der 

Rechtsanwalt auf Verlangen der Aufsicht darlegen können, dass der Umfang 

der getroffenen Maßnahmen risikoangemessen ist.  

74 § 15 Abs. 4 GwG zählt hier jedenfalls für die Hochrisikofälle des § 15 Abs. 2 

und 3 Nr. 1 GwG pflichtweise zu ergreifende Sicherungsmaßnahmen auf. Zu-

sätzlich wurde den Aufsichtsbehörden eine Anordnungsbefugnis im Hinblick auf 

Hochrisikofälle eingeräumt.  
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81 § 15 Abs. 3 GwG gibt hierbei Regelbeispiele vor, in denen stets von einem er-

höhten Risiko auszugehen ist. Das ist der Fall, wenn der Mandant oder ein wirt-

schaftlich Berechtigter eine politisch exponierte Person (PEP) (s. Rn. 70) ist, 

deren Familienmitglied oder eine bekanntermaßen der politisch exponierten 

Person nahestehende Person (§ 15 Abs. 3 Nr. 1 GwG). Ferner nach Maßgabe 

von § 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG bei Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen unter 

Beteiligung eines von der EU-Kommission benannten Hochrisikolandes bzw. 

unter Beteiligung einer natürlichen oder juristischen Person die in einem sol-

chen Hochrisikoland ansässig ist. Hochrisikoländer in diesem Sinne sind ak-

tuell (Stand: 07.12.2020): Afghanistan, Bahamas, Barbados, Botsuana, Kam-

bodscha, Ghana, Irak, Jamaica, Mauritius, Myanmar/Birma, Nicaragua, Pakis-

tan, Panama, Syrien, Trinidad und Tobago, Uganda, Vanuatu, Jemen, Sim-

babwe, Iran und Demokratische Volksrepublik Korea. Schließlich liegt ein er-

höhtes Risiko nach § 15 Abs. 3 Nr. 3 GwG bei Transaktionen vor, die im Ver-

gleich zu ähnlichen Fällen besonders komplex oder ungewöhnlich groß ist, ei-

nem ungewöhnlichen Transaktionsmuster folgt oder keinen offensichtlichen 

wirtschaftlichen oder rechtmäßigen Zweck hat. Zwar führt der Rechtsanwalt zu-

meist Transaktionen nicht selbst für seinen Mandanten durch, doch kann er im 

Rahmen der Katalogtätigkeiten gem. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG durchaus an sol-

chen mitwirken oder dabei beraten, so dass dieses Regelbeispiel auch für die 

Anwaltschaft Praxisrelevanz hat. 

82 Ist keines der Regelbeispiele des § 15 Abs. 3 GwG einschlägig, müssen ver-

stärkte Sorgfaltspflichten dann erfüllt werden, wenn der Verpflichtete im Rah-

men der Risikoanalyse oder im Einzelfall unter Berücksichtigung der in den An-

lagen 1 und 2 genannten Risikofaktoren feststellt, dass ein höheres Risiko der 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bestehen kann.  

83 Die Anlage 2 zum GwG unterscheidet dabei zwischen Faktoren bezüglich des 

Kundenrisikos, Faktoren bezüglich des Produkt-, Dienstleistungs-, Transakti-

ons- oder Vertriebskanalrisikos und Faktoren bezüglich des geografischen Ri-

sikos. Anders als bei den Regelbeispielen des § 15 Abs. 3 GwG bedeutet das 

Vorliegen etwa eines einzelnen Risikofaktors nicht automatisch, dass ein höhe-

res Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung bestehen kann. Die 

konkreten Umstände sind vielmehr im Einzelfall zu würdigen, auch unter Be-

rücksichtigung etwaig einschlägiger Faktoren für ein potentiell geringeres Risiko 

nach der Anlage 1 zum GwG. Maßgeblich für die Bewertung ist nicht, dass ein 

tatsächlich höheres Risiko erkannt wird, sondern, dass unter objektivem und 

verständigem Maßstab die Möglichkeit für ein potentiell höheres Risiko besteht. 
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Je mehr Risikofaktoren aus der Anlage 2 einschlägig sind, desto zwingender 

wird die Folgerung sein, dass ein höheres Risiko bestehen kann. 

84 Nicht alle in der Anlage 2 genannten Risikofaktoren erschließen sich ohne Wei-

teres. „Juristische Personen oder Rechtsvereinbarungen, die als Instrumente 

für die private Vermögensverwaltung dienen“ (Nr. 1 lit. c), sind insbesondere 

Publikumsfonds oder andere Investmentfonds (auch) für Privatanleger. „Unter-

nehmen mit nominellen Anteilseignern“ (Nr. 1 lit. d) sind Unternehmen, die ano-

nyme oder vorgeschobene Gesellschafter haben, z.B. „Strohleute“ oder bei de-

nen die Anteilseigner über Treuhandkonstrukte beteiligt sind. Als „Inhaberpa-

piere emittierte Aktien“ (Nr. 1 lit. d), sind Aktien, bei denen der jeweilige Inhaber 

das verbriefte Recht geltend machen kann; sie enthalten nicht den Namen eines 

Begünstigten und begünstigen Anonymität. Als „vermögende Privatkunden“ 

(Nr. 2 lit. a) sind in Anlehnung an die Bankenpraxis für die Zuordnung zum „Pri-

vate Banking“ natürliche Personen anzusehen, deren investierbares Vermögen 

mehr als EUR 0,5 Mio. beträgt  

85 § 15 Abs. 4 GwG zählt für die vorgenannten Hochrisikofälle des § 15 Abs. 2 und 

3 Nr. 1 GwG (politisch exponierte Person) pflichtweise zu ergreifende  

(Mindest-) Sicherungsmaßnahmen auf. Dazu gehört die verstärkte kontinuierli-

che Überwachung des Mandats und das Ergreifen angemessener Maßnahmen, 

mit denen die Herkunft der Vermögenswerte bestimmt werden kann, die im 

Rahmen der Geschäftsbeziehung oder der Transaktion eingesetzt werden. Die 

Vorgabe in § 15 Abs. 4 Nr. 1 GwG, wonach in diesen Fällen die Begründung 

oder Fortführung einer Geschäftsbeziehung der Zustimmung eines „Mitglieds 

der Führungsebene“ bedarf, dürfte für Rechtsanwälte nicht relevant sein, weil 

der Rechtsanwalt als persönlich Verpflichteter keine „Führungsebene“ über sich 

hat. Bei einem Bezug zu einem Hochrisikoland (vgl. Rn. 81) muss der Verpflich-

tete gem. § 15 Abs. 5 GwG mindestens die Mandatsbeziehung verstärkt über-

wachen und diverse zusätzliche Informationen nach Maßgabe von § 15 Abs. 5 

Nr. 1 GwG einholen. Bei transaktionsbezogenen Hochrisikofällen (vgl. Rn. 81) 

muss der Verpflichtete gem. 15 Abs. 6 GwG mindestens ebenfalls die Mandats-

beziehung verstärkt überwachen und die Transaktion sowie deren Hintergrund 

und Zweck mit angemessenen Mitteln untersuchen, um das Risiko der jeweili-

gen Mandatsbeziehung oder Transaktionen in Bezug auf Geldwäsche oder auf 

Terrorismusfinanzierung überwachen und einschätzen zu können und um ge-

gebenenfalls prüfen zu können, ob die Pflicht zu einer Meldung nach § 43 Abs. 

1 GwG vorliegt. 

86 Ist der Verpflichtete nicht in der Lage, die verstärkten Sorgfaltspflichten zu er-

füllen, so darf die Mandatsbeziehung grundsätzlich nicht begründet oder nicht 

https://de.wikipedia.org/wiki/Inhaber
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fortgesetzt werden und darf keine Transaktion durchgeführt werden. Soweit 

eine Mandatsbeziehung bereits besteht, ist sie vom Verpflichteten ungeachtet 

anderer gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen durch Kündigung oder 

auf andere Weise zu beenden. Dies gilt jedoch nicht, wenn Tätigkeiten der 

Rechtsberatung oder Prozessvertretung erbracht werden sollen, es sei denn, 

der Rechtsanwalt weiß, dass die Rechtsberatung oder Prozessvertretung be-

wusst für den Zweck der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung genutzt 

wurde oder wird. 

7587 Die Aufsichtsbehörde kann nach § 15 Abs. 8 GwG, wenn Tatsachen, einschlä-

gige Evaluierungen, Berichte oder Bewertungen nationaler oder internationaler 

für die Verhinderung oder Bekämpfung der Geldwäsche oder Terrorismusfinan-

zierung zuständiger Stellen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass über 

die in § 15 Abs. 3 GwG genannten Fälle hinaus ein erhöhtes Risiko besteht, im 

Wege einer Allgemeinverfügung anordnen, dass Rechtsanwälte eine Ge-

schäftsbeziehung oder Transaktion einer verstärkten Überwachung zu unter-

ziehen und zusätzliche, dem Risiko angemessene Sorgfaltspflichten sowie er-

forderliche Gegenmaßnahmen zu erfüllen haben.  

7688 Gemäß § 15 Abs. 5a GwG kann die Aufsichtsbehörde zudem in Bezug auf 

Hochrisikoländer weitere Maßnahmen anordnen: Die Meldung von Finanztrans-

aktionen an die FIU (Nr. 1), die Beschränkung oder das Verbot geschäftlicher 

Beziehungen oder Transaktionen mit natürlichen oder juristischen Personen 

aus Drittstaaten mit hohem Risiko (Nr. 2), das Verbot, für Verpflichtete mit Sitz 

in Drittstaaten mit hohem Risiko, im Inland Tochtergesellschaften, Zweignieder-

lassungen oder Repräsentationen zu gründen (Nr. 3), das Verbot Zweignieder-

lassungen oder Repräsentanzen in einem Drittstaat mit hohem Risiko zu grün-

den (Nr. 4), die Verpflichtung für Zweigniederlassungen und Tochtergesell-

schaften von Verpflichteten mit Sitz in einem Drittstaat mit hohem Risiko, sich 

einer verschärften Prüfung der Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten 

durch die Aufsichtsbehörde oder einen externen Prüfer zu unterziehen (Nr. 5) 

sowie die Einführung verschärfter Anforderungen in Bezug auf eine externe 

Prüfung (Nr. 6). 

77 Bei Bezügen zu Hochrisikoländern (§ 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG) sind verstärkte 

Sorgfaltspflichten nach § 15 Abs. 5 GwG zu erfüllen: Der Verpflichtete muss 

gemäß § 15 Abs. 5 Nr. 1 GwG zusätzliche Informationen über den Vertrags-

partner und den wirtschaftlich Berechtigten, über die angestrebte Art der Ge-

schäftsbeziehung, die Herkunft der Vermögenswerte und des Vermögens des 

Vertragspartners und des wirtschaftlich Berechtigten (mit Ausnahme der Per-

son, die nach § 3 Abs. 2 Satz 5 GwG als wirtschaftlich Berechtigter gilt), über 
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die Gründe für die geplante oder durchgeführte Transaktion und über die ge-

plante Verwendung der Vermögenswerte, die im Rahmen der Transaktion ein-

gesetzt werden einholen, soweit dies zur Beurteilung der Gefahr von Geldwä-

sche und von Terrorismusfinanzierung erforderlich ist. Bei einer laufenden Ge-

schäftsbeziehung muss diese gemäß § 15 Abs. 5 Nr. 3 GwG durch häufigere 

und intensivere Kontrollen sowie die Auswahl von Transaktionsmustern, die ei-

ner weiteren Prüfung bedürfen, verstärkt überwacht werden. 

7889 Bei einer ehemaligen PEP hat der Rechtsanwalt gemäß § 15 Abs. 4 SatzS. 3 

GwG für mindestens 12 Monate nach Ausscheiden aus dem öffentlichen Amt 

das Risiko zu berücksichtigen, das spezifisch für PEPs ist, und so lange ange-

messene und risikobasierte Maßnahmen zu treffen, bis anzunehmen ist, dass 

dieses Risiko nicht mehr besteht. 

IV. Risikomanagement 

7990 Der risikobasierte Ansatz als leitendes Prinzip des GwG erlaubt es den Ver-

pflichteten, nicht in jedem Fall den gleichen, starren Pflichtenkatalog abarbeiten 

zu müssen, sondern die aus den gesetzlichen Anforderungen abzuleitenden 

Maßnahmen an dem konkreten Risiko auszurichten. Ein Beurteilungsspielraum 

besteht jedoch nur hinsichtlich des konkreten Umfangs der zu treffenden Maß-

nahmen, nicht aber bezüglich der Frage, ob überhaupt Maßnahmen zu ergrei-

fen sind. Der risikobasierte Ansatz erfordert die Implementierung eines kanzlei-

internen Risikomanagementsystems, um das individuelle Risiko identifizieren 

und bewerten zu können. Dementsprechend muss jeder Verpflichtete über ein 

wirksames Risikomanagement zur Verhinderung von Geldwäsche und Terro-

rismusfinanzierung verfügen. Wie unter II.1 geschildert, wird regelmäßig die 

Einrichtung eines kanzleiweiten bzw. – bei größeren Einheiten – eines stand-

ortbezogenen Risikomanagements zweckmäßig sein, das sich jeder verpflich-

tete Rechtsanwalt der Kanzlei bzw. des Standorts zu eigen machen kann. Das 

setzt voraus, dass das Kanzlei- oder Standort-Risikomanagement den individu-

ellen Tätigkeitsbereich eines jeden verpflichteten Rechtsanwalts der Kanzlei 

bzw. des Standorts sachgerecht und umfassend abbildet, anderenfalls bedarf 

es – z.B. für Sonderbereiche – eines gesonderten Risikomanagements. Ent-

sprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit kann das Risikomanage-

mentsystem unter Berücksichtigung von Art und Umfang der Geschäftstätigkeit 

angemessen ausgestaltet werden (§ 4 Abs. 1 GwG). Das Risikomanagement 

muss nach § 4 Abs. 2 GwG eine Risikoanalyse und interne Sicherungsmaß-

nahmen umfassen. 

1. Risikoanalyse 
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a) Gesetzliche Anforderungen 

8091 Alle Verpflichteten haben selbst eine Risikoanalyse zu erstellen. Sie können 

sich hierzu die Kanzlei-/Unternehmensrisikoanalyse unter den vorstehend ge-

nannten Voraussetzungen zu eigen machen. Machen sie hiervon Gebrauch 

müssen sie aber die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung er-

mitteln und bewerten, die für die von ihnen ausgeübten Tätigkeiten bestehen 

(§ 5 Abs. 1 GwG). Ziel der Risikoanalyse ist es, die spezifischen Risiken in Be-

zug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umfassend und vollständig 

zu erfassen, zu identifizieren, zu kategorisieren und zu gewichten sowie darauf 

aufbauend geeignete Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen, insbesondere in-

terne Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Diese müssen sich aus der Risikoana-

lyse ableiten lassen und dieser entsprechen. Die Anlagen 1 und 2 zum GwG 

enthalten dabei eine nicht abschließende Aufzählung von Faktoren und mögli-

chen Anzeichen für ein potenziell geringeres oder höheres Risiko. Bei der Er-

stellung der Risikoanalyse sind insbesondere diese Risikofaktoren sowie die 

Informationen zu berücksichtigen, die auf Grundlage der nationalen Risikoana-

lyse5 den Verpflichteten von der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-

chungen (FIU) zur Verfügung gestellt werden. Entsprechende Informationen 

der FIU finden sich im internen Bereich, dessen Zugangsdaten die FIU Ver-

pflichteten nach deren Registrierung im Online-Meldeportal unter ‚https://go-

aml.fiu.bund.de‘ mitteilt. Die Risikoanalyse ist in angemessenem Umfang zu er-

stellen, der sich insbesondere nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des 

Rechtsanwalts richtet. Sie muss dokumentiert, d. h. schriftlich oder elektronisch 

aufgezeichnet, regelmäßig, zumindest einmal im Jahr, überprüft und – soweit 

erforderlich – aktualisiert werden und ist der Rechtsanwaltskammer auf Verlan-

gen in der jeweils aktuellen Fassung zur Verfügung zu stellen (§ 5 Abs. 2 Nrn. 1 

und 3 GwG). 

8192 Im Rahmen eines kanzleiweiten bzw. standortbezogenen Risikomanagements 

(s.o.) kann sich der verpflichtete Rechtsanwalt die entsprechend vorgenom-

mene kanzleiweite bzw. standortbezogene Risikoanalyse zu eigen machen. 

Das setzt voraus, dass die Risikoanalyse den individuellen Tätigkeitsbereich 

des verpflichteten Rechtsanwalts sachgerecht und umfassend abbildet, ande-

renfalls bedarf es – z.B. für Sonderbereiche innerhalb der Kanzlei– eines ge-

                                                           

5 Die Erste Nationale Risikoanalyse für 2018/2019 ist am 19.10.2019 vom BMF veröffentlicht worden und zu 
finden unter https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellser-
vice/2019-10-19-erste-nationale-risikoanalyse_2018-2019.html 
 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2019-10-19-erste-nationale-risikoanalyse_2018-2019.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2019-10-19-erste-nationale-risikoanalyse_2018-2019.html
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sonderten Risikomanagements. Eine kanzleiweite bzw. standortbezogene Risi-

koanalyse muss jeden in der Kanzlei bzw. am Standort betreuten Tätigkeitsbe-

reich sachgerecht und umfassend abbilden und für jeden dieser Bereiche die 

Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gesondert ermitteln und 

gesondert bewerten; gleichgelagerte Bereiche können zusammengefasst wer-

den. Eine zusammenfassende Gesamtbewertung unter Nivellierung von Tätig-

keits- oder Sonderbereichen mit potentiell hohem Risiko ist nicht statthaft. Bildet 

die kanzleiweite bzw. standortbezogene Risikoanalyse nicht alle Tätigkeitsbe-

reiche aller Verpflichteten sachgerecht und umfassend ab, muss der insoweit 

tätige Rechtsanwalt eine gesonderte Risikoanalyse erstellen. 

b) Möglichkeit der Befreiung von der Dokumentation der Risikoanalyse 

8293 Auf Antrag kann die Rechtsanwaltskammer gem. § 5 Abs. 4 GwG von der Ver-

pflichtung zur Dokumentation der Risikoanalyse (nicht von ihrer Durchführung 

oder gar von der Pflicht, angemessene interne Sicherungsmaßnahmen zu tref-

fen) befreien, wenn kumulativ folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

 Klare Erkennbarkeit der bestehenden konkreten Risiken des Verpflichteten  

8394 Diese Voraussetzung liegt insbesondere vor, wenn zu den Geschäften des Ver-

pflichteten keine komplexen Mandatstätigkeiten gehören, die von ihm durchge-

führten Transaktionen einen überschaubaren Umfang aufweisen, seine Man-

dantenstruktur homogen ist und keine sonstigen risikoerhöhenden Umstände 

vorliegen. Gemäß § 5 Abs. 1 SatzS. 3 GwG richtet sich der Umfang der Risiko-

analyse nach Art und Umfang der Geschäftstätigkeit der Verpflichteten. Je we-

niger komplex die Geschäftstätigkeit ist, desto geringere Anforderungen werden 

seitens der Rechtsanwaltskammer an die Erstellung (und Dokumentation) einer 

Risikoanalyse gestellt. Umgekehrt folgt hieraus, dass, je umfangreicher und 

komplexer die Risiken sind, denen ein Verpflichteter ausgesetzt ist, desto we-

niger eine Befreiung von der Dokumentationspflicht in Betracht kommt.  

 Hinreichendes Verständnis des Verpflichteten in Bezug auf die bestehenden 

Risiken 

8495 Von einem hinreichenden Verständnis ist auszugehen, wenn sich auf der Basis 

der vom Verpflichteten vorgetragenen Risikosituation die von ihm getroffenen 

internen Sicherungsmaßnahmen gemäß § 6 GwG als angemessen darstellen. 

8596 Das Vorliegen der vorgenannten Voraussetzungen ist vom Verpflichteten ge-

genüber der Rechtsanwaltskammer in seinem Antrag nachvollziehbar und um-

fassend darzulegen. 
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c) Empfehlungen für die Erstellung einer Risikoanalyse 

8697 Folgende Gliederung für die Risikoanalyse bei Rechtsanwälten ist empfehlens-

wert: 

 Einleitung mit Darstellung der Rechtsgrundlagen, der nationalen Risiko-

analyse sowie ggf. sonstiger relevanter Berichte (z.B. Typologiepapiere), 

 Beschreibung der Kanzlei- und Mitarbeiterstruktur (Umsatz, Anzahl der 

Berufsträger und Mitarbeiter, Rechtsform, Niederlassungen/Standorte) 

einschließlich Organisations- und Schulungsmaßnahmen im Hinblick auf 

geldwäscherelevante Sachverhalte, 

 Darstellung der Mandats- und Mandantenstruktur (Privat- bzw. Unterneh-

mensmandanten, Unternehmensgröße, Anteil der Mandanten aus dem 

Ausland, bestimmte Branchen), nebst Kategorisierung in Risikogruppen 

(z.B. Treuhandmandate, politisch exponierte Personen, Mandanten aus 

Staaten ohne vergleichbare Standards zur Geldwäscheprävention bzw. 

mit hoher Korruptionsrate, Mandanten aus bargeldintensiven Branchen, 

Mandanten aus Branchen mit hohem Geldwäscherisiko, komplexe Unter-

nehmensstrukturen mit einer Vielzahl wirtschaftlich Berechtigter), und Be-

wertung der identifizierten Risiken anhand der vom Gesetzgeber in §§ 14, 

15 GwG und den Anlagen 1 und 2 zum GwG definierten Risikoklassen 

(z.B. dreistufig „hoch“, „mittel“, „gering“),  

 Ableitung der für erforderlich gehaltenen Grundsätze, Verfahren und Kon-

trollen zur Vermeidung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein-

schließlich der Überprüfung, ob die bereits bestehenden Systeme die 

identifizierten Risiken abdecken oder Optimierungen vorzunehmen oder 

zusätzliche Maßnahmen zu treffen sind. Dabei sollten auch Verfahren und 

Kontrollen abgeleitet werden, die ein sofortiges Erkennen ermöglichen, 

wenn ein Mandat angetragen wird, das mit einem erhöhten Risiko von der 

Risikoanalyse abweicht. 

 

8798 Viele Rechtsanwaltskammern haben Muster-Risikoanalysen auf ihren Internet-

Seiten veröffentlicht, die die entsprechenden Anforderungen an eine derartige 

Analyse veranschaulichen. 

 

2. Interne Sicherungsmaßnahmen 

 

a) Grundsatz 
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8899 Rechtsanwälte müssen angemessene geschäfts- und kundenbezogene interne 

Sicherungsmaßnahmen zur Steuerung und Minderung der Risiken von Geld-

wäsche und Terrorismusfinanzierung in Form von Grundsätzen, Verfahren und 

Kontrollen schaffen, deren Funktionsfähigkeit überwachen und bei Bedarf – ins-

besondere wenn die Risikoanalyse dies erfordert – aktualisieren (§ 6 Abs. 1 

GwG). Falls der Rechtsanwalt seine berufliche Tätigkeit als Angestellter eines 

Rechtsanwalts, einer Sozietät oder einer anderen Berufsausübungsgemein-

schaft ausübt, obliegt die Verpflichtung, interne Sicherungsmaßnahmen zu 

schaffen, gemäß § 6 Abs. 3 GwG dem Arbeitgeber (Kanzlei), beim Syndikus-

rechtsanwalt dem Unternehmen, mit dem der Syndikusrechtsanwalt seinen Ar-

beitsvertrag abgeschlossen hat, und zwar unabhängig davon, ob dieses Unter-

nehmen selbst Verpflichteter nach dem GwG ist oder nicht. Mangels sachlicher 

Zuständigkeit hat die Rechtsanwaltskammer keine Prüfungskompetenz hin-

sichtlich der Erfüllung der Pflicht zu internen Sicherungsmaßnahmen bei nicht-

anwaltlichen Arbeitgebern. 

89100 Die Rechtsanwaltskammer ist gemäß § 6 Abs. 9 GwG ermächtigt, anzuordnen, 

dass auf einzelne Verpflichtete oder Gruppen von Verpflichteten wegen der Art 

der von diesen betriebenen Geschäfte und wegen der Größe des Geschäftsbe-

triebs unter Berücksichtigung der Risiken in Bezug auf Geldwäsche oder Terro-

rismusfinanzierung die Vorschriften des § 6 Abs. 1 bis 6 GwG risikoangemes-

sen anzuwenden sind. Die bei der Bundesrechtsanwaltskammer gebildete Ar-

beitsgruppe Geldwäscheaufsicht hat bislang keine diesbezügliche Empfehlung 

an die Rechtsanwaltskammern gerichtet. Bitte prüfen Sie gleichwohl die ent-

sprechenden amtlichen Bekanntmachungen der für Sie zuständigen Rechtsan-

waltskammer.  

90101 Zu beachten ist, dass nur „Verpflichtete“ interne Sicherungsmaßnahmen ergrei-

fen müssen, also nur bzw. erst dann, wenn sie Tätigkeiten i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 

10 GwG ausüben. Bei beispielsweise rein verwaltungs- oder arbeitsrechtlich 

ausgerichtete Kanzleien besteht daher von vornherein keine Pflicht zu internen 

Sicherungsmaßnahmen, soweit sie bzw. deren Angehörige nicht Tätigkeiten 

i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG durchführen. 

b) Fallgruppen interner Sicherungsmaßnahmen 

Nach § 6 Abs. 2 GwG sind die folgenden internen Sicherungsmaßnahmen zu 

treffen: 

aa)  Ausarbeitung von internen Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen  
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91102 Hier kommen folgende Maßnahmen in Betracht, deren konkreter Umfang und 

konkrete Ausgestaltung vom Ergebnis der vorgenommenen Risikobewertung 

abhängig ist: 

 Erstellung einer kanzleiinternen Richtlinie zur Umsetzung der Pflichten nach 

dem GwG, 

 Herausgabe von Organisations- und Handlungsanweisungen, Merkblättern 

und Checklisten an die Mitarbeiter (z. B. zum Umgang mit Verdachtsfällen), 

 Einführung von (ggf. IT-gestützten) Überwachungs- und Monitoring-Systemen 

zur Ermittlung von geldwäscherelevanten Sachverhalten und Auffälligkeiten, 

 Durchführung von internen Kontrollen bezüglich der Einhaltung der geldwä-

scherechtlichen Vorschriften. 

bb)  Bestellung eines Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters 

92103 Rechtsanwälte sind grundsätzlich nicht verpflichtet, einen Geldwäschebeauf-

tragten zu bestellen, da § 7 Abs. 1 GwG auf Rechtsanwälte keine Anwendung 

findet. Allerdings kann die Rechtsanwaltskammer als zuständige Aufsichtsbe-

hörde die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten anordnen, wenn sie dies 

für angemessen erachtet (§ 7 Abs. 3 SatzS. 1 GwG). Die bei der Bundesrechts-

anwaltskammer gebildete Arbeitsgruppe Geldwäscheaufsicht hat den Rechts-

anwaltskammern insoweit empfohlen, entsprechende Anordnungen zu erlas-

sen, wonach Rechtsanwälte einen Geldwäschebeauftragten sowie einen Stell-

vertreter zu bestellen haben, wenn in der eigenen Praxis mehr als insgesamt 

30 Berufsangehörige oder Angehörige sozietätsfähiger Berufe gemäß § 59a 

BRAO tätig sind (Anlage 1). Bitte prüfen Sie die amtlichen Bekanntmachungen 

der für Sie zuständigen Rechtsanwaltskammer. Bei größeren Einheiten besteht 

aufgrund des erhöhten Risikos von Informationsverlusten und -defiziten auf-

grund einer arbeitsteiligen und zergliederten Struktur und der Anonymisierung 

innerbetrieblicher Prozesse ein besonderes Bedürfnis für die Bestellung eines 

Geldwäschebeauftragten, der als Ansprechpartner für die Mitarbeiter sowie für 

die zuständigen Behörden zur Verfügung steht (§ 7 Abs. 5 SatzS. 2 GwG). Die 

Pflicht zur Auskunftserteilung gegenüber der Kammer nach § 52 GwG verbleibt 

dennoch beim Verpflichteten. Der Geldwäschebeauftragte kann selbst Berufs-

träger oder ein nichtanwaltlicher Mitarbeiter sein (§ 7 Abs. 1 SatzS. 3 GwG). Ein 

Gesellschafter (bei einer BGB- oder Partnerschaftsgesellschaft) oder Vorstand 

bzw. Geschäftsführer (bei einer Rechtsanwalts-AG bzw. -GmbH) kann nur dann 

Geldwäschebeauftragter sein, wenn er nicht mit der operativen Geschäftsfüh-

rung betraut ist.  
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93104 Die Bestellung und Entpflichtung der Person des Geldwäschebeauftragten und 

seines Stellvertreters sind der Rechtsanwaltskammer gem. § 7 Abs. 4 SatzS. 1 

GwG unter Angabe des jeweiligen Datums vorab anzuzeigen. Die Rechtsan-

waltskammer behält sich vor, auf Grundlage von § 7 Abs. 4 SatzS. 2 GwG An-

gaben über die Qualifikation des entsprechenden Mitarbeiters (z.B. Übersicht 

über den beruflichen Werdegang, Nachweise über die Teilnahme an geldwä-

scherechtlichen Schulungsveranstaltungen etc.) sowie seine Zuverlässigkeit 

(z.B. in Form von Auskünften aus dem Bundeszentralregister oder ggf. auch 

aus dem Gewerbezentralregister) nachzufordern. Der Verpflichtete muss si-

cherstellen, dass die Bestellung einer Person zum Geldwäschebeauftragten o-

der zu seinem Stellvertreter auf Verlangen der Rechtsanwaltskammer widerru-

fen werden kann, wenn die Person aus Sicht der Rechtsanwaltskammer nicht 

die erforderliche Qualifikation oder Zuverlässigkeit aufweist. 

cc)  Schaffung und Fortentwicklung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung des 

Missbrauchs von neuen Produkten und Technologien. 

94105 Diese Pflicht hat aktuell wenig praktische Relevanz für Rechtsanwälte; es ist 

aber bspw. sicherzustellen, dass neue Technologien, die eine Anonymisierung 

des Mandanten begründen bzw. begünstigen, im Rahmen der Mandantenbe-

ziehung nicht genutzt werden. 

dd)  Überprüfung der Mitarbeiter auf ihre Zuverlässigkeit 

95106 Nach § 6 Abs. 2 Nr. 5 GwG haben die Verpflichteten geeignete risikoorientierte 

Maßnahmen zur Prüfung der Zuverlässigkeit der Beschäftigten zu schaffen. Der 

Begriff der Zuverlässigkeit der Beschäftigten wird in § 1 Abs. 20 GwG definiert. 

Die geldwäscherechtliche Zuverlässigkeit eines Beschäftigten liegt danach vor, 

wenn der Beschäftigte die Gewähr dafür bietet, dass er 

 die im GwG geregelten Pflichten sowie sonstige geldwäscherechtliche Pflich-

ten und die beim Verpflichteten eingeführten Strategien, Kontrollen und Ver-

fahren zur Verhinderung von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung 

sorgfältig beachtet, 

 Tatsachen nach § 43 Abs. 1 GwG dem Vorgesetzten oder dem Geldwäsche-

beauftragten, sofern ein solcher bestellt ist, meldet und 

 sich weder aktiv noch passiv an zweifelhaften Transaktionen oder Geschäfts-

beziehungen beteiligt. 
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96107 Die Verpflichtung zur Überprüfung der Zuverlässigkeit erfasst nur solche Mitar-

beiter, die aufgrund ihrer Tätigkeit mit Sachverhalten in Berührung kommen, die 

der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung Vorschub leisten können.  

97108 Im Allgemeinen wird es ausreichen, die Zuverlässigkeit der betroffenen Mitar-

beiter im Rahmen der Einstellung zu überprüfen und diese auf risikoorientierter 

Grundlage in die laufende Personalbeurteilung einzubeziehen. Die erstmalige 

Überprüfung kann z.B. bestehen aus der Prüfung der Plausibilität der Bewer-

berangaben anhand eingereichter Unterlagen, der Vorlage eines polizeilichen 

Führungszeugnisses oder ggf. der Prüfung der Vermögensverhältnisse. Erfor-

derlich ist eine vorausgehende Verifizierung des Mitarbeiters anhand eines Aus-

weisdokuments, um Identitätsdiebstahl auszuschließen. Bei der Einstellung von 

Rechtsanwälten kann auf die Vorlage eines Führungszeugnisses verzichtet 

werden, da die Rechtsanwaltskammer im Rahmen der Zulassung einen Auszug 

aus dem Bundeszentralregister einholt und relevante Straftaten den Entzug der 

Zulassung zur Folge haben. Es besteht keine anlassunabhängige Nachfor-

schungspflicht seitens des Verpflichteten. Maßnahmen, die aus arbeits- oder 

datenschutzrechtlichen Gründen als unzulässig anzusehen sind, kommen auch 

im Rahmen von § 6 Abs. 2 Nr. 5 GwG nicht in Betracht.  

98109 Werden während des Beschäftigungsverhältnisses auf Tatsachen beruhende 

Anhaltspunkte bekannt, die geeignet sind, die Zuverlässigkeit eines Mitarbeiters 

in Frage zu stellen, ist dessen Zuverlässigkeit dezidiert und ggf. engmaschig zu 

prüfen. Anhaltspunkte könnten sich z.B. aus den folgenden Feststellungen er-

geben: 

 Ein Mitarbeiter begeht einschlägige Straftaten. 

 Ein Mitarbeiter verletzt beharrlich geldwäscherechtliche Pflichten oder interne 

Anweisungen/Richtlinien. 

 Ein Mitarbeiter unterlässt die Meldung von Tatsachen im Sinne des  

§ 43 Abs. 1 GwG. 

 Ein Mitarbeiter beteiligt sich an zweifelhaften Transaktionen oder Geschäften. 

 Gegen einen Mitarbeiter werden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (z.B. 

Pfändungen durch den Gerichtsvollzieher) bekannt. 

 Ein Mitarbeiter verwaltet Geschäftsunterlagen quasi privat. 
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 Ein Mitarbeiter arbeitet häufig außerhalb der üblichen Arbeitszeiten allein im 

Büro, soweit das für die konkrete Position außergewöhnlich ist. 

 Ein Mitarbeiter nimmt häufig und ohne ersichtlichen Grund Unterlagen mit 

nach Hause. 

ee)  Erstmalige und laufende Unterrichtung der Mitarbeiter in Bezug auf Typologien 

und aktuelle Methoden der Geldwäsche 

99110 Eine Schulungspflicht ist lediglich gegenüber denjenigen Mitarbeitern der beruf-

lichen Einheit anzunehmen, die regelmäßigen Mandantenkontakt haben und in 

potenziell geldwäscherelevanten Geschäftsbereichen tätig sind (z. B. Rechts-

anwälte, Sachbearbeiter, Buchhaltung.). Von Schulungen für Sekretariate/As-

sistenzen kann abgesehen werden, soweit sie nicht in geldwäscherelevante 

Vorgänge einbezogen sind. In welchem zeitlichen und inhaltlichen Umfang die 

erfassten Beschäftigten zu schulen sind, hängt von ihrer Tätigkeit in der beruf-

lichen Einheit und vom Risikoprofil der Kanzlei ab. In der Wahl der Form der 

durchzuführenden Schulungsmaßnahmen ist der Verpflichtete frei. So kann die 

Unterrichtungspflicht z. B. auch durch die Übergabe von geeigneten schriftli-

chen Schulungsunterlagen und Merkblättern sowie durch das Absolvieren ge-

eigneter E-Learning-Programme erfüllt werden. 

100111 Informationen und Hinweisblätter zu Typologien und aktuellen Methoden der 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung können von Verpflichteten etwa im 

geschützten Internetbereich für Verpflichtete der ZentralstellederZentralstelle 

für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) eingesehen werden. Die Zugangs-

daten hierzu stellt die FIU Verpflichteten nach deren Registrierung im Online-

Meldeportal unter ‚https://goaml.fiu.bund.de‘ zur Verfügung. Weitere (englisch-

sprachige) Informationen finden sich auf der Internetseite der Financial Action 

Task Force (FATF) unter ‚https://www.fatf-gafi.org‘. 

ff)  Überprüfung der kanzleiinternen Grundsätze und Verfahren durch eine  

unabhängige Prüfung 

101112 Entsprechend dem risikobasierten Ansatz besteht diese Prüfungspflicht nur, so-

weit sie angesichts der Art und des Umfangs der Geschäftstätigkeit angemes-

sen ist. Sie kann durch eine Innenrevision, aber auch durch sonstige interne 

oder externe Prüfungen erfolgen. Über die Prüfung ist ein schriftlicher Bericht 

anzufertigen, der zumindest eine Darstellung des Prüfungsgegenstandes und 

der Prüfungsfeststellungen einschließlich der empfohlenen Maßnahmen zur 

Behebung etwaiger Mängel enthalten sollte. Insbesondere muss darin beurteilt 

werden, ob die zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
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vom Verpflichteten getroffenen Sicherungsmaßnahmen angemessen, funkti-

onsfähig, aktuell und wirksam sind und der Geldwäschebeauftragte den ihm 

zugewiesenen Aufgaben nachgekommen ist. Diese Beurteilung hat sich auf 

eine den gesamten Pflichtenkatalog des GwG umfassende Prüfung zu stützen, 

die sich nach dem Ermessen des Prüfers auf eine Prüfung einer Stichprobe 

beschränken kann. Die verwendeten Stichproben müssen in einem angemes-

senen Verhältnis zur Gesamtzahl derjenigen Geschäftsvorfälle stehen, die der 

jeweils geprüften geldwäscherechtlichen Pflicht unterliegen und die gem. § 8 

GwG aufgezeichnet worden sind. Das Verhältnis des Stichprobenumfangs zur 

Grundgesamtheit der geprüften Geschäftsvorfälle ist im Prüfungsbericht (ggf. 

näherungsweise) anzugeben.  

gg)  Einrichtung eines kanzleiinternen Hinweisgebersystems 

102113 Nach § 6 Abs. 5 GwG müssen Mitarbeiter und Personen in einer vergleichbaren 

Position die Möglichkeit haben, unter Wahrung der Vertraulichkeit ihrer Identi-

tät, tatsächliche oder mögliche Verstöße gegen geldwäscherechtliche Vor-

schriften an eine kanzleiinterne Person zu melden. Die Vorschrift ergänzt die 

auf Behördenebene einzurichtende Stelle für Hinweisgeber („Whistleblower“) 

nach § 53 GwG um eine Möglichkeit für die Beschäftigten der Verpflichteten zu 

schaffen, Verstöße gegen geldwäscherechtliche Vorschriften melden zu kön-

nen. „Wahrung der Vertraulichkeit“ bedeutet nicht Anonymität. Die empfan-

gende Person kann auch der Geldwäschebeauftragte oder sein Stellvertreter 

sein oder das für die Risikoanalyse verantwortliche „Mitglied der Führungs-

ebene“, etwa Gesellschafter oder die Büroleitung (Office Management). Es 

bleibt den Verpflichteten selbst überlassen, wie die Vertraulichkeit der betroffe-

nen Mitarbeiter  

sichergestellt wird. Bei „Personen in einer vergleichbaren Position“ zu Mitarbei-

tern handelt es sich um Personen, die im Rahmen der Geschäftstätigkeit des 

Verpflichteten für diesen tätig sind, jedoch nicht in einem Beschäftigungsver-

hältnis zum Verpflichteten stehen (z.B. freiberuflich Tätige  

oder Leiharbeitskräfte). 

103114 Auch wenn § 6 Abs. 3 GwG, der die Schaffung interner Sicherungsmaßnahmen 

auf den Arbeitgeber delegiert, AbsatzAbs. 5 nicht in Bezug nimmt, ist es zweck-

mäßig, das interne Hinweisgebersystem auf Kanzlei- bzw. Unternehmens-

ebene zu installieren und nicht jeden verpflichteten Rechtsanwalt sein eigenes 

internes Hinweisgebersystem einrichten zu lassen.  

hh)  Auskunft zur Identität der Mandanten und zur Art der Geschäftsbeziehung 
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104115 Nach § 6 Abs. 6 SatzS. 1 GwG sind Vorkehrungen zu treffen, um auf Anfrage 

der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) oder der Rechts-

anwaltskammer als Aufsichtsbehörde Auskunft darüber zu geben, ob in den 

letzten fünf Jahren mit einer bestimmten Person eine Mandatsbeziehung unter-

halten wurde und welcher Art diese Mandatsbeziehung war. Diese Auskunft 

darf aufgrund der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht allerdings in der Regel 

verweigert werden, es sei denn der Rechtsanwalt weiß positiv, dass der betref-

fende Mandant das Mandatsverhältnis für Zwecke der Geldwäsche oder Terro-

rismusfinanzierung genutzt hat oder nutzt (§ 6 Abs. 6 SatzS. 4 GwG). 

c)  Durchführung interner Sicherungsmaßnahmen durch Dritte 

105116 Die internen Sicherungsmaßnahmen dürfen nach vorheriger Anzeige an die 

Rechtsanwaltskammer gemäß § 6 Abs. 7 GwG auch vertraglich auf einen Drit-

ten übertragen werden (z.B. Auslagerung auf einen externen Dienstleister). 

Auch die Abgabe von Verdachtsmeldungen nach § 43 Abs. 1 GwG kann so 

gemäß § 45 Abs. 4 GwG in entsprechender Anwendung des § 6 Abs. 7 GwG 

auf einen Dritten (z.B. den externen Geldwäschebeauftragten) übertragen wer-

den (hierzu weiter bei Rn. 156166 f.). Die Anzeige muss mindestens zwei Wo-

chen vor Beginn der geplanten Auslagerung unter Beachtung der Darlegungs-

grundsätze in § 6 Abs. 7 SatzS. 3 GwG abgegeben werden. In der Anzeige ist 

das Datum der Auslagerung sowie die vollständige Bezeichnung des Auslage-

rungsunternehmens anzugeben. Zur Auslagerung der internen Sicherungs-

maßnahmen zählt auch die Auslagerung der Funktion des Geldwäschebeauf-

tragten  

oder dessen Stellvertreter. In diesem Fall ist neben der Bezeichnung des Aus-

lagerungsunternehmens auch die Person des Geldwäschebeauftragten bzw. 

dessen Stellvertreter anzuzeigen (siehe Rn. 94104). Auch in diesem Fall ver-

bleibt die Verantwortung für die Erfüllung der internen Sicherungsmaßnahmen 

jedoch beim Rechtsanwalt (§ 6 Abs. 7 SatzS. 4 GwG).  

3. Verantwortlichkeit für das Risikomanagement 

106117 Gemäß § 4 Abs. 3 GwG ist für das Risikomanagement sowie für die Einhaltung 

der geldwäscherechtlichen Bestimmungen im GwG und anderen Gesetzen so-

wie in den aufgrund des GwG und anderer Gesetze ergangenen Rechtsverord-

nungen „ein zu benennendes Mitglied der Leitungsebene“ verantwortlich. So-

wohl Risikoanalyse, als auch interne Sicherungsmaßnahmen bedürfen nach  

§ 4 Abs. 3 SatzS. 2 GwG der Genehmigung dieses Mitglieds.  
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107118 Rechtsanwälte sind nach Maßgabe von § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG stets nur selbst 

als natürliche Personen Verpflichtete. Zusammenschlüsse von Verpflichteten, 

wie etwa Anwaltssozietäten, Rechtsanwaltsgesellschaften oder andere anwalt-

liche Berufsausübungsgemeinschaften, in denen eine „Leitungsebene“ einge-

richtet sein kann, nimmt das GwG – mit Ausnahme von § 6 Abs. 3 GwG hin-

sichtlich interner Sicherungsmaßnahmen – nicht in Bezug. Dementsprechend 

läuft die Zuweisung der Verantwortlichkeit durch § 4 Abs. 3 GwG im Hinblick 

auf Rechtsanwälte leer, weil die Verpflichtung zum Risikomanagement nach  

§ 4 Abs. 2 GwG (Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen, letzteres 

vorbehaltlich § 6 Abs. 3 GwG) beim einzelnen Verpflichteten verbleibt. 

V. Meldepflicht von Verpflichteten 

1. Meldepflicht nach § 43 Abs. 1 GwG (Grundsatz) 

108119 Verpflichtete sind grundsätzlich zur Erstattung einer Meldung verpflichtet, wenn 

Tatsachen vorliegen, die darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand, 

der mit einer Geschäftsbeziehung oder einer Transaktion im Zusammenhang 

steht, aus einer strafbaren Handlung stammt, die eine Vortat der Geldwäsche 

gemäß § 261 Abs. 1 Satz 2 StGB darstellen könnte (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 GwG), 

oder ein Geschäftsvorfall, eine Transaktion oder ein Vermögensgegenstand im 

Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung steht (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GwG) o-

der – wie bereits erwähnt – der Mandant seine Pflicht gegenüber dem Rechts-

anwalt offenzulegen, ob er die Mandatsbeziehung oder die Transaktion für ei-

nen wirtschaftlich Berechtigten begründen, fortsetzen oder durchführen will, 

nicht erfüllt hat. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass § 261 StGB – Geldwäsche 

– mit Wirkung zum 18.03.2021 neu gefasst wurde. Die Strafbarkeit knüpft nun 

nicht mehr an Verbrechen oder bestimmte Vergehen als Vortaten an, sondern 

nimmt Gegenstände in Bezug, die aus (irgend-) einer rechtswidrigen Tat her-

rühren. Von der Meldepflicht werden auch nachträgliche Erkenntnisse erfasst; 

erhält der Verpflichtete im Nachhinein im Rahmen einer eigenen oder von Auf-

sichts- oder Strafverfolgungsbehörden initiierten Recherche Kenntnis von Tat-

sachen im Sinne von § 43 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 GwG, muss er die Meldung 

unverzüglich danach vornehmen. 

109120 Die Pflicht zur Meldung setzt nicht voraus, dass hinsichtlich des Vorliegens ei-

ner Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ein strafrechtlicher Anfangsver-

dacht gegeben ist. Es ist nicht Aufgabe des Verpflichteten, die rechtlichen Vo-

raussetzungen einer Geldwäschestraftat oder einer Terrorismusfinanzierung im 

Einzelnen zu prüfen und eine detaillierte rechtliche Subsumtion des Sachver-

halts unter die entsprechenden Straftatbestände vorzunehmen. Es muss auch 
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keine Gewissheit über den Bezug einer Transaktion oder Geschäftsbeziehung 

zu einer Geldwäsche, einer entsprechenden konkreten Vortat der Geldwäsche 

oder zu einer Terrorismusfinanzierung bestehen. 

2. Ausnahme von der Meldepflicht bei anwaltlicher Schweigepflicht (§ 43 Abs. 2 

GwG) 

110121 Eine Pflicht zur Verdachtsmeldung besteht für Rechtsanwälte indes nicht, wenn 

sich der meldepflichtige Sachverhalt auf Informationen bezieht, die der Rechts-

anwalt im Rahmen von Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung 

erhalten hat (§ 43 Abs. 2 SatzS. 1 GwG). Mit dieser Ausnahme von der Melde-

pflicht will der Gesetzgeber dem rechtlich besonders geschützten und für eine 

effektive Berufsausübung unverzichtbaren Vertrauensverhältnis zwischen Be-

rater und Mandant Rechnung tragen.  

3. Rückausnahmen von der anwaltlichen Schweigepflicht 

Von dieser Ausnahme macht das Gesetz indes wiederum Ausnahmen: 

a)  Gewissheitsmeldepflicht nach § 43 Abs. 2 SatzS. 2 GwG  

111122 Die Anzeigepflicht des Rechtsanwalts besteht, wenn er positiv weiß, dass der 

Mandant das Mandatsverhältnis für den Zweck der Geldwäsche, der Terroris-

musfinanzierung oder - an dieser Stelle sehr weitgehend - einer anderen Straf-

tat nutzt oder genutzt hat. Wenn der Mandant also seinen Rechtsanwalt bittet, 

das aus einem Raub erlangte Geld gewinnbringend zu investieren, muss der 

Rechtsanwalt nicht nur das Mandat ablehnen oder beenden, sondern auch eine 

Geldwäscheverdachtsanzeige erstatten. 

b)  Verdachtsmeldepflicht bei bestimmten Immobiliengeschäften nach § 43 Abs. 2 

SatzS. 2, Abs. 6 und der GwGMeldV-Immobilien 

112123 Eine absolute Durchbrechung der Schweigepflicht im Sinne von § 2 Abs. 3 

BORA sieht - vorbehaltlich verfassungsrechtlicher Würdigung - auch der mit 

Wirkung zum 01.01.2020 neu eingefügte § 43 Abs. 6 GwG vor. Nach dieser 

Vorschrift kann das Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung 

Sachverhalte bei Erwerbsvorgängen nach § 1 des Grunderwerbsteuergesetzes 

bestimmen, die von verpflichteten Rechtsanwälten (und Angehörigen anderer 

Vertrauensberufe) stets zu melden sind. Eine solche ist nun mit Wirkung zum 

01.10.2020 in Gestalt der Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz 

meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (GwGMeldV-Immobilien) 

in Kraft getreten. 
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113124 Die auf dieser Grundlage erlassene Verordnung bestimmt in §§ 3 bis 6 zu mel-

dende Sachverhalte bei Immobilien-Erwerbsvorgängen nach § 1 GrEStG, be-

gründet allerdings keine eigenständigen Pflichten zur Ermittlung von Tat-

sachen, die eine Meldepflicht begründen können (§ 1 SatzS. 2 GwGMeldV-

Immobilien).  

114125 Die Pflicht zur Abgabe einer Verdachtsmeldung besteht bei Vorliegen der  

Voraussetzungen eines Meldesachverhalts nach dem Inhalt der Verordnungs-

begründung (Bundesanzeiger, Bekanntmachung vom 01.09.2020, SeiteS. 5) 

nach den §§ 3 bis 6 während der Vorbereitung des Erwerbsvorgangs ungeach-

tet der Möglichkeit, dass die Voraussetzungen zum Zeitpunkt des späteren Ver-

tragsabschlusses, der späteren Beurkundung oder Durchführung des Immobi-

lienerwerbs nicht mehr vorliegen könnten. Eine Pflicht zur Meldung besteht bei 

einem Tätigwerden des Verpflichteten im Rahmen der Vorbereitung des Er-

werbsvorgangs allerdings nicht, wenn meldepflichtige Gestaltungsvorschläge 

lediglich erwogen, aber letztlich bereits in diesem Stadium wieder verworfen 

werden. 

aa)  Bezug zu Risikostaaten (§ 3 Abs. 1 und 2 GwGMeldV-Immobilien) 

115126 Angehörige rechtsberatender Berufe haben zu melden, wenn ein an dem  

Erwerbsvorgang Beteiligter (der Vertragspartner des Verpflichteten, die Ver-

tragsparteien des Erwerbsvorgangs, die für diese auftretenden Personen) oder 

ein wirtschaftlich Berechtigter in einem Risikostaat ansässig ist oder einen 

gleichermaßen engen Bezug zu einem Risikostaat aufweist. Die Meldepflicht ist 

ebenfalls einschlägig, wenn ein Geschäftsgegenstand oder ein Bankkonto, das 

im Rahmen des Rechtsgeschäfts eingesetzt werden soll, einen engen Bezug 

zu einem Risikostaat aufweist. Als Risikostaaten definiert die Verordnung die 

von der Europäischen Kommission als Drittstaaten mit hohem Risiko ermittelten 

Staaten. Zudem umfasst sie sonstige Staaten, die in den jeweils aktuellen In-

formationsberichten der Financial Action Task Force (FATF) als „Staat mit stra-

tegischen Mängeln″ eingestuft werden.6 

 

116127 Ob der Bezug gleichermaßen eng ist, beurteilt sich nach dem Inhalt der Verord-

nungsbegründung (Bundesanzeiger a.a.O., S. 5) anhand einer Gesamtschau 

der bestehenden Anknüpfungspunkte zu einem Risikostaat. Der gleichermaßen 

                                                           

6 Nach § 3 AbsatzAbs. 4 GwGMeldV-Immobilien stellt die FIU den Verpflichteten auf ihrer Internetseite eine Liste der nach 

AbsatzAbs. 1 NummerNr. 2 einschlägigen Risikostaaten in deutscher Übersetzung sowie Informationen zu den nach Absatz-
Abs. 3 zu berücksichtigenden Personen zur Verfügung. Siehe hierzu die aktuelle Übersicht der Zentralstelle für Finanztrans-
aktionsuntersuchungen (FIU): https://www.zoll.de/DE/FIU/Fachliche-Informationen/Drittlaender/drittlaender_node.html 
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enge Bezug setze typischerweise ein kumulatives Vorliegen mehrerer Anknüp-

fungspunkte an einen Risikostaat voraus. Mögliche Anknüpfungspunkte können 

hierbei die Staatsangehörigkeit eines Risikostaates und regelmäßige oder häu-

fige Aufenthalte eines am Erwerbsvorgang Beteiligten, eines wirtschaftlich Be-

rechtigten oder eines Mitglieds der Geschäftsleitung in einem Risikostaat sein. 

Ein möglicher Anknüpfungspunkt könne auch sein, dass ein an dem Erwerbs-

vorgang Beteiligter oder ein wirtschaftlich Berechtigter einen Familienangehöri-

gen (§ 1 Abs. 13 GwG) oder eine bekanntermaßen nahestehende Person  

(§ 1 Abs. 14 GwG) in einem Risikostaat nach Nr. 1 oder 2 hat und sich regel-

mäßig in diesem Risikostaat aufhält. Ein gleichermaßen enger Bezug könne 

auch anzunehmen sein, wenn ein am Erwerbsvorgang Beteiligter oder ein wirt-

schaftlich Berechtigter in einem Risikostaat nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 

unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlich aktiv ist oder geschäftliche Beziehun-

gen dorthin unterhält und sich regelmäßig in diesem Staat aufhält. 

 

117128 Nach Abs. 2 bestehe nach dem Inhalt der Verordnungsbegründung (Bundes-

anzeiger a.a.O., S. 6) eine Meldepflicht, wenn die Transaktion über den  

Geschäftsgegenstand oder ein Bankkonto einen Bezug zu einem Risikostaat 

aufweist. Ein Bankkonto weise in der Regel einen Bezug zu einem Risikostaat 

auf, wenn die kontoführende Bank in einem Risikostaat ansässig ist. Dies um-

fasse das Bankkonto, von dem die Kaufpreiszahlung erfolgt, wie auch das 

Bankkonto, auf das der Kaufpreis gezahlt wird. Hierbei könne es sich auch um 

das zur Finanzierung genutzte Bankkonto handeln. Gehe also beispielsweise 

ein Darlehensbetrag zur Finanzierung eines Immobilienkaufes von einem Konto 

in einem Risikostaat auf das Treuhandkonto eines Notars ein, so sei ein enger 

Bezug zu bejahen. Ein enger Bezug des Geschäftsgegenstandes im Sinne des 

§ 2 Nr. 4 zu einem Risikostaat sei bei Asset Deals regelmäßig aufgrund dessen 

Belegenheit auf deutschem Territorium ausgeschlossen. Im Rahmen von Share 

Deals sei ein enger Bezug des Geschäftsgegenstandes zu einem Risikostaat 

insbesondere anzunehmen, wenn ein wirtschaftlich Berechtigter oder ein Mit-

glied der Geschäftsleitung in einem Risikostaat ansässig ist. 

bb)  „Sanktionslisten-Treffer″ (§ 3 Abs. 3 GwGMeldV-Immobilien) 

118129 Auch meldepflichtig sind Erwerbsvorgänge mit Beteiligten oder wirtschaftlich 

Berechtigten, die nach EU-Recht sanktionsgelistet sind (§ 3 Abs. 3 Nr. 1 GwG-

MeldV-Immobilien). Die Personen werden zusammengefasst in der „European 
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Union Consolidated Financial Sanctions List″7. Eine Suche in dieser Liste ist 

zum Beispiel über die vom Land Nordrhein-Westfalen betriebene Internetseite 

https://www.finanz-sanktionsliste.de möglich. Die gleiche Meldepflicht besteht 

auch für Personen, die bereits von den Vereinten Nationen gelistet wurden und 

vor einer Umsetzung auf EU-Ebene durch eine nationale Umsetzungsmaß-

nahme im Wege einer im Bundesanzeiger veröffentlichten Allgemeinverfügung 

zur Beschränkung des Kapital- und Zahlungsverkehrs erfasst sind (§ 3 Abs. 3 

Nr. 2 GwGMeldV-Immobilien). 

cc) Auffälligkeiten im Zusammenhang mit den beteiligten Personen oder dem wirt-

schaftlich Berechtigten (§ 4 GwGMeldV-Immobilien) 

119130 Meldepflichten bestehen nach § 4 Abs. 1 GwGMeldV-Immobilien auch, wenn 

an dem Erwerbsvorgang Beteiligte ihre geldwäscherechtlichen Auskunfts- und 

Nachweispflichten (§ 11 Abs. 6 SatzS. 3 und 4 GwG) verletzen. Dies liegt auch 

vor, wenn sie nicht offenlegen, ob sie für einen wirtschaftlich Berechtigten tätig 

werden bzw. dessen Identität nicht nachweisen oder wenn Hinweise auf unrich-

tige oder unvollständige Angaben zu den beteiligten Personen oder dem wirt-

schaftlich Berechtigten bestehen (§ 4 Abs. 2 GwGMeldV-Immobilien). Auch An-

haltspunkte für Treuhandverhältnisse ohne offensichtlichen wirtschaftlichen o-

der sonstigen rechtmäßigen Zweck sind meldepflichtig (§ 4 Abs. 3 GwGMeldV-

Immobilien).  

 

120131 Der Vertragspartner hat nach dem Inhalt der Verordnungsbegründung zu § 4 

Abs. 1 GwGMeldV-Immobilien (Bundesanzeiger a.a.O., Seite 6) nach § 11 Abs. 

6 Satz 1 GwG an seiner Identifizierung durch den Verpflichteten mitzuwirken, 

indem er die erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellt. 

Bei der Identifizierung des Vertragspartners und der für ihn auftretenden Person 

handle es sich um eine allgemeine geldwäscherechtliche Sorgfaltspflicht. Ver-

weigern die Beteiligten die Vorlage der für die Identifizierung erforderlichen In-

formationen und Unterlagen, könne dies auf eine Verschleierung hindeuten. Die 

Pflicht zur Beendigung der Geschäftsbeziehung beziehungsweise das Verbot, 

die Geschäftsbeziehung fortzusetzen, § 10 Abs. 9 Satz 1 GwG, gelte nicht, 

wenn Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung erbracht werden. 

                                                           

7 European Union Consolidated Financial Sanctions List (Stand 25.0127.09.2021)“: https://data.europa.eu/euodp/de/data/da-

taset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions/resource/3a1d5dd6-244e-4118-
82d3-db3be0554112” 
 
 
 

 

https://www.finanz-sanktionsliste.de/
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Die Regelung in Abs. 1 stelle sicher, dass auch in Fällen, in denen vor diesem 

Hintergrund der Immobilienerwerb durchgeführt wird, die Meldung des Sach-

verhaltes an die FIU sichergestellt ist.  

 

121132 Die Meldepflicht erfasse darüber hinaus Fallgestaltungen, in denen aufgrund 

des begrenzten persönlichen Anwendungsbereichs der Meldepflicht zum 

Transparenzregister keine Erkenntnisse zum wirtschaftlich Berechtigten vorlie-

gen (Verordnungsbegründung zu § 4 Abs. 2 GwGMeldV-Immobilien).  

 

122133 Nur juristische Personen mit Sitz in Deutschland, in Deutschland eingetragene 

Personengesellschaften sowie Trustees und in bestimmten Fällen auch Treu-

händer seien dazu verpflichtet, den wirtschaftlich Berechtigten an das Transpa-

renzregister zu melden (vgl. § 20 Abs.1 SatzS. 1, § 21 Abs. 1 SatzS. 1, Abs. 2 

GwG). Ist ein Beteiligter des Erwerbsvorgangs hiervon nicht erfasst - beispiels-

weise ein Treuhänder, der nicht § 21 Abs. 2 GwG unterfällt oder bei Vorliegen 

einer verdeckten Stellvertretung -, so laufe in diesen Fällen die Ermittlung des 

wirtschaftlich Berechtigten ohne Mitwirkung des Beteiligten ins Leere. Verwei-

gere der Beteiligte in den vorgenannten Fällen, in denen das Transparenzregis-

ter keine Auskunft gibt, die Offenlegung nach § 11 Abs. 6 Satz 3 und 4 GwG, 

ob ein Dritter der wirtschaftlich Berechtigte ist, oder die Preisgabe der Identität 

des wirtschaftlich Berechtigten, so deute dies auf die Verschleierung des wirt-

schaftlich Berechtigten hin. Deuten Tatsachen darauf hin, dass wissentlich nicht 

richtige oder nicht vollständige Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten ge-

macht wurden, so sei nach der Verordnungsbegründung eine Verschleierung 

des wirtschaftlich Berechtigten zu besorgen. Dies sei insbesondere bei sog. 

„Strohmanngeschäften“ der Fall.  

 

123134 Unzutreffende oder unvollständige Angaben zur Identität des am Erwerbsvor-

gang Beteiligten deuten ebenfalls auf eine Verschleierung hin. Es müsse sich 

um konkrete Tatsachen handeln, die dem Verpflichteten nachvollziehbare 

Gründe bieten, dass es sich möglicherweise um wissentlich nicht richtige oder 

nicht vollständige Angaben handelt. Bloße, nicht durch konkrete Umstände be-

legte Vermutungen oder reine denktheoretische Möglichkeiten reichen nicht 

aus. Anhaltspunkte für eine Verschleierung des wirtschaftlich Berechtigten kön-

nen sich hierbei auch aus unklaren oder auffälligen Vollmachtsverhältnissen er-

geben. Auf eine Verschleierung des wirtschaftlich Berechtigten könne beispiels-

weise hindeuten, wenn ein Bevollmächtigter aufgrund einer zumindest bezüg-

lich Immobilientransaktionen weitgehend unbeschränkten Vollmacht handelt 

und die Vollmacht älter als zehn Jahre ist, die Vollmacht nicht in der Europäi-

schen Union ausgestellt wurde oder die vertretene Person ihren Sitz, Wohnsitz 
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oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Inland oder in der Europäischen Union 

hat. Dies könne darauf hindeuten, dass wirtschaftlich Berechtigter nicht der Ver-

tretene, sondern tatsächlich der für diesen auftretende Stellvertreter ist, dieser 

also im eigenen wirtschaftlichen Interesse handelt.  

 

124135 Unvollständige Angaben können nach dem Inhalt der Verordnungsbegründung 

zu § 4 Abs. 2 GwGMeldV-Immobilien (Bundesanzeiger, a.a.O., SeiteS. 7) auch 

anzunehmen sein, wenn eine über eine Treuhandschaft vermittelte wirtschaftli-

che Berechtigung nicht offengelegt und dem Verpflichteten erst später bekannt 

wird. Dies könne Fälle betreffen, in denen die Treuhandschaft beispielsweise 

erst aus weiteren Unterlagen, anhand von Erkenntnissen aus dem Transpa-

renzregister oder erst anhand der Bilanzierung beziehungsweise Auffälligkeiten 

aufgrund einer nicht korrekten Bilanzierung des Treuguts erkennbar wird.  

 

125136 Geldwäscherelevant können nach dem Inhalt der Verordnungsbegründung zu 

§ 4 Abs. 3 GwGMeldV-Immobilien auch solche Rechtsgeschäfte sein, die nicht 

mit einem Wechsel des wirtschaftlich Berechtigten einhergehen. Besonderes 

Augenmerk liege daher auf treuhänderischen Rechtsgestaltungen, die ein  

erhöhtes Risiko der Geldwäsche bergen. Die rechtsgeschäftliche Begründung 

einer Treuhandschaft ziele in vielen Fällen darauf ab, dass die Personen, die 

wirtschaftliche Interessen am Rechtsgeschäft haben, bewusst nicht in Erschei-

nung treten. Hierdurch können die wahren wirtschaftlichen Beteiligungsverhält-

nisse verdeckt werden.  

 

126137 Eine Meldepflicht bestehe allerdings nur, wenn das Treuhandverhältnis keinen 

offensichtlichen wirtschaftlichen oder sonstigen rechtmäßigen Zweck hat. Inso-

weit sei es nicht ausreichend, dass das Treuhandverhältnis in rechtmäßiger 

Weise ausgestaltet ist. Das Treuhandverhältnis müsse auch einen offensichtli-

chen wirtschaftlichen oder sonstigen rechtmäßigen Zweck haben. Sei kein sol-

cher Zweck offensichtlich, stehe zu befürchten, dass das Treuhandverhältnis 

der Geldwäsche dient. Ein offensichtlicher wirtschaftlicher oder sonstiger recht-

mäßiger Zweck könne insbesondere zu verneinen sein, wenn eine Treuhand-

schaft ohne schlüssige Begründung vereinbart werden soll, zum Beispiel über 

Anwerbung durch E-Mails aus dem Ausland (klassisches Strohmanngeschäft), 

wenn bei einem Treuhandverhältnis das Kapital vom Treuhänder selbst einge-

bracht wird, oder wenn Treuhandschaften verkettet werden, beziehungsweise 

die Akteure häufig wechseln.  
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127138 Ermittlungs- und Strafverfahren sowie Urteile gegen an dem Erwerbsvorgang 

beteiligte Personen wegen Geldwäsche (§ 261 StGB) bzw. Vortaten der Geld-

wäsche (§ 261 Abs. 1 SatzS. 2 StGB) innerhalb der letzten fünf Jahre unterlie-

gen gemäß § 4 Abs. 4 GwGMeldV-Immobilien einer Meldepflicht, wenn ein Zu-

sammenhang zwischen der vorgeworfenen Tat und dem Erwerbsvorgang nicht 

ausgeschlossen werden kann. Hier ist darauf hinzuweisen, dass gemäß § 1 

SatzS. 2 GwGMeldV-Immobilien aber keine eigenständige Ermittlungspflicht 

besteht. 

 

128139 Die Meldepflicht entfällt gemäß § 4 Abs. 4 SatzS. 2 GwGMeldV-Immobilien, 

wenn der Verpflichtete die beteiligte(n) Person(en) im Rahmen des Ermittlungs- 

oder Strafverfahrens anwaltlich vertreten hat oder mitwirkende Person im Sinne 

des § 203 StGB ist. 

dd) Grobes Missverhältnis zwischen dem legalen Einkommen und Vermögen eines 

Beteiligten und dem Erwerbsvorgang (§ 4 Abs. 5 GwGMeldV-Immobilien) 

129140 Der Verpflichtete hat gemäß § 4 Abs. 5 GwGMeldV-Immobilien auch dann zu 

melden, wenn Tatsachen darauf hindeuten, dass der Erwerbsvorgang in einem 

groben Missverhältnis zu dem legalen Einkommen und Vermögen eines Veräu-

ßerers, Erwerbers oder wirtschaftlich Berechtigten steht.  

 

130141 Ein grobes Missverhältnis ist nach dem Inhalt der Verordnungsbegründung 

(Bundesanzeiger a.a.O., SeiteS. 8) üblicherweise anzunehmen, wenn sich aus 

den Einkommens- und Vermögensverhältnissen des Veräußerers, des Erwer-

bers oder des wirtschaftlich Berechtigten erhebliche Zweifel ergeben, dass der 

Erwerber oder der wirtschaftlich Berechtigte im erforderlichen Umfang über le-

gale Mittel zur Finanzierung des Erwerbs verfügt oder der Veräußerer im erfor-

derlichen Umfang über legale Mittel zur Finanzierung des vorhergehenden Er-

werbs verfügt hat. Dem Verpflichteten müsse sich die Frage nach der Herkunft 

der Mittel aufdrängen. Ein grobes Missverhältnis sei in diesen Fällen insbeson-

dere dann anzunehmen, wenn das eingesetzte Vermögen erkennbar nicht aus 

eigener beruflicher beziehungsweise geschäftlicher Tätigkeit oder Erbschaft o-

der einer bekannten Finanzierung herrührt. Dies könne zum Beispiel bei Sozi-

alleistungsbezug oder Geringverdienern der Fall sein. Ein geringfügiges Miss-

verhältnis sei unbeachtlich. Der Verpflichtete habe Informationen über die Ge-

schäftstätigkeit eines Veräußerers, eines Erwerbers oder eines wirtschaftlich 

Berechtigten oder über die Herkunft der Vermögenswerte, die er im Rahmen 

verstärkter Sorgfaltspflichten nach § 15 Abs. 4 und 5 GwG oder der Überwa-
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chungspflicht nach § 10 Abs.1 Nr. 5 GwG abhängig vom konkreten Risiko ge-

gebenenfalls beschaffen und bewerten musste, bei der Prüfung nach Abs. 5 zu 

berücksichtigen. Überwachungspflichten können insbesondere Geschäftsbe-

ziehungen betreffen, wie sie bei Dauermandaten von Rechtsanwälten oder 

langjährigen Beratungsverträgen von Steuerberatern mit einzelnen Vertrags-

partnern bestehen. 

 

131142 Das eingesetzte Vermögen im Einzelfall betreffende Tatsachen können nach 

der Verordnungsbegründung geeignet sein, die mit dem groben Missverhältnis 

zwischen den Einkommens- und Vermögensverhältnissen eines Veräußerers, 

Erwerbers oder wirtschaftlich Berechtigten und der von ihm zu erbringenden 

Leistung einhergehenden Anzeichen für einen Zusammenhang des Erwerbs-

vorgangs mit Vortaten der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung zu ent-

kräften mit der Folge, dass nach § 7 die Pflicht zur Meldung nicht besteht. 

ee) Kein offensichtlich wirtschaftlicher oder sonst rechtmäßiger Zweck, weshalb die 

Stellung eines wirtschaftlich Berechtigten über eine Gesellschaft in einem Dritt-

staat vermittelt wird (§ 4 Abs. 6 GwGMeldV-Immobilien) 

132143 Der Verpflichtete hat nach § 4 Abs. 6 GwGMeldV-Immobilien zu melden, wenn 

die Stellung als wirtschaftlich Berechtigter über eine Gesellschaft mit Sitz in ei-

nem Drittstaat vermittelt wird oder werden soll, der wirtschaftlich Berechtigte 

nicht in diesem Drittstaat ansässig ist und die Zwischenschaltung der Gesell-

schaft keinen offensichtlichen wirtschaftlichen oder sonstigen rechtmäßigen 

Zweck hat. 

 

133144 Handelt es sich bei einem am Erwerbsvorgang Beteiligten nicht um eine natür-

liche Person, so hat der Verpflichtete nach der Verordnungsbegründung zu § 4 

Abs. 6 GwGMeldV-Immobilien (Bundesanzeiger a.a.O., Seite 8) im Rahmen der 

Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten die Pflicht, die Eigentums- und 

Kontrollstruktur des Vertragspartners mit angemessenen Mitteln in Erfahrung 

zu bringen, § 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG. Geldwäscherisiken seien insbesondere 

dann anzunehmen, wenn die Kette zum wirtschaftlich Berechtigten in der Ei-

gentums- und Kontrollstruktur des am Erwerbsvorgang Beteiligten über eine 

Gesellschaft mit Sitz in einem Drittstaat zum wirtschaftlich Berechtigten führt 

und der wirtschaftlich Berechtigte nicht zugleich in diesem Drittstaat an-säs-

sigansässig ist. Zur Definition des Drittstaats wird auf § 1 Abs.17 GwG verwie-

sen.  
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134145 Drittstaat ist demnach jeder Staat, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist 

und nicht zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehört. Großbritannien gilt 

bis 31.12.2020 als EU-Mitglied, zum EWR gehören neben den EU-Mitgliedstaa-

ten auch Island, Liechtenstein und Norwegen. 

 

135146 Bezüglich der Vermittlung der Stellung als wirtschaftlich Berechtigter über einen 

Drittstaat genügt es nach der Verordnungsbegründung, wenn die Stellung als 

wirtschaftlich Berechtigter über mehrere Gesellschaften vermittelt wird, nur eine 

der Gesellschaften ihren Sitz in einem Drittstaat hat und der wirtschaftlich Be-

rechtigte nicht in diesem Drittstaat ansässig ist. Die Stellung als wirtschaftlich 

Berechtigter müsse also nicht ausschließlich über eine Gesellschaft mit Sitz im 

Drittstaat vermittelt werden. Keine Meldepflicht bestehe hingegen, wenn die 

Stellung als wirtschaftlich Berechtigter auch ohne die Kette über die Gesell-

schaft mit Sitz im Drittstaat begründet ist. Für die Meldepflicht nach Abs. 6 sei 

es unerheblich, in welchem Staat der Vertragspartner seinen Sitz hat; es 

komme allein auf den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Eigentums- und Kon-

trollstruktur des Vertragspartners an. Es sei daher unerheblich, wenn der Ver-

tragspartner seinen Sitz in einem Drittstaat hat und der wirtschaftlich Berech-

tigte nicht in diesem Drittstaat ansässig ist. Zu prüfen sei aber, ob eine Melde-

pflicht nach den übrigen Regelungen besteht, insbesondere nach § 3. 

 ff) Auffälligkeiten im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Steuergestaltun-

gen (§ 4 Abs. 7 GwGMeldV-Immobilien) 

 

136147 Der Verpflichtete hat nach § 4 Abs. 7 GwGMeldV-Immobilien zu melden, wenn 

der Erwerbsvorgang mit einer grenzüberschreitenden Steuergestaltung im 

Sinne des § 138d Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) in Zusammenhang steht, 

die ein Kennzeichen im Sinne des § 138e Abs. 2 NummerNr. 2 Buchstabe f 

oder Nr. 3 der AO aufweist, und der Verpflichtete als Intermediär nach § 138d 

Abs. 1 der AO mitteilungspflichtig ist. 

 

137148 Grenzüberschreitende Steuergestaltungen, die ein Kennzeichen nach § 138e 

Abs. 2 Nr. 2 lit. f AO aufweisen, zielen nach der Verordnungsbegründung zu  

§ 4 Abs. 7 GwGMeldV-Immobilien (Bundesanzeiger a.a.O., S. 8/9) darauf ab, 

Schwächen in Verfahren der Finanzinstitute auszunutzen oder diese Verfahren 

auszuhöhlen. Betroffen seien Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht be-

züglich des gemeinsamen Meldestandards, die die Einbeziehung solcher Steu-

erhoheitsgebiete in die grenzüberschreitende Steuergestaltung mit einschließt, 

die über ungeeignete beziehungsweise schwache Regelungen über die Durch-
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setzung von Regelungen für die Durchführung von Vorschriften gegen die Geld-

wäsche oder mit schwachen Transparenzanforderungen für juristische Perso-

nen oder Rechtsvereinbarungen ausgestattet sind. Derartige Steuergestaltun-

gen ließen zugleich eine Verschleierung des wirtschaftlich Berechtigten des Er-

werbsvorgangs und ein Risiko der Geldwäsche besorgen.  

 

149 Grenzüberschreitende Steuergestaltungen, die ein Kennzeichen nach § 138e 

Abs. 2 Nr. 3 AO aufweisen, zielen auf die Verschleierung des wirtschaftlich Be-

rechtigten durch Zwischenschaltung rechtlicher Eigentümer oder wirtschaftlich 

Berechtigter mit Einbeziehung verschiedener Personen, Rechtsvereinbarungen 

oder Strukturen. Auch in diesen Fällen sei aufgrund der gewählten grenzüber-

schreitenden Steuergestaltung eine Verschleierung des wirtschaftlich Berech-

tigten und ein Zusammenhang zu Geldwäschehandlungen zu besorgen. In den 

genannten Fällen sei neben der Pflicht zur Mitteilung der Steuergestaltung nach 

§ 138d Abs. 1 AO an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) die Abgabe 

einer Meldung an die FIU erforderlich. Eine Ermächtigung der FIU, die betref-

fenden Daten beim BZSt abzurufen, wäre nicht zweckdienlich und würde die 

Verpflichteten mit Blick auf den bürokratischen Aufwand im Ergebnis nicht ent-

lasten. Die für die Analyse des Sachverhalts durch die FIU erforderlichen Daten 

seien im elektronischen Meldeformat der FIU hinterlegt und weichen von den 

an das BZSt zu übermittelnden Angaben ab. Auch bei Übermittlung der Daten 

seitens des BZSt an die FIU wäre daher stets eine weitergehende Auskunft der 

Verpflichteten gegenüber der FIU erforderlich, so dass hierin keine Auf-

wandsentlastung bei den Verpflichteten läge. Eigenständiger Prüfaufwand des 

Verpflichteten, ob eine Meldepflicht nach § 4 Abs. 7 besteht, ergäbe sich ge-

genüber den Regelungen der Abgabenordnung darüber hinaus nicht. Eine Mel-

depflicht besteht stets dann, wenn eine Mitteilungspflicht nach § 138 d AO be-

steht, da eine mitteilungspflichtige Steuergestaltung mit einem Kennzeichen 

nach § 138 e Abs. 2 NummerNr. 2 lit. f oder Nr. 3 AO vorliege. 

 

 

gg)  Unzureichende Vollmachten (§ 5 GwGMeldV-Immobilien) 

138150 Sofern am Erwerbsvorgang Beteiligte mit formloser Vollmacht handeln und eine 

angekündigte schriftliche Vollmachtbestätigung nicht innerhalb von zwei Mona-

ten vorlegen (Nr. 1), oder lediglich eine unechte oder verfälschte Vollmachtsur-

kunde vorlegen (Nr. 2), bestehen ebenfalls Meldepflichten. Gleiches gilt, wenn 

nicht erkennbar ist, auf welches Rechtsverhältnis eine Vollmacht zurückzufüh-

ren ist (Nr. 3) oder die durch Mitarbeiter der konsularischen Vertretung der BRD 
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in einem Drittstaat beglaubigt wurde (Nr. 4). Mit Drittstaaten i.S.d. Nr. 4 sind 

dabei Risikostaaten i.S.d. § 3 Abs. 1 der GwGMeldV-Immobilien gemeint. 

 

139151 Bei der Erkennbarkeit des Rechtsverhältnisses, die einer Vollmacht zu Grunde 

liegt, kommt es nach dem Inhalt der Verordnungsbegründung zu § 5 Nr. 3 GwG-

MeldV-Immobilien (Bundesanzeiger a.a.O., SeiteS. 9) allein darauf an, ob der 

Verpflichtete die für das Grundverhältnis maßgeblichen tatsächlichen Um-

stände, d.h. den zugrundeliegenden Lebenssachverhalt (z.B. das Bestehen ei-

nes Arbeitsverhältnisses oder das Vorliegen einer familiären Beziehung) erken-

nen kann. Es sei dabei unerheblich, ob er das Grundverhältnis auch rechtlich 

eindeutig und zutreffend hinsichtlich der Art des Schuldverhältnisses qualifizie-

ren könne. 

hh) Auffälligkeiten im Zusammenhang mit dem Preis, der Kauf- oder Zahlungsmo-

dalität (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV-Immobilien) 

140152 Meldepflichtig ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 GwGMeldV-Immobilien, wenn der Kauf-

preis vollständig oder teilweise mit Barmitteln beglichen werden soll, sofern der 

Betrag EUR 10.000,00 übersteigt (lit. a), Kryptowerte (§ 1 Abs. 11 SatzS. 4, und 

S. 5 KWG) zur Zahlung eingesetzt werden (lit. b) oder über ein Bankkonto in 

einem Drittstaat gezahlt werden soll (lit. c), es sei denn ein Sitz, ein Wohnsitz 

oder der gewöhnliche Aufenthalt der Vertragsparteien, die das Bankkonto ver-

wenden, befindet sich in diesem Drittstaat. In allen Fällen geht das BMF von 

einer unklaren Mittelherkunft aus. Hintergrund ist hier insbesondere, dass das 

BMF eine Umgehung der im Inland vergleichsweise strengen Geldwäscheauf-

sicht befürchtet. Der Auslandsbezug der Kaufpreiszahlung (lit. c) kann sich nach 

der Verordnungsbegründung auch aus buchhalterischen Daten ergeben, die 

beim Verpflichteten geführt werden. Dies umfasse Buchungsbelege, die der 

Verpflichtete nach den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbe-

wahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form 

sowie zum Datenzugriff führe8. 

 

 

ii)  Erhebliche Abweichung des Kaufpreises vom tatsächlichen Verkehrswert des 

Geschäftsgegenstands (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GwGMeldV-Immobilien) 

                                                           

8 Schreiben des BMF vom 28.11.2019,  IV A 4-S 0316/19/10003:001, FMNR520000019 
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141153 Weicht die Gegenleistung erheblich von dem tatsächlichen Verkehrswert des 

Objekts ab, soweit die Differenz nicht auf einer dem Verpflichteten offengeleg-

ten Zuwendung beruht, soll dies aus Sicht des BMF ein genereller Anhaltspunkt 

für Geldwäsche sein. Eine erhebliche Unter- oder Überbewertung soll nach der 

Verordnungsbegründung (Bundesanzeiger a.a.O., SeiteS. 10) regelmäßig bei 

einer Abweichung von mindestens 25 % angenommen werden. Abhängig von 

den Umständen des Einzelfalles könne aber auch ein erhebliches Abweichen 

unterhalb der Schwelle von 25 % nicht ausgeschlossen sein. Auch hinsichtlich 

dieser Voraussetzungen ergeben sich aus der Rechtsverordnung für den Ver-

pflichteten keine eigenständigen Nachforschungspflichten, etwa zur Ermittlung 

der Höhe des Verkehrswertes (vgl. § 1 SatzS. 2 GwGMeldV-Immobilien). Hier 

wird es sich in der Regel um Sachverhalte nach § 34 Abs.1 Erbschaftsteuer- 

und Schenkungssteuergesetz handeln, die auch dem zuständigen Finanzamt 

zur Anzeige zu bringen sind. 

jj)  Drittzahlungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 4 GwGMeldV-Immobilien) 

142154 Zahlungen über €EUR 10.000,-,,00, die vollständig oder teilweise bereits vor 

Abschluss des Rechtsgeschäfts durch natürliche Personen oder juristische Per-

sonen des Privatrechts (Nr. 3) gezahlt wurden oder werden sollen oder vollstän-

dig oder teilweise von oder an einen Dritten, der weder am Erwerbsvorgang 

Beteiligter noch wirtschaftlich Berechtigter ist (Nr. 4), gezahlt werden oder wer-

den sollen, unterliegen ebenfalls Meldepflichten.  

 

143155 Ausnahmen gelten insbesondere für Zahlungen an Parteien kraft Amtes (Nr. 4 

lit. a) derzeitige oder frühere Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner einer 

Partei des Erwerbsvorgangs (Nr. 4 lit. b), nahestehende Verwandte (Nr. 4 lit. c), 

Verwandte zweiten Grades (Nr. 4 lit. d), verbundene Unternehmen (§ 15 AktG, 

Nr. 4 lit. e), im Grundbuch eingetragene und abzulösende Gläubiger (Nr. 4 lit. 

f), juristische Personen des öffentlichen Rechts (Nr. 4 lit. g) oder Dritte, die der 

Aufsicht (§ 50 Nr. 1, 2 GwG) unterstehen (Nr. 4 lit. h). Drittzahlungen hält das 

BMF grundsätzlich für einen Hinweis auf Geldwäsche oder Terrorismusfinan-

zierung. 

 

 

 

kk)  Weiter- oder Rückveräußerung innerhalb von drei Jahren (§ 6 Abs. 2 GwG-

MeldV-Immobilien) 
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144156 Sofern ein Kaufgegenstand ohne nachvollziehbaren Grund innerhalb von drei 

Jahren nach Erwerb zu einem erheblich abweichenden Preis weiterveräußert 

(Nr. 1) oder an den vorherigen Eigentümer bzw. Anteilsinhaber zurückveräußert 

wird (Nr. 2), bestehen ebenfalls Meldepflichten. In den genannten Fällen geht 

das BMF von einer fehlenden Wirtschaftlichkeit einer Transaktion aus, die letzt-

lich der bloßen Verschleierung der Mittelherkunft (sog. Layering) dienen soll. 

145157 Eine erhebliche Abweichung ist nach der Verordnungsbegründung (Bundesan-

zeiger a.a.O., SeitenS. 10/11) gegeben, wenn der Kaufpreis mehr als geringfü-

gig von dem vorherigen Kaufpreis abweicht. Ein mehr als geringfügiges Abwei-

chen sei bei einer Abweichung von mindestens 25 % von dem vorherigen Kauf-

preis anzunehmen. Auch unterhalb dieser Schwelle sei aber ein erhebliches 

Abweichen nicht ausgeschlossen, beispielsweise, wenn Anteile an einem Ge-

sellschaftsvermögen zwei Jahre nach Erwerb zu einem Kaufpreis weiterveräu-

ßert werden, der den vorherigen Kaufpreis um einen niedrigen zweistelligen 

Prozentsatz übersteigt, ohne dass die Differenz in der allgemeinen Preisent-

wicklung, einer wesentlichen tatsächlichen oder rechtlichen Veränderung der 

Anteile oder einer teilweisen unentgeltlichen Zuwendung begründet ist.  

 

146158 Eine erhebliche Kaufpreisdifferenz sei auch z.B. dann anzunehmen, wenn der 

Notar aufgrund der Kaufpreisabweichung von unredlichen Zwecken im Sinne 

des § 14 Abs. 2 BNotO ausgehen muss. Eine Unredlichkeit liege in diesem Zu-

sammenhang umso näher, je massiver die Kaufpreissteigerungen sind und je 

kurzfristiger An- und Verkauf aufeinander folgen. Hierbei sei zu berücksichtigen, 

ob die Kaufpreissteigerungen erklärlich sind oder es nachvollziehbare oder 

sachliche Gründe gebe. Auch mit Blick auf die Meldepflicht nach § 6 Abs. 2 

SatzS. 1 Nr. 1 würden sich aufgrund dieser Rechtsverordnung keine eigenstän-

digen Pflichten für den Verpflichteten ergeben, sich Informationen zu verschaf-

fen, wie etwa Nachforschungen, ob und zu welchen Bedingungen das  

Objekt früher bereits veräußert wurde (vgl. § 1 SatzS. 2 GwG). Hinsichtlich der 

Gründe, die eine innerhalb eines kurzen Zeitraums erfolgende Weiterveräuße-

rung rechtfertigen und die Meldepflicht entfallen lassen, könne sich der Ver-

pflichtete grundsätzlich auf die Angaben des Vertragspartners verlassen, sofern 

diese einer Plausibilitätsprüfung Stand halten. 

 

147159 Im Fall der Weiterveräußerung an den vorherigen Eigentümer (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 

GwGMeldV-Immobilien) sei verstärkt von einer Absprache auszugehen, die auf 

Geldwäsche abzielt. Ein nachvollziehbarer Grund liege vor, wenn die Rück-

veräußerung plausibilisiert werden kann (zum Beispiel bei Vorliegen einer ent-



 

67 

56. Aufl. (Stand: FebruarOktober 2021) 

sprechenden Regelung im Gesellschaftsvertrag beziehungsweise einer ver-

traglichen Vereinbarung im zuvor geschlossenen Kaufvertrag, die auch ein ver-

ständiger Dritter in den Vertrag aufgenommen hätte, oder aufgrund gesetzlicher 

Regelungen). Ein solcher sei bspw. dann gegeben, wenn ein Alleingesellschaf-

ter mehrere Anteile an einer Gesellschaft veräußert, zweieinhalb Jahre nach 

der Abtretung der Käufer und jetzige Mitgesellschafter beabsichtigt, seine An-

teile zu veräußern und der andere Mitgesellschafter daraufhin sein im Gesell-

schaftsvertrag statuiertes Vorkaufsrecht ausübe, sodass die Anteile an diesen 

rückveräußert werden. Kein nachvollziehbarer Grund liege beispielsweise dann 

vor, wenn knapp drei Jahre nach Übereignung einer Immobilie der Eigentümer 

diese an den vorherigen Eigentümer zurück veräußere, die Rückveräußerung 

weder auf einer gesetzlichen Regelung (zum Beispiel Anfechtung, Rücktritt in-

folge eines Sachmangels) noch einer vertraglichen Vereinbarung beruht, die 

auch ein verständiger Dritter in den Vertrag aufgenommen hätte. 

ll)  Zahlung über Anderkonto ohne Sicherungsinteresse (§ 6 Abs. 3 GwGMeldV-

Immobilien) 

148160 Weiter besteht eine Meldepflicht nach § 6 Abs. 3 GwGMeldV-Immobilien, wenn 

die Zahlung über ein Anderkonto erfolgen soll, ohne dass ein berechtigtes  

Sicherungsinteresse besteht. Ob ein berechtigtes Sicherungsinteresse besteht, 

ist anhand objektiver Anhaltspunkte zu beurteilen. Die Nutzung eines Ander-

kontos kann dem Zweck der Verschleierung der Mittelherkunft dienen bezie-

hungsweise eine Transaktion unauffällig erscheinen lassen. 

mm)  AusnahmeAusnahmen von Meldepflichtender Meldepflicht (§ 7 GwGMeldV-

Immobilien) 

149161 Die Verordnung sieht vor, dass die Meldepflicht nicht besteht, wenn Tatsachen 

vorliegen, die die Anzeichen auf einen Geldwäsche- oder Terrorismusfinanzie-

rungsverdacht in den vorgenannten Fallgruppen entkräften (Regel-Ausnahme-

Prinzip). Nach Auffassung des BMF ist diese Vorschrift eng auszulegen (siehe 

Verordnungsbegründung, Bundesanzeiger a.a.O., SeiteS. 12). 

150162 Die Anzeichen sind dabei ausführlich nach § 8 Abs. 1 SatzS. 1 Nr. 4 GwG zu 

dokumentieren. Der Verpflichtete hat nach der Verordnungsbegründung die  

Erwägungsgründe und eine nachvollziehbare Begründung seines Bewertungs-

ergebnisses des Sachverhalts hinsichtlich der Meldepflicht in einer Weise auf-

zuzeichnen, die der Aufsichtsbehörde die Überprüfung ermöglicht, ob der Ver-

zicht der Meldung nach § 7 SatzS. 1 gerechtfertigt war. Diese Dokumentation 
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ist nach Satz 3 auch für Zwecke der Prüfung durch die Aufsicht unbedingt auf-

zubewahren. 

c) Konsequenzen von der Ausnahme der anwaltlichen Schweigepflicht 

151163 Besteht – aus welchen Gründen auch immer – ausnahmsweise keine anwaltli-

che Schweigepflicht, besteht auch kein Mandantenprivileg bei der Meldepflicht. 

So unterliegen etwa Drittgeheimnisse nicht der Schweigepflicht, soweit die vom 

Dritten erlangten Informationen nicht zumindest auch die Interessen des Man-

danten berühren. Insoweit kann eine Meldepflicht beispielsweise bestehen, 

wenn der Rechtsanwalt den Immobilienverkäufer vertritt und Tatsachen darauf 

hindeuten, dass der Käufer die Gelder zum Erwerb der Immobilie aus Drogen-

verkäufen hat. Andererseits ist darauf hinzuweisen, dass bereits die Mandats-

anbahnung der Schweigepflicht unterliegt und der Rechtsanwalt auch zur Ver-

schwiegenheit verpflichtet ist, wenn er das Mandat ablehnt. 

152164 Die Voraussetzungen für das Bestehen einer Verdachtsmeldepflicht sind we-

gen des möglichen Konflikts mit der beruflichen Verschwiegenheitspflicht mithin 

sorgfältig zu prüfen, um sich nicht durch eine ohne gesetzliche Pflicht vorge-

nommene Verdachtsmeldung nach § 203 StGB wegen Bruch der Verschwie-

genheitspflicht strafbar zu machen. Zwar sieht § wenngleich § 48 GwG vor, 

dass derjenige, der eine Verdachtsmeldung nach § 43 Abs.  1 GwG klarstellt, 

dass der Meldende nicht nach zivilrechtlichen oder eine Strafanzeige nach 

§ 158 StPO erstattet, wegen dieser Meldung oder Strafanzeige nichtstrafrecht-

lichen Vorschriften verantwortlich gemacht werden kann, sofern diese nicht 

darf, es sei denn, das die Meldung vorsätzlich oder grob fahrlässig unwahr er-

stattet worden sind. Ob § 48 GwG auch von der strafrechtlichen Verantwortung 

befreit, ist jedoch noch nicht abschließend geklärt, auch wenn dies einer ver-

breiteten Auffassung entsprichtwurde. 

153165 In der Verordnungsbegründung zur GwGMeldV-Immobilien (Bundesanzeiger 

a.a.O., SeiteS. 8) weist das BMF hierzu auf folgendes hin: Sollten die Verpflich-

teten eine Meldung erstatten, obwohl kein meldepflichtiger Sachverhalt vorlag, 

könnten sie unter den Voraussetzungen des § 48 AbsatzAbs. 1 GwG hierfür 

nicht verantwortlich gemacht werden. Auch in denjenigen Fällen, in denen der 

Verpflichtete nach § 43 Abs. 2 S. 2 GwG zur Abgabe der Verdachtsmeldung 

verpflichtet bleibt, komme im Ergebnis die Verdachtsmeldepflicht nach § 43 Ab-

satzAbs. 1 GwG zum Tragen. Damit greife auch in den Fällen, in denen Ver-

pflichtete einen Sachverhalt aufgrund dieser Verordnung melden, zugunsten 

des meldenden Verpflichteten die Regelung des § 48 AbsatzAbs. 1 GwG. Die 
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Freistellung von jeglicher Verantwortlichkeit sei umfassend zu verstehen. Aus-

geschlossen seien damit neben einer zivilrechtlichen insbesondere auch eine 

straf- oder dienstrechtliche Verantwortlichkeit, solange die Meldung nicht vor-

sätzlich oder grob fahrlässig unwahr erstattet wurde. 

4. Erstattung der Meldung bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-

chungen (FIU) 

154166 Eine Meldung nach § 43 Abs. 1 GwG ist unverzüglich gegenüber der beim Zoll-

kriminalamt angesiedelten Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 

(FIU) zu erstatten. Die Meldung muss elektronisch über das auf der Website 

der FIU (http://fiu.bund.de) eingerich-teteeingerichtete Meldeportal „goAML“ ab-

gegeben werden. Hierzu ist eine vorausgehende (einmalige) Anmeldung erfor-

derlich. Nur bei Störungen der elektronischen Datenübermittlung bzw. System-

störungen des Meldeportals ist eine Übermittlung per Telefax zulässig. Ver-

pflichte-teVerpflichtete haben sich gemäß § 59 Abs. 6 GwG mit Inbetriebnahme 

des neuen Informationsver-bundes der FIU, welcher vom BMF im Bundesge-

setzblatt bekannt gegeben wird, spätes-tensspätestens jedoch ab dem 

01.01.2024 unabhängig von der Abgabe der Meldung gemäß § 45 Abs. 1 

SatzS. 2 GwG bei der FIU elektronisch zu registrieren. § 45 Abs. 4 GwG erlaubt 

in entsprechender Anwendung des § 6 Abs. 7 GwG die Übertragung der Mel-

depflicht auf einen Dritten (z.B. den externen Geldwäschebeauftragten). Ge-

mäß § 6 Abs. 7 SatzS. 4 GwG bleibt der verpflichtete Rechtsanwalt hierbei aber 

in entsprechender Anwendung der Vorschrift verantwortlich für die Erfüllung der 

Meldepflicht. 

5.  Weitergabe von Informationen über Meldungen 

155167 Grundsätzlich darf der Rechtsanwalt weder den Mandanten, noch Dritte über 

eine beabsichtigte oder erstattete Meldung nach § 43 Abs. 1 GwG, die Einlei-

tung eines Ermittlungsverfahrens aufgrund einer solchen Meldung oder über ein 

Auskunftsverlangen der FIU nach § 30 Abs. 3 SatzS. 1 GwG in Kenntnis setzen 

(sog. „tipping off“-Verbot; § 47 Abs. 1 GwG). 

156168 Dieses Verbot gilt jedoch u.a. dann nicht, soweit die entsprechenden Informati-

onen vom Rechtsanwalt 

 an die in § 54 Abs. 3 GwG genannten staatliche Stellen weitergegeben 

werden oder 
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 mit Verpflichteten nach § 47 Abs. 2 Nrn. 4 und 5 ausgetauscht werden, 

z.B. andere dasselbe Mandat betreuende Kanzleikollegen (einschließ-

lich der zuständigen Sekretariate oder der Geldwäschebeauftragte 

nebst Stellvertreter) 

157169 Nicht-staatliche Empfänger der Information dürfen die Information ausschließ-

lich zum Zweck der Verhinderung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinan-

zierung verwenden (§ 47 Abs. 2 SatzS. 2 GwG). Für Rechtsanwälte stellt § 47 

Abs. 4 GwG noch ergänzend klar, dass es nicht als (verbotene) Informations-

weitergabe gilt, wenn sich der Rechtsanwalt bemüht, einen Mandanten davon 

abzuhalten, eine rechtswidrige Handlung zu begehen. Die Norm dient dazu, den 

Konflikt zwischen Aufklärung und Abhalten über bzw. von der rechtswidrigen 

Handlung einerseits und dem Verbot der Informationsweitergabe andererseits 

zu entschärfen.  

6.  Informationseinholung durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-

chungen (FIU) 

158170 Die FIU kann gem. § 30 Abs. 3 GwG unabhängig vom Vorliegen einer Meldung 

Informationen vom Rechtsanwalt einholen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Auf-

gaben erforderlich ist. Zur Beantwortung ihres Auskunftsverlangens gewährt sie 

dem Verpflichteten eine angemessene Frist, binnen derer der Rechtsanwalt die 

Anfrage beantworten muss. 

159171 Rechtsanwälte können die Auskunft indes verweigern, soweit sich das Aus-

kunftsverlangen auf Informationen bezieht, die sie im Rahmen der Rechtsbera-

tung oder der Prozessvertretung des Mandanten erhalten haben, es sei denn 

der Rechtsanwalt weiß, dass der Mandant die Rechtsberatung für den Zweck 

der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung in Anspruch genommen hat 

oder nimmt. Für Tätigkeiten des Rechtsanwalts jenseits von Rechtsberatung 

und Prozessvertretung (z.B. reine Treuhandtätigkeit) gilt das Mandantenprivileg 

jedoch von vorneherein nicht. 

7.  Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG 

160172 Seit 01.01.2020 haben Verpflichtete der registerführenden Stelle (derzeit: Bun-

desanzeiger Verlag GmbH) gemäß § 23 a Abs. 1 GwG Unstimmigkeiten unver-

züglich zu melden, die sie zwischen den Angaben über die wirtschaftlich Be-

rechtigten im Transparenzregister und den ihnen zur Verfügung stehenden An-

gaben und Erkenntnissen über diese feststellen. Für Rechtsanwälte gilt aller-

dings auch hier eine ihre berufliche Verschwiegenheitsverpflichtung berücksich-

tigende Ausnahmeregelung: Sie sind nach Maßgabe von § 43 Abs. 2 GwG von 



 

71 

56. Aufl. (Stand: FebruarOktober 2021) 

der Meldepflicht befreit, soweit sie die Kenntnis über die Unstimmigkeiten im 

Rahmen von „Tätigkeiten der Rechtsberatung oder Prozessvertretung“ erhalten 

haben, vgl. § 23a Abs. 1 SatzS. 1 GwG. Dies wird bei Abfragen im Transpa-

renzregister zum Zwecke der Mandatsanlage in aller Regel einschlägig sein. 

 

 

VI. Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 

161173 § 8 GwG enthält Regelungen zur Aufzeichnung und Aufbewahrung von Anga-

ben und Informationen, die im Rahmen der bestehenden Pflichten vom Rechts-

anwalt erhoben und eingeholt wurden. Diese Pflichten gelten nicht nur für Do-

kumente, die im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Sorgfaltspflichten 

eingeholt wurden (zum Beispiel Ausweispapiere und Registerauszüge), son-

dern auch für die Dokumentation der Durchführung und der Ergebnisse der in-

ternen Risikobewertungen und die Bewertung von Sachverhalten im Zusam-

menhang mit der Meldepflicht nach § 43 GwG. Die Aufzeichnungen und sons-

tigen Belege sind nach § 8 Abs.4 S.1 GwG fünf Jahre aufzubewahren soweit 

nicht andere gesetzliche Bestimmungen eine längere Frist vorsehen. Da die 

anwaltlichen Handakten nach § 50 Abs.1 BRAO für die Dauer von 6 Jahren 

aufzubewahren sind, ist von einer Aufbewahrungsfrist auch der GwG-Unterla-

gen von 6 Jahren auszugehen. In jedem Fall sind die Aufzeichnungen und sons-

tigen Belege spätestens nach Ablauf von 10 Jahren zu vernichten (§ 8 Abs. 4 

SatzS. 2 GwG). Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalender-

jahres, in dem das Mandat endet (§§ 50 Abs.1 S.3 BRAO, 8 Abs.4 S.3 GwG). 

Da sämtliche Daten im öffentlichen Geldwäschepräventionsinteresse erhoben 

werden, unterliegen sie nicht der Verschwiegenheitspflicht und auch nicht dem 

Beschlagnahmeschutz nach § 97 StPO. Deshalb sollten die Aufzeichnungen 

keinesfalls in der Mandats- bzw. Handakte aufbewahrt werden, sondern ge-

trennt von dieser in einem gesonderten Ordner bzw. elektronischen Verzeich-

nis. 

VII.  Mitwirkungspflichten 

162174 Rechtsanwälte, soweit sie Verpflichtete i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG sind, haben 

der für sie zuständigen Rechtsanwaltskammer sowie den Personen und Ein-

richtungen, derer sich die Rechtsanwaltskammer zur Durchführung ihrer Aufga-

ben bedient (z.B. Wirtschaftsprüfern oder Mitarbeitern anderer Rechtsanwalts-

kammern), auf Verlangen 
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 Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen zu er-

teilen und 

 Unterlagen, die für die Einhaltung der in diesem Gesetz festgelegten 

Anforderungen von Bedeutung sind, vorzulegen. 

163175 Die Auskunft und die Belegvorlage haben gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 GwG un-

entgeltlich zu erfolgen. Die Angehörigen der Rechtsanwaltskammer und die 

sonstigen Personen, derer sich die Rechtsanwaltskammer als Aufsichtsbe-

hörde zur Durchführung ihrer Prüfung nach § 51 Abs. 3 GwG bedient, haben im 

Rahmen ihrer Prüfung gemäß § 52 Abs. 2 GwG das Recht, die Geschäftsräume 

des verpflichteten Rechtsanwalts innerhalb der üblichen Geschäftszeiten zu be-

treten und zu besichtigen, und der Betroffene hat die Maßnahmen gemäß § 52 

Abs. 3 GwG zu dulden. 

164176 Nach § 52 Abs. 4 GwG darf der grundsätzlich Auskunftspflichtige die Auskunft 

indes auf solche Fragen verweigern, mit deren Beantwortung er sich selbst oder 

einen Angehörigen (§ 383 Abs. 1 Nrn. 1-3 ZPO) der Gefahr strafgerichtlicher 

Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem OWiG aussetzen würde.  

165177 Nach dem in § 52 Abs. 5 GwG geregelten Mandantenprivileg darf ferner der 

Rechtsanwalt die Auskunft auch auf Fragen verweigern, wenn sich diese Fra-

gen auf Informationen beziehen, die er im Rahmen der Rechtsberatung oder 

der Prozessvertretung des Mandanten erhalten hat, es sei denn der Rechtsan-

walt weiß, dass sein Mandant seine Rechtsberatung für den Zweck der Geld-

wäsche oder der Terrorismusfinanzierung in Anspruch genommen hat oder 

nimmt. Für Tätigkeiten des Rechtsanwalts jenseits von Rechtsberatung und 

Prozessvertretung (z.B. reine Treuhandtätigkeit) gilt das Mandantenprivileg von 

vorneherein nicht. Ferner kommt das Mandantenprivileg mangels geheimhal-

tungsbedürftiger Tatsachen dann (noch) nicht zum Tragen, solange nur abs-

trakte Auskünfte ohne konkreten Mandatsbezug gefordert werden (z.B. ob in 

einem bestimmten Zeitraum die Verpflichtetenkriterien zu bejahen sind). 

166178 Beide Ausnahmetatbestände in § 52 AbsätzeAbs. 4 und Abs. 5 GwG begründen 

nur ein Auskunftsverweigerungsrecht. Demgegenüber besteht keine Berechti-

gung, die Vorlage von Unterlagen zu verweigern.  

167179 Gemäß § 52 Abs. 6 GwG haben Personen, bei denen aufgrund ihrer Geschäfts-

tätigkeit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass Sie Verpflichtete nach  

§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG sind der zuständigen Rechtsanwaltskammer auf Verlan-

gen unentgeltlich Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten zu erteilen und 
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Unterlagen vorzulegen, soweit dies für die Feststellung der Verpflichteteneigen-

schaft erforderlich ist. An die Anknüpfungstatsachen sind indes keine hohen 

Anforderungen zu stellen, wie der Gesetzesbegründung zu entnehmen ist. 

Demnach ist es bereits ausreichend, dass „nicht auszuschließen ist“, dass die 

Betreffenden Verpflichtete „sein könnten“ (BT-Drs. 19/1387, S. 103). 
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VIII.  Anlage 1 

  Empfehlung für die Anordnung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten: 

168180 Die Rechtsanwaltskammer [Ort] hat aufgrund der Ermächtigung nach § 7 Abs. 

3 SatzS. 1 GwG i.d.F. vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822) am [Datum] folgende 

Anordnung zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten getroffen: 

 

169181 Rechtsanwälte und verkammerte Rechtsbeistände nach § 209 BRAO haben 

einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen, der Ansprechpartner für die Straf-

verfolgungsbehörden, die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 

und die zuständige Rechtsanwaltskammer als Aufsichtsbehörde ist, wenn in der 

eigenen Praxis mehr als 30 Berufsangehörige oder Berufsträger sozietätsfähi-

ger Berufe nach § 59a BRAO tätig sind. Für den Fall seiner Verhinderung ist 

dem Geldwäschebeauftragten ein Stellvertreter zuzuordnen. Ihre Bestellung  

oder Entpflichtung ist der Rechtsanwaltskammer München vorab mitzuteilen. 

 

170182 Diese Anordnung wird in […] bekannt gemacht und wird gemäß §§ 41 Abs. 4 

SatzS. 3, 43 Abs. 1 SatzS. 1 VwVfG zwei Wochen nach Bekanntmachung wirk-

sam. 

 

[Ort], [Datum] 

Präsident/in 

 

Erläuterungen: 

171183 Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände sind nach § 7 Abs. 1 GwG grund-

sätzlich nicht dazu verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen. 

Die Rechtsanwaltskammer kann nach § 7 Abs. 3 SatzS. 1 GwG allerdings an-

ordnen, dass Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände einen Geldwäsche-

beauftragten zu bestellen haben, wenn sie dies für angemessen erachtet. 

 

172184 Die Rechtsanwaltskammer [Ort] macht hiermit von dieser Anordnungsbefugnis 

Gebrauch. Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände, die in Berufsaus-

übungsgesellschaften gleich welcher Rechtsform tätig sind, die mehr als insge-

samt 30 Berufsangehörige oder Angehörige sozietätsfähiger Berufe nach § 59a 

BRAO umfassen, sind verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen. 
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Bei der Ermittlung der Zahl der Berufsangehörigen oder Berufsträger sozietäts-

fähiger Berufe kommt es auf deren Status in der Berufsausübungsgesellschaft 

– gleich welcher Rechtsform – nicht an, so dass auch freie Mitarbeiter oder an-

gestellte Berufsangehörige oder angestellte Berufsträger sozietätsfähiger Be-

rufe zu berücksichtigen sind. Eine berufliche Tätigkeit als Angestellter einer frei-

beruflichen Berufsausübungsgesellschaft führt nach § 6 Abs. 3 GwG lediglich 

dazu, dass den Angestellten keine eigenständige Pflicht zur Bestellung eines 

Geldwäschebeauftragten trifft, sondern den Arbeitgeber. 

 

173185 Grund für die Anordnung der Bestellung eines Geldwäschebeauftragten bei Tä-

tigkeit in beruflichen Einheiten gleich welcher Rechtsform mit mehr als 30 Be-

rufsangehörigen und Berufsträgern sozietätsfähiger Berufe ist, dass in Einhei-

ten jedenfalls ab dieser Größe die Gefahr von Informationsverlusten und -defi-

ziten aufgrund einer arbeitsteiligen und zergliederten Arbeitsstruktur und der 

Anonymisierung innerbetrieblicher Prozesse in erhöhtem Maße besteht. Das 

begründet wiederum eine erhöhte Gefahr, als Rechtsanwalt unerkannt für Zwe-

cke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Bei 

größeren Einheiten besteht daher aufgrund des erhöhten Risikos ein besonde-

res Bedürfnis für die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten, der als An-

sprechpartner für die Mitarbeiter sowie für Aufsichts- und Ermittlungsbehörden 

zur Verfügung steht und für die Implementierung und Überwachung der Einhal-

tung geldwäscherechtlicher Vorschriften in der Praxis zuständig ist. 

 

174186 Diese Anordnung beruht auf einem Muster der Bundesrechtsanwaltskammer, 

die sich diesbezüglich wiederum mit der Bundessteuerberaterkammer und der 

Wirtschaftsprüferkammer abgestimmt hat, um einheitliche Maßstäbe zu schaf-

fen. Vor dem Hintergrund der Bündelung mehrfacher Berufsqualifikationen in 

einer natürlichen Person, der interdisziplinären Zusammenarbeit in Berufsaus-

übungsgesellschaften sowie der Mehrfachanerkennung von Berufsgesellschaf-

ten ist es sinnvoll, die Anordnung der Bestellung eines Geldwäschebeauftrag-

ten an die Zahl der in der jeweiligen Berufsausübungsgesellschaft tätigen Be-

rufsträger aller sozietätsfähigen Berufe anzuknüpfen. Diese einheitliche Lösung 

verursacht gegenüber der getrennten Anordnung in den jeweiligen Berufen ei-

nen geringeren Aufwand für die Berufsangehörigen aller beteiligten Berufs-

stände, da für die internen Sicherungsmaßnahmen gleichmäßige Anforderun-

gen bestehen. 

 

175187 Bei der Durchführung dieser Anordnung ist jedoch zu beachten, dass Wirt-

schaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte 

nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG unbeschränkt Verpflichtete nach dem GwG sind, 
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also dem GwG mit ihrer gesamten beruflichen Tätigkeit unterliegen. Rechtsan-

wälte und Kammerrechtsbeistände hingegen unterfallen dem GwG nur, soweit 

sie Tätigkeiten gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG ausüben. 

 

176188 Da die Bestellung eines Geldwäschebeauftragten zu den internen Sicherungs-

maßnahmen gehört (vgl. § 6 Abs. 2 Nr. 2 GwG), verpflichtet diese Anordnung 

Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände in Berufsausübungsgesellschaf-

ten mit mehr als 30 Berufsträgern nur dann zur Bestellung eines Geldwäsche-

beauftragten, wenn mindestens ein Rechtsanwalt oder Kammerrechtsbeistand 

in dieser Berufsausübungsgesellschaft eine Tätigkeit gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 10 

GwG ausübt. 

 

177189 Der Geldwäschebeauftragte kann selbst Berufsträger in der Berufsausübungs-

gesellschaft oder ein der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordneter Mitar-

beiter sein (§ 7 Abs. 1 SatzS. 3 GwG). Die Mitteilungspflicht an die zuständige 

Rechtsanwaltskammer folgt aus § 7 Abs. 4 SatzS. 1 GwG. Dem Geldwäsche-

beauftragten ist ungehinderter Zugang zu sämtlichen Informationen, Daten, 

Aufzeichnungen und Systemen zu verschaffen, die im Rahmen der Erfüllung 

seiner Aufgaben von Bedeutung sein können. Die Verwendung der Daten und 

Informationen ist dem Geldwäschebeauftragten ausschließlich zur Erfüllung 

seiner Aufgaben gestattet. Ihm sind ausreichende Befugnisse zur Erfüllung sei-

ner Funktion einzuräumen (§ 7 Abs. 5 GwG). 


